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SATZUNGEN

I.
20. Änderung

der Satzung der
Kirchlichen Zusatzversorgungskasse

Rheinland-Westfalen
vom 2. September 2020

Die Lippische Landeskirche ist gemäß Kirchengesetz
über den Beitritt der Lippischen Landeskirche zu der
„Kirchlichen Zusatzversorgungskasse Rheinland-
Westfalen“ vom 21. November 1955
(Ges. u. VOBl. Bd. 4 S. 154) an die kirchliche Zusatz-
versorgungskasse Rheinland-Westfalen angeschlos-
sen.
Die Satzungsänderungen, die von den Trägern der Zu-
satzversorgungskasse Rheinland-Westfalen, d.h. der
Evangelischen Kirche im Rheinland und der Evange-
lischen Kirche von Westfalen, beschlossen werden,
werden zur Information im Gesetz- und Verordnungs-
blatt der Lippischen Landeskirche abgedruckt.
Nachstehend wird die aktuelle Satzungsänderung so-
wie die Genehmigungen der Kirchenleitungen und der
Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen veröf-
fentlicht:

§ 1
20. Änderung der Satzung

Die Satzung der Kirchlichen Zusatzversorgungskasse
Rheinland-Westfalen, zuletzt geändert durch die 19.
Änderungssatzung vom 27. November 2019, wird wie
folgt geändert:
1. In § 3 Absatz 2 Satz 3 werden die Wörter „länger

als 21 Tage“ gestrichen.
2. In § 4 Absatz 5 wird folgender Satz 7 angefügt:

„7 In besonderen Fällen können die Sitzungen auch
als Telefon- oder Videokonferenz durchgeführt
werden; der besondere Fall ist von der oder dem
Vorsitzenden festzustellen und in der Einladung zu
erläutern.“

3. § 23 Absatz 6 wird wie folgt geändert:
a) In Satz 1 werden die Wörter „für die freiwil-

lige Versicherung folgende Daten aus der
Pflichtversicherung zu erheben:“ durch die
Wörter „zur allgemeinen Information der/des
Versicherten über die Leistungen der freiwil-
ligen Versicherung sowie für die Erstellung
unverbindlicher individueller Angebote zur
freiwilligen Versicherung folgende Daten aus
der Pflichtversicherung zu verarbeiten:“ er-
setzt.

b) Satz 2 wird gestrichen.

c) Der bisherige Satz 3 wird zu Satz 2 und wie
folgt gefasst:

„2 Widerspricht die/der Versicherte in Textform
gegenüber der Kasse der Verwendung nach Satz 1,
dürfen diese personenbezogenen Daten nicht wei-
ter für die Zwecke nach Satz 1 verarbeitet werden.“

4. Im Anhang 1 werden in Abschnitt 1 § 2 Absatz 1
Satz 3 die Wörter „Anhang zum“ gestrichen.

5. Im Anhang 2 wird in Abschnitt 1 § 2 Absatz 4 wie
folgt geändert:
a) In Satz 1 werden die Wörter „Vollendung des

63. Lebensjahres (Altersgrenze 63)“ durch die
Wörter „Vollendung des 64. Lebensjahres
(Altersgrenze 64)“ ersetzt.

b) Satz 2 wird wie folgt geändert:
aa) Im 2. Aufzählungspunkt wird die Angabe

„10,8 %“ durch die Angabe „7,2 %“ ersetzt.
bb) Im 3. Aufzählungspunkt wird die Angabe „7,2

%“ durch die Angabe „3,6 %“ ersetzt.
6. Im Anhang 5 werden in Nummer 16 die Wörter

„Hohenstaufenstraße 7“ durch die Wörter „Wel-
fenstraße 2“ ersetzt.

§ 2
Inkrafttreten

1Diese Satzungsänderung tritt am 3. September 2020
in Kraft.2 Abweichend von Satz 1 tritt § 1 Nr. 5 zum
31. Dezember 2019 in Kraft.

Dortmund, 2. September 2020
Der Verwaltungsrat

der Kirchlichen Zusatzversorgungskasse
Rheinland-Westfalen

(L. S.) Dr. Kupke Fröhlich

Bielefeld, 29. Oktober 2020
Evangelische Kirche von Westfalen

Die Kirchenleitung
(L. S.) Schlüter Dr. Kupke

Düsseldorf, 6. Oktober 2020
Evangelische Kirche im Rheinland

Die Kirchenleitung
(L. S.) Pistorius Baucks
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Die 20. Änderung der Satzung der Kirchlichen Zu-
satzversorgungskasse Rheinland-Westfalen wird
staatsaufsichtlich genehmigt.

Düsseldorf, 26. November 2020
Staatskanzlei

des Landes Nordrhein-Westfalen
(L. S.) Hof

ARBEITSRECHTSREGELUNGEN

II.
Arbeitsrechtsregelung

zur Änderung des BAT-KF –
redaktionelle Änderungen

vom 17. Februar 2021

§ 1
Änderung des BAT-KF

Der Bundes-Angestellten-Tarifvertrag in kirchlicher
Fassung (BAT-KF), zuletzt geändert durch Arbeits-
rechtsregelung vom 27. Januar 2021, wird wie folgt
geändert:
1. In § 25 Absatz 1 Satz 8 wird die Angabe „§ 125 SGB
IX“ durch die Angabe „§ 208 SGB IX“ ersetzt.
2. In § 26 Absatz 4 Satz 1 wird die Angabe „§ 125 SGB
IX“ durch die Angabe „§ 208 SGB IX“ ersetzt.
3. In § 32 Absatz 2 Satz 4 wird die Angabe „§ 92 SGB
IX“ durch die Angabe „175 SGB IX“ ersetzt.

§ 2 Inkrafttreten
Diese Arbeitsrechtsregelung tritt am 17. Februar 2021
in Kraft.

Dortmund, den 17. Februar 2021
Rheinisch-Westfälisch-Lippische

Arbeitsrechtliche Kommission
Der Vorsitzende

Koopmann

III.
Arbeitsrechtsregelung

zur Änderung des BAT-KF –
Mitarbeiterinnen in der IT

vom 17. Februar 2021

§ 1
Änderung des Allgemeinen

Entgeltgruppenplans zum BAT-KF
Der Allgemeine Entgeltgruppenplan zum BAT-KF
(AEGP-BAT-KF) – Anlage 1 zum BAT-KF, der zu-
letzt durch die Arbeitsrechtsregelung vom 27. Januar
2021 geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1. Die Gliederung wird wie folgt geändert:
a) Die Gliederungsziffer 4.3 wird wie folgt gefasst:
„4.3 Technikerinnen“
b) Nach der Gliederungsziffer 4.6 wird folgende Ziffer
4.7 eingefügt:
„4.7 Mitarbeiterinnen in der Informationstechnik“
2. Die Berufsgruppen werden wie folgt geändert:
a) Berufsgruppe 4.3 wird wie folgt geändert:
aa) Die Überschrift der Berufsgruppe 4.3 wird wie
folgt gefasst:
„4.3 Technikerinnen“
bb) In Anmerkung 1 wird Satz 2 gestrichen.
b) Nach der Berufsgruppe 4.6 wird folgende Berufs-
grupp 4.7 eingefügt:
„4.7 Mitarbeiterinnen in der Informationstechnik1

Vorbemerkungen zur Berufsgruppe 4.7
Nach der Berufsgruppe sind Mitarbeiterinnen ein-
gruppiert, die sich mit Systemen der Informations- und
Kommunikationstechnik (IKT) befassen ohne Rück-
sicht auf ihre organisatorische Eingliederung. Zu die-
sen Systemen zählen insbesondere informations-tech-
nische Hard- und Softwaresysteme, Anwendungspro-
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gramme, Datenbanken, Komponenten der Kommuni-
kationstechnik in lokalen IKT-Netzen und IKT-Weit-
verkehrsnetzen sowie Produkte und Services, die mit
diesen Systemen erstellt werden. Dabei werden Tä-
tigkeiten im gesamten Lebenszyklus eines solchen
IKT-Systems erfasst, also dessen Planung, Spezifika-
tion, Entwurf, Design, Erstellung, Implementierung,
Test, Integration in die operative Umgebung, Produk-
tion, Optimierung und Tuning, Pflege, Fehlerbeseiti-
gung und Qualitätssicherung. Auch Tätigkeiten zur
Sicherstellung der Informationssicherheit fallen unter
die nachfolgenden Merkmale. Da mit den informati-
onstechnischen Systemen in der Regel Produkte oder
Services erstellt werden, gelten die nachfolgenden Tä-
tigkeitsmerkmale auch für die Beschäftigten in der
Produktionssteuerung und im IKT-Servicemanage-
ment.
Nicht unter die Berufsgruppe fallen Mitarbeiterinnen,
die lediglich IKT-Systeme anwenden oder Mitarbei-
terinnen, die lediglich die Rahmenbedingungen für die
Informations- und Kommunikationstechnik schaffen
und sich die informationstechnischen Spezifikationen
von den IKT-Fachleuten zuarbeiten lassen.
Für Mitarbeiterinnen mit abgeschlossener wissen-
schaftlicher Hochschulausbildung und entsprechen-
der Tätigkeit, gelten – soweit kein spezielles Tätig-
keitsmerkmal zutreffend ist – die Tätigkeitsmerkmale
der Berufsgruppe 6.

Fallgr. Tätigkeitsmerkmal EGr.
1. Mitarbeiterinnen mit einschlägiger

abgeschlossener Berufsausbildung
(z.B. Fachinformatikerinnen und -in-
formatiker der Fachrichtungen An-
wendungsentwicklung oder Syste-
mintegration, Technische Systemin-
formatikerinnen und -informatiker,
IT-System-Kaufleute oder IT-Syste-
melektronikerinnen und -elektroni-
ker) und entsprechender Tätigkeit.

6

2. Mitarbeiterinnen der Fallgruppe 1,
die ohne Anleitung tätig sind.

7

3. Mitarbeiterinnen der Fallgruppe 2,
deren Tätigkeit über die Standardfälle
hinaus Gestaltungsspielraum erfor-
dert.

8

4. Mitarbeiterinnen der Fallgruppe 3,
deren Tätigkeit umfassende Fach-
kenntnisse erfordert.2

9

5. Mitarbeiterinnen
a) mit einschlägiger abgeschlossener
Hochschulausbildung (z. B. in der
Fachrichtung Informatik) und ent-
sprechender Tätigkeit.
b) der Fallgruppe 4, deren Tätigkeit
einen Gestaltungsspielraum erfordert,
der über den Gestaltungsspielraum
nach der Fallgruppe 3 hinausgeht.

10

Fallgr. Tätigkeitsmerkmal EGr.
6. Mitarbeiterinnen der Fallgruppe 5 de-

ren Tätigkeit sich mindestens zu ei-
nem Drittel durch besondere Leistun-
gen aus der Fallgruppe 5 heraushebt 3

11

7. Mitarbeiterinnen
a) der Fallgruppe 6 mit mindestens
dreijähriger praktischer Erfahrung,
deren Tätigkeit sich mindestens zu ei-
nem Drittel durch besondere Schwie-
rigkeit und Bedeutung oder durch
Spezialaufgaben aus der Fallgruppe 6
heraushebt.
b) der Fallgruppe 5 mit mindestens
dreijähriger praktischer Erfahrung,
die durch ausdrückliche Anordnung
als Leiterin oder Leiter einer IT-Grup-
pe bestellt sind und denen mindestens
aa) zwei Mitarbeiterinnen dieser Be-
rufsgruppe mindestens der Entgelt-
gruppe 11 oder
bb) drei Mitarbeiterinnen dieser Be-
rufsgruppe mindestens der Entgelt-
gruppe 10
durch ausdrückliche Anordnung stän-
dig unterstellt sind.

12

8. Mitarbeiterinnen
a) der Fallgruppe 7b, deren Tätigkeit
sich mindestens zu einem Drittel
durch das Maß der Verantwortung er-
heblich aus der Fallgruppe 7b heraus-
hebt.
b) der Fallgruppe 5 mit mindestens
dreijähriger praktischer Erfarung, die
durch ausdrückliche Anordnung als
Leiterin oder Leiter einer IT-Gruppe
bestellt sind und denen mindestens
aa) zwei Mitarbeiterinnen dieser Be-
rufsgruppe mindestens der Entgelt-
gruppe 12 oder
bb) drei Mitarbeiterinnen dieser Be-
rufsgruppe mindestens der Entgelt-
gruppe 11
durch ausdrückliche Anordnung stän-
dig unterstellt sind.

13

Anmerkungen:
1. Mitarbeiterinnen, die aufgrund gleichwertiger Fä-
higkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätig-
keiten ausüben, werden ebenfalls nach diesem Tätig-
keitsmerkmal eingruppiert.
2. Umfassende Fachkenntnisse bedeuten gegenüber
den Fachkenntnissen eine Steigerung der Tiefe und der
Breite nach.
3. Besondere Leistungen sind Tätigkeiten, deren Be-
arbeitung besondere Fachkenntnisse und besondere
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praktische Erfahrung voraussetzt oder die eine fachli-
che Weisungsbefugnis beinhalten.“

§ 2
Überleitung

(1)  Diese Arbeitsrechtsregelung gilt für Mitarbeite-
rinnen in der Informationstechnik, die am 31. März
2021 in einem Arbeitsverhältnis, auf das der BAT-KF
Anwendung findet, stehen, und das nach dem 1. April
2021 fortbesteht.
(2)  Auf diejenigen Mitarbeiterinnen, deren bis zum
31. März 2021 gültige Entgeltgruppe höher ist, als die
Entgeltgruppe bei fiktiver Eingruppierung nach dieser
Arbeitsrechtsregelung, findet diese Arbeitsrechtsre-
gelung keine Anwendung.
(3)  Mitarbeiterinnen in der Informationstechnik, de-
ren bis zum 31. März 2021 gültige Entgeltgruppe
gleich oder niedriger ist, sind gemäß § 10 BAT-KF in
eine Entgeltgruppe eingruppiert.
(4)  Mitarbeiterinnen, deren bis zum 31. März 2021
gültige Entgeltgruppe niedriger ist, als die Entgelt-
gruppe nach dieser Arbeitsrechtsregelung, werden ge-
mäß § 14 Absatz 4 BAT-KF höhergruppiert. Mitar-
beiterinnen, deren Entgeltgruppe und Stufe gleich-
bleiben, behalten diese unter Beibehaltung der Stu-
fenlaufzeit.

§ 3
Inkrafttreten

Diese Arbeitsrechtsregelung tritt am 1. April 2021 in
Kraft.

Dortmund, den 17. Februar 2021
Rheinisch-Westfälisch-Lippische

Arbeitsrechtliche Kommission
Der Vorsitzende

Koopmann

IV.
Arbeitsrechtsregelung

zur Änderung des BAT-KF –
Fachkräfte für Arbeitssicherheit

vom 24. März 2021

§ 1
Änderung des Allgemeinen

Entgeltgruppenplans zum BAT-KF
Der Allgemeine Entgeltgruppenplan zum BAT-KF
(AEGP-BAT-KF) – Anlage 1 zum BAT-KF, der zu-
letzt durch die Arbeitsrechtsregelung vom 17. Februar
2021 geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
Die Berufsgruppe 4.3 wird wie folgt geändert:
Unter "technischer Ausbildung" im Sinne dieses Tä-
tigkeitsmerkmals ist der erfolgreiche Besuch einer
Schule zu verstehen, deren Abschlusszeugnis zum

Eintritt in die Laufbahn des gehobenen technischen
Dienstes berechtigt, sowie der erfolgreiche Besuch ei-
ner Schule, die in der jeweils geltenden Reichsliste der
Fachschulen aufgeführt war, deren Abschlusszeugnis-
se zum Eintritt in die Laufbahn des gehobenen tech-
nischen Dienstes berechtigen. Der erfolgreich abge-
schlossene Ausbildungslehrgang zur Fachkraft für Ar-
beitssicherheit ist der technischen Ausbildung im vor-
genannten Sinne gleichgestellt.

§ 2
Überleitungsregelung

(1)  Die Überleitungsregelung gilt für Mitarbeiterin-
nen mit abgeschlossenem Lehrgang zur Fachkraft für
Arbeitssicherheit und entsprechender Tätigkeit soweit
sie am 31. März 2021 in einem Arbeitsverhältnis ste-
hen, auf das der BAT-KF Anwendung findet und das
nach dem 1. April 2021 fortbesteht.
(2)  Auf diejenigen Mitarbeiterinnen, deren bis zum
31. März 2021 gültige Entgeltgruppe höher ist, als die
Entgeltgruppe, die sich bei fiktiver Eingruppierung
nach dieser Arbeitsrechtsregelung, findet diese Ar-
beitsrechtsregelung keine Anwendung.
(3)  Mitarbeiterinnen, deren bis zum 31. März 2021
gültige Entgeltgruppe gleich oder niedriger ist, sind
gemäß § 10 BAT-KF in eine Entgeltgruppe eingrup-
piert.
(4)  Mitarbeiterinnen, deren bis zum 31. März 2021
gültige Entgeltgruppe niedriger ist, als die Entgelt-
gruppe nach dieser Arbeitsrechtsregelung, werden ge-
mäß § 14 Absatz 4 BAT-KF höhergruppiert. Mitar-
beiterinnen, deren Entgeltgruppe und Stufe gleich-
bleiben, behalten diese unter Beibehaltung der Stu-
fenlaufzeit.

§ 3
Inkrafttreten

Diese Arbeitsrechtsregelung tritt am 1. April 2021 in
Kraft.

Dortmund, den 24. März 2021
Rheinisch-Westfälisch-Lippische

Arbeitsrechtliche Kommission
Der Vorsitzende

Koopmann
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V.
Arbeitsrechtsregelung

über die Ordnung zur Regelung der
Rechtsverhältnisse der
Auszubildenden in der

Ausbildung zur Pflegeassistenz
(AzubiO-Pflegeassistenz)

vom 21. April 2021

§ 1
Ordnung zur Regelung der Rechtsverhältnisse

der Auszubildenden in der Ausbildung
zur Pflegeassistenz (AzubiO-Pflegeassistenz)

Die Arbeitsrechtliche Kommission Rheinland-West-
falen-Lippe beschließt folgende Arbeitsrechtsrege-
lung:
„Ordnung zur Regelung der Rechtsverhältnisse der
Auszubildenden in der Ausbildung zur Pflegeassis-
tenz (AzubiO-Pflegeassistenz)

§1
Geltungsbereich

Diese Ordnung gilt für Personen, die sich in einer nach
landesrechtlichen Vorschriften geregelten Ausbil-
dung zur Pflegeassistenz befinden.

§ 2
Ausbildungsvertrag

(1) Vor Beginn des Ausbildungsverhältnisses ist ein
schriftlicher Ausbildungsvertrag zu
schließen, der mindestens Angaben erhält über
a) die Bezeichnung des Berufs
b) Beginn und Dauer der Ausbildung,
c) die der Ausbildung zugrunde liegenden landes-
rechtlichen Ausbildungs- und
Prüfungsvorschriften,
d) die inhaltliche und zeitliche Gliederung der prakti-
schen Ausbildung (Ausbildungsplan),
e) die Verpflichtung zum Besuch der Ausbildungs-
veranstaltungen der Pflegeschule,
f) Dauer der regelmäßigen täglichen oder wöchentli-
chen Ausbildungszeit,
g) Dauer der Probezeit,
h) Zahlung und Höhe des Ausbildungsentgelts ein-
schließlich des Umfangs etwaiger Sachbezüge,
i) Dauer des Urlaubs,
j) Voraussetzungen, unter denen der Ausbildungsver-
trag gekündigt werden kann,
k) die Geltung der Ordnung zur Regelung der Rechts-
verhältnisse der Auszubildenden in der Ausbildung
zur Pflegeassistenz (AzubiO-Pflegeassistenz) sowie
in allgemeiner Form gehaltenen Hinweis auf die auf
das Ausbildungsverhältnis anzuwendenden Dienst-

vereinbarungen und das für den Träger der Ausbildung
geltende Mitarbeitervertretungsgesetz,
l) Festlegung der Ausbildungsform (Teilzeit/Voll-
zeit).
Protokollnotiz zu Absatz 1 Buchstabe l: Nachträgliche
Änderungen sind nur nach vorheriger Genehmigung
durch die zuständige Behörde möglich.
(2) Der Ausbildungsvertrag bedarf zu seiner Wirk-
samkeit der Zustimmung der Pflegeschule. Liegt die
Zustimmung bei Vertragsabschluss nicht vor, ist sie
unverzüglich durch den Träger der praktischen Aus-
bildung einzuholen. Hierauf ist die oder der Auszu-
bildende und sind bei minderjährigen Auszubildenden
auch deren zur gesetzlichen Vertretung berechtigten
Personen hinzuweisen.
Protokollnotiz zu Absatz 2 Satz 1:
Im Anwendungsbereich des saarländischen Pflegeas-
sistenzgesetzes bedarf es einer schriftlichen Zustim-
mung durch die Pflegeschule. Dies gilt nur dann, wenn
eine
Kooperationsvereinbarung mit einer Pflegeschule ei-
nes Dritten vorliegt.
(3) Der Ausbildungsvertrag ist von einer vertretungs-
berechtigten Person des Trägers der praktischen Aus-
bildung und der oder dem Auszubildenden, bei Min-
derjährigen auch von deren zur gesetzlichen Vertre-
tung berechtigten Person, zu unterzeichnen.
(4) Eine Ausfertigung des unterzeichneten Ausbil-
dungsvertrages ist der oder dem Auszubildenden und
deren gesetzlichen Vertretern auszuhändigen.
(5) Änderungen des Ausbildungsvertrages bedürfen
der Schriftform.

§ 2a
Erweitertes Führungszeugnis

Der Ausbildungsträger, der auf Grund gesetzlicher
Vorschriften verpflichtet ist, nur solche Personen zu
beschäftigen, die durch Vorlage eines erweiterten
Führungszeugnisses gemäß § 30a Bundeszentralre-
gistergesetz ihre Eignung nachweisen, ist berechtigt,
von Auszubildenden bei der Einstellung und in regel-
mäßigen Abständen ein solches Führungszeugnis zur
Einsichtnahme zu verlangen. Die dafür entstehenden
Kosten trägt der Träger der Ausbildung. Zur Beantra-
gung des erweiterten Führungszeugnisses gemäß §
30a Bundeszentralregistergesetz ist, soweit diese Be-
antragung nur während der geschuldeten Arbeitszeit
möglich ist, Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung des
Entgelts zu gewähren.

§ 3
Weitere Pflichten der Auszubildenden/des Auszu-
bildenden und des Trägers der praktischen Aus-

bildung
Die weiteren Pflichten der Auszubildenden sowie des
Trägers der praktischen Ausbildung
ergeben sich
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a) bei einer Ausbildung nach § 1 Buchstabe a aus §§
13 und 14 PflfachassAPrV
b) bei einer Ausbildung nach § 1 Buchstabe b aus §§
18 und 19 SaarlPflAssG

§ 4
Probezeit

Das Ausbildungsverhältnis beginnt mit der Probezeit.
Sie beträgt drei Monate.

§ 5
Ärztliche Untersuchung

(1) Auszubildende haben auf Verlangen vor Einstel-
lung die körperliche Eignung (Gesundheits- und Ent-
wicklungsstand, körperliche Beschaffenheit und Ar-
beitsfähigkeit)
durch das Zeugnis eines vom Träger der Ausbildung
bestimmten Arztes nachzuweisen. Für Auszubilden-
de, die unter das Jugendarbeitsschutzgesetz fallen, ist
ergänzend § 32 Absatz 1 JArbSchG zu beachten.
(2) Der Träger der Ausbildung ist bei begründeter
Veranlassung berechtigt, Auszubildendezu verpflich-
ten, durch ärztliche Bescheinigung nachzuweisen,
dass sie in der Lage sind, die nach dem Ausbildungs-
vertrag übernommenen Verpflichtungen zu erfüllen.
Von der Befugnis darf nicht willkürlich Gebrauch ge-
macht werden.
(3) Der Träger der Ausbildung kann bei Beendigung
des Ausbildungsverhältnisses eine ärztliche Untersu-
chung veranlassen. Auf Verlangen der Auszubilden-
den oder des Auszubildenden ist er hierzu verpflichtet.
(4) Die Kosten der Untersuchung trägt der Träger der
Ausbildung. Das Ergebnis der ärztlichen Untersu-
chung ist der Auszubildenden oder dem Auszubilden-
den auf Antrag bekannt zu geben.

§ 6
Schweigepflicht

Auszubildende haben in demselben Umfang Ver-
schwiegenheit zu wahren wie die beim Träger der
Ausbildung beschäftigten Mitarbeitenden.

§ 7
Personalakten

(1) Die Auszubildenden haben das Recht auf Einsicht
in die vollständige Personalakte. Das Recht kann auch
durch eine gesetzlich berechtigte oder durch eine
schriftlich bevollmächtigte Person ausgeübt werden.
Die Vollmacht ist zu den Personalakten zu nehmen.
Der Träger der Ausbildung kann die bevollmächtigte
Person zurückweisen, wenn es aus dienstlichen oder
betrieblichen Gründen geboten ist. Das Recht der Ak-
teneinsicht schließt das Recht ein, Auszüge und Ko-
pien aus der Personalakten zu fertigen.
(2) Bevor Beschwerden und Behauptungen tatsächli-
cher Art, die ungünstig oder nachteilig werden kön-
nen, in die Personalakte aufgenommen werden, hat ei-

ne Anhörung der Auszubildenden zu erfolgen. Die
Äußerung ist zu den Personalakten zu nehmen.
(3) Beurteilungen sind Auszubildenden unverzüglich
bekannt zu geben. Die Bekanntgabe ist aktenkundig
zu machen.

§ 8
Wöchentliche und tägliche Ausbildungszeit

(1) Die regelmäßige durchschnittliche wöchentliche
Ausbildungszeit und die tägliche Ausbildungszeit der
Auszubildenden, die nicht unter das Jugendarbeits-
schutzgesetz fallen, richten sich nach den maßgeben-
den Vorschriften über die Arbeitszeit, die beim Träger
der Ausbildung für die beschäftigten Mitarbeitenden
gelten.
(2) Die Ausbildung kann im Rahmen der landesrecht-
lichen Vorgaben in Teilzeit geleistet werden.
(3) Auszubildende dürfen im Rahmen des Ausbil-
dungszwecks auch an Sonntagen und Wochenfeierta-
gen und in der Nacht ausgebildet werden.
(4) Eine über die durchschnittliche regelmäßige wö-
chentliche Ausbildungszeit hinausgehende Beschäfti-
gung ist nur ausnahmsweise zulässig.
(5) Soweit die Auszubildenden Pflicht-, Vertiefungs-
oder weiteren Einsatz Teile der praktischen Ausbil-
dung nicht bei dem Träger der Ausbildung selbst, son-
dern in einer weiteren an der praktischen Ausbildung
beteiligten Einrichtung absolviert, sind die dort ge-
leisteten Stunden auf die wöchentliche Arbeitszeit an-
zurechnen. Die über die wöchentliche Ausbildungs-
zeit hinausgehenden Stunden sind in dieser Einsatz-
stelle auszugleichen.

§ 9
Fernbleiben von der Ausbildung

Ein Fernbleiben von der Ausbildung darf nur mit vor-
heriger Zustimmung des Trägers der Ausbildung er-
folgen. Kann die Zustimmung den Umständen nach
nicht vorher eingeholt werden, ist sie unverzüglich zu
beantragen. Für die Zeit eines nicht genehmigten Fern-
bleibens besteht kein Anspruch auf Ausbildungsent-
gelt.

§ 10
Ausbildungsentgelt

(1) Die Auszubildenden erhalten ein monatliches Aus-
bildungsentgelt. Die Höhe des Ausbildungsentgelts ist
in Anlage 1 geregelt.
(2) Für die Berechnung und Auszahlung des Ausbil-
dungsentgelts und der Zeitzuschläge gilt § 20 BAT-
KF entsprechend.
(3) Bei einer Ausbildung in Teilzeit gilt § 18 BAT-KF
entsprechend.

§ 11
Sonstige Ausbildungsbedingungen

(1) Für Belohnungen und Geschenke, für Nebentätig-
keiten, für die Ausbildung an Samstagen, Sonntagen,
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Feiertagen und Vorfesttagen, für den Bereitschafts-
dienst und die
Rufbereitschaft, für die Überstunden und für die Zeit-
zuschläge gelten die Vorschriften sinngemäß, die je-
weils für die beim Träger der Ausbildung in dem künf-
tigen Beruf beschäftigten Mitarbeitenden maßgebend
sind. Zur Ermittlung des auf eine Stunde entfallenden
Anteils ist das jeweilige Ausbildungsentgelt durch das
4,348-Fache der durchschnittlichen regelmäßigen wö-
chentlichen Ausbildungszeit (§ 8 Absatz 1) zu teilen.
(2) Bei Vorliegen der Voraussetzungen erhalten die
Auszubildenden
a) die Zulagen, die für Mitarbeitende gemäß § 16
BAT-KF jeweils vereinbart sind, und die Zulagen
nach der Anmerkung 1 zu Abschnitt A des Pflegeper-
sonal-Entgeltgruppenplans zum BAT-KF zur Hälfte,
b) die Wechselschicht- und Schichtzulage nach § 8
Absatz. 3a BAT-KF zu drei Vierteln.
(3) Falls im Rahmen des Ausbildungsvertrages eine
Vereinbarung über die Gewährung einer Personalun-
terkunft getroffen wird, ist dies in einer gesondert
kündbaren Nebenabrede festzulegen. Der Wert der
Personalunterkunft wird nach der Ordnung über die
Bewertung der Personalunterkünfte für kirchliche
Mitarbeiter in der jeweils geltenden Fassung auf das
Ausbildungsentgelt mit der Maßgabe angerechnet,
dass der nach § 3 Absatz 1 Unterabsatz 1 der genannten
Ordnung maßgebende Quadratmetersatz um 15 vom
Hundert zu kürzen ist. Sachbezüge können in der Höhe
der Werte, die durch Rechtsverordnung nach § 17 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 4 des Vierten Buches Sozial-
gesetzbuch bestimmt sind, angerechnet werden; sie
dürfen jedoch 75 vom Hundert der Bruttovergütung
nicht überschreiten. Können die Sachbezüge aus be-
rechtigtem Grund nicht angenommen werden, so sind
diese nach den Sachbezugswerten abzugelten.

§ 12
Entschädigung bei Dienstreisen, Abordnungen,

Dienstgängen, Ausbildungsfahrten
(1) Bei Dienstreisen gilt § 35 BAT-KF entsprechend.
(2) Für den Besuch der regulären auswärtigen Berufs-
schule im Blockunterricht erhalten Auszubildende die
notwendigen Auslagen für Unterkunft und Verpfle-
gungsmehraufwand. Erstattet werden die nachgewie-
senen notwendigen Kosten einer Unterkunft am aus-
wärtigen Ort, soweit nicht eine unentgeltliche Unter-
kunft zur Verfügung steht. Dazu wird für volle Ka-
lendertage der Anwesenheit am auswärtigen Ausbil-
dungsort ein Verpflegungszuschuss in Höhe der So-
zialversicherungsentgeltverordnung maßgebenden
Sachbezugswerte für Frühstück, Mittagessen und
Abendessen gewährt. Bei unentgeltlicher Verpfle-
gung wird der jeweilige Sachbezugswert einbehalten.
Bei einer über ein Wochenende oder einen Feiertag
hinaus andauernden Ausbildungsmaßnahme werden
die dadurch entstandenen Mehrkosten für Unterkunft
und Verpflegungsmehraufwand in gleicher Weise er-
stattet.

Leistungen Dritter sind anzurechnen.
§ 13

Entgeltfortzahlung
Bei unverschuldeter Arbeitsunfähigkeit wird bis zur
Dauer von sechs Wochen Entgeltfortzahlung in Höhe
des Ausbildungsentgelts gewährt. Im Übrigen gilt § 21
BAT-KF entsprechend.

§ 14
Fortzahlung des Ausbildungsentgelts in besonde-

ren Fällen
Für die Teilnahme an Ausbildungsveranstaltungen der
Pflegeschule sowie an Prüfungen erfolgt eine Freistel-
lung. Im Übrigen gilt § 28 BAT-KF.

§ 15
Erholungsurlaub

Der Urlaubsanspruch beträgt in jedem Kalenderjahr
30 Arbeitstage bei einer Verteilung der wöchentlichen
Arbeitszeit auf fünf Tage in der Woche; im Übrigen
finden die entsprechenden Bestimmungen für die Mit-
arbeitenden Anwendung, die unter den BAT-KF fal-
len.

§ 16
Familienheimfahrten

Für Familienheimfahrten vom Ort der Ausbildungs-
anstalt zum Wohnort der Eltern, der Erziehungsbe-
rechtigten, der Ehegattin oder des Ehegatten oder der
Lebenspartnerin oder des Lebenspartners werden mo-
natlich einmal die notwendigen Fahrtkosten bis zur
Höhe der Kosten der Fahrkarte für die Hin- und Rück-
fahrt der jeweils niedrigsten Klasse des billigsten re-
gelmäßig verkehrenden Beförderungsmittels (im
Bahnverkehr ohne Zuschläge) – für Familienheim-
fahrten in das Ausland höchstens die entsprechenden
Kosten für die Fahrt bis zum inländischen Grenzort –
erstattet, wenn der Wohnort der in Satz 1 genannten
Personen soweit vom Ort der Ausbildungsanstalt ent-
fernt ist, dass eine Rückkehr zu diesem Wohnort nicht
täglich erfolgen kann und eine Wohnung außerhalb zu
beziehen ist.
Möglichkeiten zur Erlangung von Fahrpreisermäßi-
gungen (z. B. Schülerfahrkarten, Monatsfahrkarten,
BahnCard oder Fahrkarten für Berufstätige) sind aus-
zunutzen.

§ 17
Freistellung vor der staatlichen Prüfung

(1) Für die Teilnahme an Ausbildungsveranstaltungen
der Pflegeschule und an Prüfungen erfolgt eine Frei-
stellung.
(2) Bei der Gestaltung der Ausbildung ist auf die er-
forderlichen Lern- und Vorbereitungszeiten Rücksicht
zu nehmen. Insbesondere ist an fünf Ausbildungsta-
gen, bei der Sechstagewoche an sechs Ausbildungsta-
gen, Gelegenheit zur Prüfungsvorbereitung zu geben,
sich ohne Bindung an die planmäßige Ausbildung auf
die Prüfung vorzubereiten. Der Anspruch nach Satz 2
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verkürzt sich um die Zeit, für die Auszubildende zur
Vorbereitung auf die staatliche Prüfung besonders zu-
sammengefasst werden; Es sind jedoch mindestens
zwei freie Ausbildungstage zu gewähren.

§ 18
Vermögenswirksame Leistungen, Jahressonder-

zahlung, Abschlussprämie
Auszubildende erhalten nach Anlage 1 vermögens-
wirksame Leistungen, eine Jahressonderzahlung und
eine Abschlussprämie.

§ 19
Zusatzversorgung

Für die betriebliche Altersversorgung (Zusatzversor-
gung) sowie für die zusätzliche kapitalgedeckte Al-
tersversorgung (freiwillige Versicherung) und die
Entgeltumwandlung gelten die entsprechenden Be-
stimmungen für die Mitarbeitenden, die unter den Gel-
tungsbereich des BAT-KF fallen, sinngemäß.

§ 20
Schutzkleidung, Ausbildungsmittel

(1) Für die Gewährung von Schutzkleidung gelten die
für die in dem Beruf beim Träger der Ausbildung tä-
tigen Mitarbeitenden jeweils maßgebenden Bestim-
mungen, in dem die Auszubildenden ausgebildet wer-
den.
(2) Der Träger der Ausbildung hat den Auszubilden-
den kostenlos die Ausbildungsmittel zur Verfügung zu
stellen, die zur Ausbildung und zum Ablegen der staat-
lichen Prüfung erforderlich sind.

§ 21
Übernahme der Auszubildenden/des Auszubilden-

den
Auszubildende werden nach erfolgreich bestandener
Abschlussprüfung bei dienstlichem bzw. betrieblich-
em Bedarf in unmittelbarem Anschluss an das Aus-
bildungsverhältnis für die Dauer von zwölf Monaten
in ein Arbeitsverhältnis übernommen, sofern nicht im
Einzelfall personenbedingte, verhaltensbedingte, be-
triebsbedingte oder gesetzliche Gründe entgegenste-
hen. Der dienstliche bzw. betriebliche Bedarf muss
zum Zeitpunkt der Beendigung der Ausbildung nach
Satz 1 vorliegen und setzt zudem eine freie und be-
setzbare Stelle bzw. einen freien und zu besetzenden
Arbeitsplatz voraus, die bzw. der eine ausbildungsa-
däquate Beschäftigung auf Dauer ermöglicht. Bei ei-
ner Auswahlentscheidung sind die Ergebnisse der Ab-
schlussprüfung und die persönliche Eignung zu be-
rücksichtigen. Besondere Mitbestimmungsrechte
bleiben unberührt.

§ 22
Beendigung des Ausbildungsverhältnisses

(1) Das Ausbildungsverhältnis endet unabhängig vom
Zeitpunkt der staatlichen Abschlussprüfung mit Ab-
lauf der Ausbildungszeit.

(2) Wird die staatliche Prüfung nicht oder kann sie
ohne eigenes Verschulden nicht vor Ablauf der Aus-
bildung abgelegt werden, so verlängert sich das Aus-
bildungsverhältnis auf schriftliches Verlangen gegen-
über dem Träger der praktischen Ausbildung bis zur
nächstmöglichen Wiederholungsprüfung, höchstens
entsprechend der landesrechtlichen Regelung
Protokollnotiz zu Absatz 2:
NRW: Höchstens um sechs Monate.
Saarland: Höchstens um ein Jahr

§ 23
Kündigung des Ausbildungsverhältnisses

(1) Während der Probezeit kann das Ausbildungsver-
hältnis von jedem Vertragspartner jederzeit ohne Ein-
haltung einer Kündigungsfrist gekündigt werden.
(2) Nach der Probezeit kann das Ausbildungsverhält-
nis nur gekündigt werden
a) von jedem Vertragspartner ohne Einhalten einer
Kündigungsfrist bei Vorliegen eines wichtigen Grun-
des,
b) von Auszubildenden mit einer Kündigungsfrist von
vier Wochen.
(3) Die Kündigung muss schriftlich erfolgen. Bei einer
Kündigung durch den Träger der praktischen Ausbil-
dung ist unverzüglich das Benehmen mit der Pflege-
schule herzustellen. In den Fällen des Absatzes 2
Nummer 1 sind die Kündigungsgründe anzugeben.
(4) Eine Kündigung aus einem wichtigen Grund ist
unwirksam, wenn die ihr zugrunde liegenden Tatsa-
chen der kündigungsberechtigten Person länger als 14
Tage bekannt sind. Ist ein vorgesehenes Güteverfah-
ren vor einer außergerichtlichen Stelle eingeleitet, so
wird bis zu dessen Beendigung der Lauf dieser Frist
gehemmt.

§ 24
Ausschlussfrist

Ansprüche aus dem Ausbildungsverhältnis verfallen,
wenn sie nicht innerhalb einer Ausschlussfrist von
sechs Monaten nach Fälligkeit von der Auszubilden-
den oder dem Auszubildenden oder vom Träger der
Ausbildung in Textform geltend gemacht werden. Die
Frist nach Satz 1 gilt nicht für unabdingbare Ansprü-
che, insbesondere solche auf Mindestentgelte gleich
welcher Rechtsgrundlage. Unberührt bleiben auch
Ansprüche, die auf vorsätzlichen Handlungen beru-
hen, oder Ansprüche wegen Verletzung des Lebens,
des Körpers oder der Gesundheit. Für denselben Sach-
verhalt reicht die einmalige Geltendmachung des An-
spruchs aus, um die Ausschlussfrist auch für später
fällig werdende Leistungen unwirksam zu machen.

§ 25
Inkrafttreten

Diese Ordnung tritt am 1. April 2021 in Kraft.
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Anlage 1 Entgeltordnung
§ 1

Ausbildungsentgelt
(1) Das Ausbildungsentgelt gemäß § 10 Absatz 1 der
Ordnung zur Regelung der Rechtsverhältnisse der
Auszubildenden in der Ausbildung zur Pflegeassis-
tenz (AzubiO-Pflegeassistenz) beträgt monatlich:

vom 1. April 2021 bis 31. März
2022
monatlich in Euro

ab 1. April 2022
monatlich in Euro

1.097,14 1.122,14

§ 2
Vermögenswirksame Leistungen

(1) Nach Maßgabe des Vermögensbildungsgesetzes in
seiner jeweiligen Fassung erhalten Auszubildende ei-
ne vermögenswirksame Leistung in Höhe von 13,30
Euro monatlich. Der Anspruch auf vermögenswirksa-
me Leistungen entsteht frühestens für den Kalender-
monat, in dem den Träger der Ausbildung die erfor-
derlichen Angaben mitteilt werden, und für die beiden
vorangegangenen Monate desselben Kalenderjahres.
(2) Die Ansprüche werden erstmals am Letzten des
zweiten auf die Mitteilung folgenden Kalendermonats
fällig.
(3) Der Anspruch entsteht nicht für einen Kalender-
monat, für den die Auszubildenden von dem Träger
der Ausbildung oder von einem anderen Träger der
Ausbildung, Arbeitgeber oder Dienstherrn eine ver-
mögenswirksame Leistung aus einem früher begrün-
deten Ausbildungs- oder sonstigen Rechtsverhältnis
erbracht wird.
(4) Die vermögenswirksame Leistung wird nur für
Kalendermonate gewährt, für die Ausbildungsentgelt,
Entgelt im Urlaubs- oder im Krankheitsfall zusteht.
Für Zeiten, für die Krankengeldzuschuss zusteht, ist
die vermögenswirksame Leistung Teil des Kranken-
geldzuschusses.
(5) Die vermögenswirksamen Leistungen sind kein
zusatzversorgungspflichtiges Entgelt.

§ 3
Jahressonderzahlung

(1) Auszubildende, die am 1. Dezember in einem Aus-
bildungsverhältnis stehen, haben Anspruch auf eine
Jahressonderzahlung. Diese beträgt 90 vom Hundert
des in den Kalendermonaten August, September und
Oktober durchschnittlich gezahlten Ausbildungsent-
gelts (§ 1). Bei Auszubildenden, deren Ausbildungs-
verhältnis nach dem 31. Oktober begonnen hat, tritt an
die Stelle des Bemessungszeitraums der erste volle
Kalendermonat.

(2) Der Anspruch vermindert sich um ein Zwölftel für
jeden Kalendermonat, in dem die Auszubildenden kei-
nen Anspruch auf Ausbildungsentgelt, Fortzahlung
des Entgelts während des Erholungsurlaubs oder im
Krankheitsfall haben. Die Verminderung unterbleibt
für Kalendermonate, für die Auszubildende wegen
Beschäftigungsverboten nach § 3 Absatz 1 und 2 so-
wie § 6 Absatz 1 des Mutterschutzgesetzes kein Aus-
bildungsentgelt erhalten haben. Die Verminderung
unterbleibt ferner für Kalendermonate der Inanspruch-
nahme der Elternzeit nach dem Bundeselterngeld- und
Elternzeitgesetz bis zum Ende des Kalenderjahres, in
dem das Kind geboren ist, wenn am Tag vor Antritt
der Elternzeit Entgeltanspruch bestanden hat.
(3) Die Jahressonderzahlung wird mit dem für No-
vember zustehenden Ausbildungsentgelt ausgezahlt.
Ein Teilbetrag der Jahressonderzahlung kann zu ei-
nem früheren Zeitpunkt ausgezahlt werden.
(4) Auszubildende, die im unmittelbaren Anschluss an
die Ausbildung von dem Ausbildungsträger in ein Ar-
beitsverhältnis übernommen werden und am 1. De-
zember noch in diesem Arbeitsverhältnis stehen, er-
halten zusammen mit der anteiligen Jahressonderzah-
lung aus dem Arbeitsverhältnis eine anteilige Jahres-
sonderzahlung aus dem Ausbildungsverhältnis. Er-
folgt die Übernahme im Laufe eines Kalendermonats,
wird für diesen Monat nur die anteilige Jahressonder-
zahlung aus dem Arbeitsverhältnis gezahlt.

§ 4
Abschlussprämie

(1) Bei Beendigung des Ausbildungsverhältnisses auf
Grund erfolgreich abgeschlossener Abschlussprüfung
bzw. staatlicher Prüfung erhalten Auszubildende eine
Abschlussprämie als Einmalzahlung in Höhe von 400
Euro. Die Abschlussprämie ist kein zusatzversor-
gungspflichtiges Entgelt. Sie ist nach Bestehen der
Abschlussprüfung bzw. der staatlichen Prüfung fällig.
(2) Absatz 1 gilt nicht für Auszubildende, die ihre
Ausbildung nach erfolgloser Prüfung auf Grund einer
Wiederholungsprüfung abschließen. Im Einzelfall
kann der Ausbildungsträger von Satz 1 abweichen.“

§ 2
Inkrafttreten

Die Arbeitsrechtsregelung tritt am 1. April 2021 in
Kraft.

Dortmund, den 21. April 2021
Rheinisch-Westfälisch-Lippische

Arbeitsrechtliche Kommission
Der Vorsitzende

Koopmann
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BEKANNTMACHUNGEN

VI.
Heizkostenbeitrag für an dienstliche

Sammelheizungen angeschlossene
Dienstwohnungen für den

Abrechnungszeitraum 2019/2020
vom 1. Februar 2021

Das Finanzministerium NRW hat durch Runderlass
vom 9. Januar 2020 - B 2730 - 13.1.2 - IV A 2 (MBl.
NRW vom . 1. Februar 2021) die neu festgesetzten
Kostensätze gem. § 10 Abs. 1 Satz 1 Dienstwohnungs-
verordnung (DWVO) für den Abrechnungszeitraum
vom  1. Juli 2019 bis 30. Juni 2020 bekannt gegeben:

Energieträger Euro
Fossile Brennstoffe 9,77
Fernwärme und übrige Heizungsarten 12,65

Um Kenntnisnahme und Beachtung wird gebeten.

Detmold, den 22. März 2021
Das Landeskirchenamt

VII.
Bekanntmachung der

Neufassung des Kirchengesetzes über
die Kirchenbeamtinnen und Kirchen-

beamte der Evangelischen Kirche
in Deutschland

(Kirchenbeamtengesetz der EKD –
KBG.EKD)

(ABl. EKD Nr. 3 S. 70 vom 15. März 2021
und

ABl. EKD Nr. 4 S. 118 vom 15. April 2021)

Die 33. ordentliche Landessynode hat auf ihrer Ta-
gung am 27. November 2006 beschlossen, das Kir-
chengesetz über die Kirchenbeamten in der Evangeli-
schen Kirchen in Deutschland (EKD) zu übernehmen
(Ges. u. VOBl. Bd. 14 S. 459).
Es gilt in der Lippischen Landeskirche nach Maßgabe
des Ausführungsgesetzes zum Kirchenbeamtengesetz
der EKD (Ges. u. VOBl. Bd. 13 S. 460).
Auf Grund des Art. 6 des Kirchengesetzes zur Ände-
rung dienstrechtlicher Regelungen 2020 der Evange-
lischen Kirche in Deutschland - Dienstrechtsände-
rungsgesetz 2020 - vom 9. November 2020 (ABl. EKD
S. 280) wird nachstehend der Wortlaut der Neufassung
des Kirchenbeamtengesetzes der EKD in der seit
1. Januar 2021 geltenden Fassung bekannt gegeben:

Kirchengesetz über
Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte

in der Evangelischen Kirche in Deutschland
(Kirchenbeamtengesetz der EKD – KBG.EKD)
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Rechtsverordnungen über Nebentätigkeiten

Teil 4 Veränderungen des Kirchenbeamtenver-
hältnisses
Kapitel 1 Freistellung (Beurlaubung und Teil-
dienst)
§ 49
§ 50

§ 51

Grundbestimmung
Beurlaubung und Teildienst aus familiären
Gründen
Beurlaubung und Teildienst aus anderen
Gründen

§ 51a
§ 51b
§ 51c
§ 52

§ 53
§ 54

§ 55

Familienpflegezeit mit Vorschuss
Pflegezeit mit Vorschuss
Beurlaubung im kirchlichen Interesse
Informationspflicht und Benachteiligungs-
verbot
Nebentätigkeit während der Freistellung
Allgemeine Rechtsfolgen einer Beurlau-
bung
Verfahren

Kapitel 2 Abordnung, Zuweisung, Versetzung
und Umwandlung
§ 56
§ 57
§ 58
§ 59

Abordnung
Zuweisung
Versetzung
Umwandlung des Kirchenbeamtenverhält-
nisses

Kapitel 3 Wartestand
§ 60

§ 61

Voraussetzungen für die Versetzung in den
Wartestand
Allgemeine Rechtsfolgen und Verfahren

§ 62
§ 63
§ 64
§ 65

Verwendung im Wartestand
Wiederverwendung
Versetzung in den Ruhestand
Ende des Wartestandes

Kapitel 4 Ruhestand
§ 66
§ 66a
§ 67

§ 68

§ 69
§ 70
§ 71
§ 72
§ 72a
§ 73

§ 73a

§ 74

Eintritt in den Ruhestand
Hinausschieben des Ruhestandes
Ruhestand vor Erreichen der Regelalters-
grenze
Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit, Ver-
pflichtung zur Rehabilitation
Verfahren bei Dienstunfähigkeit
Begrenzte Dienstfähigkeit
Allgemeine Voraussetzung
Verfahren und Rechtsfolgen
Dienst im Ruhestand
Wiederverwendung nach Versetzung in den
Ruhestand
Wiederverwendung nach Beginn des Ruhe-
standes
Ruhestand beim Kirchenbeamtenverhältnis
auf Probe wegen Dienstunfähigkeit

Teil 5 Beendigung des Kirchenbeamtenverhält-
nisses
§ 75
§ 76
§ 77
§ 78

§ 79
§ 80
§ 81

§ 82

§ 82a

§ 83

§ 84
§ 85

Grundbestimmung
Entlassung kraft Gesetzes
Entlassung wegen einer Straftat
Wirkungen eines Wiederaufnahmeverfah-
rens
Entlassung ohne Antrag
Entlassung auf Verlangen
Entlassung aus dem Kirchenbeamtenver-
hältnis auf Zeit
Entlassung aus dem Kirchenbeamtenver-
hältnis auf Probe
Entlassung aus dem Amt mit leitender Funk-
tion auf Probe
Entlassung aus dem Kirchenbeamtenver-
hältnis auf Widerruf
Verfahren und Rechtsfolgen der Entlassung
Entfernung aus dem Dienst

Teil 6 Rechtsschutz und Verfahren
§ 85a
§ 86
§ 87
§ 88
§ 89

Verwaltungsverfahren
Allgemeines Beschwerderecht
Rechtsweg, Vorverfahren
Leistungsbescheid
(weggefallen)

Teil 7 Sondervorschriften
§ 90

§ 91
§ 91a
§ 92

Ordinierte Kirchenbeamtinnen und Kir-
chenbeamte
Kirchenleitende Organe und Ämter
Amt mit leitender Funktion auf Probe
Kirchenbeamtenvertretungen
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Teil 8 Übergangs- und Schlussvorschriften
§ 93
§ 94
§ 95
§ 96

Zuständigkeiten
Bestehende Kirchenbeamtenverhältnisse
(Inkrafttreten)
(Außerkrafttreten)

Teil 1
Allgemeine Bestimmungen

§ 1
Dienst im Kirchenbeamtenverhältnis

(1) Der Dienst der Kirchenbeamtinnen und Kirchen-
beamten gründet auf dem Auftrag, den die Kirche von
ihrem Herrn Jesus Christus erhalten hat. Alle in den
Dienst der Kirche Berufenen wirken an der Erfüllung
dieses Auftrages mit.
(2) Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte stehen in
einem öffentlich-rechtlichen Dienst- und Treuever-
hältnis (Kirchenbeamtenverhältnis).

§ 2
Geltungsbereich, Dienstherrnfähigkeit

(1) Dieses Kirchengesetz gilt für die Kirchenbeamtin-
nen und Kirchenbeamten der Evangelischen Kirche in
Deutschland, der Gliedkirchen und der gliedkirchli-
chen Zusammenschlüsse. Es gilt ferner für die Kir-
chenbeamtinnen und Kirchenbeamten der Körper-
schaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen
Rechts, über die die Evangelische Kirche in Deutsch-
land, eine Gliedkirche oder ein gliedkirchlicher Zu-
sammenschluss die Aufsicht führt.
(2) Die in Absatz 1 genannten Rechtsträger (Dienst-
herren) besitzen das Recht, Kirchenbeamtinnen und
Kirchenbeamte zu haben (Dienstherrnfähigkeit), so-
weit das Recht der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land, der Gliedkirchen oder der gliedkirchlichen Zu-
sammenschlüsse je für ihren Bereich nicht Einschrän-
kungen vorsieht.

§ 3
Funktionsvorbehalt

In das Kirchenbeamtenverhältnis soll berufen werden,
wer überwiegend kirchliche Aufsichtsbefugnisse aus-
üben oder überwiegend andere Aufgaben von beson-
derer kirchlicher Verantwortung wahrnehmen soll.

Teil 2
Das Kirchenbeamtenverhältnis

Kapitel 1
Allgemeines

§ 4
Dienstherr, oberste Dienstbehörde,

Dienstvorgesetzte, Vorgesetzte, Dienstaufsicht
(1)  Dienstherr der Kirchenbeamtinnen und Kirchen-
beamten sind jeweils die in § 2 Absatz 1 genannten
Rechtsträger. Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeam-
ten eines Dienstherrn nach § 2 Absatz 1 Satz 2 gewährt

nach Maßgabe des Rechts der Evangelischen Kirche
in Deutschland, der Gliedkirchen und der gliedkirch-
lichen Zusammenschlüsse neben dem Dienstherrn
auch die aufsichtsführende Kirche Fürsorge und
Schutz; die Treuepflicht dieser Kirchenbeamtinnen
und Kirchenbeamten besteht auch gegenüber der auf-
sichtsführenden Kirche.
(2)  Die oberste Dienstbehörde der Kirchenbeamtin-
nen und Kirchenbeamten ist die oberste Behörde ihres
Dienstherrn, in dessen Dienstbereich sie ein Amt be-
kleiden oder zuletzt bekleidet haben. § 72 Absatz 4
bleibt unberührt.
(3)  Dienstvorgesetzte sind diejenigen, die für kirchen-
beamtenrechtliche Entscheidungen über die persönli-
chen Angelegenheiten der ihnen nachgeordneten Kir-
chenbeamtinnen und Kirchenbeamten zuständig sind.
Vorgesetzte sind diejenigen, die ihnen für ihre dienst-
liche Tätigkeit Anordnungen erteilen können.
(4)  Die Dienstvorgesetzten und die oberste Dienstbe-
hörde üben die Dienstaufsicht nach Maßgabe dieses
Kirchengesetzes und der Regelungen aus, die die
Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen
und die gliedkirchlichen Zusammenschlüsse je für ih-
ren Bereich treffen.
(5)  Dienstvorgesetzte und Vorgesetzte unterstützen
insbesondere die disziplinaraufsichtführende Stelle
gemäß § 6 Absatz 2 des Disziplinargesetzes der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland und ziehen aus fest-
gestellten Amtspflichtverletzungen die erforderlichen
Konsequenzen zur Vermeidung vergleichbarer
Pflichtverletzungen im jeweiligen Verantwortungsbe-
reich.

§ 5
Dienst bei mehreren Rechtsträgern

(1)  Besteht eine mit einer Kirchenbeamtin oder einem
Kirchenbeamten besetzbare Stelle für mehrere
Rechtsträger nach § 2 Absatz 1, so können die Rechts-
träger einvernehmlich regeln, wer Dienstherr sein soll.
Treffen die Rechtsträger keine einvernehmliche Re-
gelung, so ist der Dienstherr derjenige Rechtsträger,
für den überwiegend Aufgaben wahrzunehmen sind.
(2)  Der Dienstherr nach Absatz 1 übt die Rechte der
oder des Dienstvorgesetzten im Einvernehmen mit
den anderen beteiligten Rechtsträgern aus. Die betei-
ligten Rechtsträger können gemeinsam eine Dienst-
anweisung erlassen; im Übrigen obliegt die Dienst-
aufsicht jedem Rechtsträger für seinen Bereich.
(3)  Erhält eine Kirchenbeamtin oder ein Kirchen-
beamter im Einverständnis des Dienstherrn von einem
anderen Rechtsträger nach § 2 Absatz 1 einen beson-
deren Auftrag, so gilt Absatz 2 entsprechend.
(4)  Ergeben sich Meinungsverschiedenheiten zwi-
schen den beteiligten Rechtsträgern und unterstehen
diese derselben obersten Dienstbehörde, so entschei-
det diese.
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§ 6
Arten des Kirchenbeamtenverhältnisses

(1)  Ein Kirchenbeamtenverhältnis kann begründet
werden
1. auf Lebenszeit, wenn dauernd Aufgaben nach § 3

übernommen werden sollen,
2. auf Probe zur Ableistung einer Probezeit

a) zur späteren Verwendung im Kirchenbeam-
tenverhältnis auf Lebenszeit oder

b) zur Übertragung eines Amtes mit leitender
Funktion,

3. auf Widerruf, wenn ein Vorbereitungsdienst abzu-
leisten ist oder vorübergehend Aufgaben nach § 3
übernommen werden sollen, oder

4. auf Zeit für die Dauer einer Beurlaubung aus einem
bereits bestehenden öffentlich-rechtlichen Dienst-
verhältnis, wenn aufgrund besonderer kirchen-
rechtlicher Bestimmungen Aufgaben nach § 3 für
eine bestimmte Zeit übernommen werden sollen.

(2)  Für Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte auf
Zeit gelten die Vorschriften über das Kirchenbeam-
tenverhältnis auf Lebenszeit entsprechend, sofern
nicht die Evangelische Kirche in Deutschland, die
Gliedkirchen oder die gliedkirchlichen Zusammen-
schlüsse je für ihren Bereich anderes durch Kirchen-
gesetz bestimmen.
(3)  Zur ehrenamtlichen unentgeltlichen Wahrneh-
mung von Aufgaben nach § 3 kann ein Kirchenbeam-
tenverhältnis im Ehrenamt begründet werden. Es kann
nicht in ein Kirchenbeamtenverhältnis anderer Art und
ein solches kann nicht in ein Kirchenbeamtenverhält-
nis im Ehrenamt umgewandelt werden. Das Nähere zu
den Kirchenbeamtenverhältnissen im Ehrenamt re-
geln die Evangelische Kirche in Deutschland, die
Gliedkirchen und die gliedkirchlichen Zusammen-
schlüsse je für ihren Bereich durch Kirchengesetz.
(4)  Gliedkirchliche Regelungen können die Begrün-
dung mittelbarer Kirchenbeamtenverhältnisse und öf-
fentlich-rechtlicher Ausbildungsverhältnisse vorse-
hen.

Kapitel 2
Ernennung

§ 7
Begründung und Veränderung des

Kirchenbeamtenverhältnisses
(1)  Einer Ernennung bedarf es zur
1. Begründung des Kirchenbeamtenverhältnisses,
2. Umwandlung des Kirchenbeamtenverhältnisses in

ein solches anderer Art,
3. Verleihung eines anderen Amtes mit anderer

Amtsbezeichnung und mit anderem Endgrundge-
halt,

4. Verleihung eines anderen Amtes mit anderer
Amtsbezeichnung beim Wechsel der Laufbahn-
gruppe.

(2)  Die Ernennung erfolgt durch Aushändigung einer
Ernennungsurkunde. Die Urkunde muss enthalten:
1. bei der Begründung des Kirchenbeamtenverhält-

nisses die Worte „unter Berufung in das Kirchen-
beamtenverhältnis“ mit dem die Art des Kirchen-
beamtenverhältnisses bestimmenden Zusatz „auf
Lebenszeit“, „auf Probe“, „auf Widerruf“, „auf
Zeit“ mit der Angabe der Zeitdauer der Berufung,
„im Ehrenamt“, „im mittelbaren Dienstverhältnis“
oder „im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsver-
hältnis“.

2. bei der Umwandlung des Kirchenbeamtenverhält-
nisses in ein solches anderer Art den diese Art be-
stimmenden Zusatz nach Nummer 1,

3. bei der Verleihung eines Amtes die Amtsbezeich-
nung.

(3)  Mit der Begründung eines Kirchenbeamtenver-
hältnisses auf Probe, auf Lebenszeit und auf Zeit wird
gleichzeitig ein Amt verliehen.

§ 8
Voraussetzungen

(1)  Bewerberinnen und Bewerber sind nach Eignung,
Befähigung und fachlicher Leistung unter Berück-
sichtigung der Besonderheiten des kirchlichen Diens-
tes auszuwählen.
(2)  In das Kirchenbeamtenverhältnis darf nur berufen
werden, wer
1. Mitglied einer Gliedkirche der Evangelischen Kir-

che in Deutschland oder einer der Evangelischen
Kirche in Deutschland angeschlossenen Gemein-
schaft (Artikel 21 Absatz 4 der Grundordnung der
Evangelischen Kirche in Deutschland) ist,

2. die Gewähr dafür bietet, sich innerhalb und außer-
halb des Dienstes so zu verhalten, dass das Ver-
trauen in seine pflichtgemäße Amtsführung ge-
wahrt und die Glaubwürdigkeit der Wahrnehmung
des kirchlichen Auftrages nicht beeinträchtigt
wird,

3. die für die Laufbahn vorgeschriebene Vorbildung
besitzt und die vorgeschriebenen Prüfungen mit
Erfolg abgelegt hat,

4. das 40. Lebensjahr noch nicht vollendet hat,
5. nicht infolge des körperlichen Zustands oder aus

gesundheitlichen Gründen bei der Erfüllung der
Dienstpflichten wesentlich beeinträchtigt ist und

6. erwarten lässt, nicht vorzeitig wegen Dienstunfä-
higkeit in den Ruhestand versetzt zu werden.

(2a)  Für eine Einstellung kommt gemäß Absatz 1
Nummer 2 insbesondere nicht in Betracht, wer wegen
einer Straftat, die nach dem Achten Buch Sozialge-
setzbuch zum Ausschluss von Aufgaben in der Kin-
der- und Jugendhilfe führt, rechtskräftig verurteilt
worden ist. Über die Einleitung eines Strafverfahrens,
das die Eignung für diese Aufgaben in Frage stellen
kann, ist Auskunft zu geben. Vor der Einstellung ist
ein erweitertes Führungszeugnis nach § 30a des Bun-
deszentralregistergesetzes vorzulegen. Die Evangeli-
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sche Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und
gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können je für ih-
ren Bereich die regelmäßige Vorlage eines erweiterten
Führungszeugnisses vorsehen.
(3)  Die oberste Dienstbehörde kann, wenn ein dienst-
liches Interesse besteht und es mit der künftigen Amts-
stellung vereinbar ist, von den Voraussetzungen nach
Absatz 2 Nummer 1 und 3 Befreiung erteilen. Befrei-
ung darf nur erteilt werden im Falle des
1. Absatzes 2 Nummer 1, wenn die sich bewerbende

Person einer Kirche angehört, die mit der Evange-
lischen Kirche in Deutschland, einer Gliedkirche
oder einem gliedkirchlichen Zusammenschluss in
Kanzel- und Abendmahlsgemeinschaft steht,

2. Absatzes 2 Nummer 3, wenn keine geeigneten
Laufbahnbewerberinnen oder Laufbahnbewerber
zur Verfügung stehen, die sich bewerbende Person
die erforderliche Befähigung durch Lebens- und
Berufserfahrung erworben hat und ein besonderes
dienstliches Interesse an ihrer Einstellung besteht.

In besonders begründeten Fällen kann von den Vor-
aussetzungen des Absatzes 2 Nummer 4 abgewichen
werden. Ein besonders begründeter Fall liegt insbe-
sondere vor, wenn das 40. Lebensjahr aufgrund Mut-
terschutz, Elternzeit oder Pflege von Angehörigen
überschritten wurde. Die Evangelische Kirche in
Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen
Zusammenschlüsse können je für ihren Bereich durch
Kirchengesetz ein höheres Höchstalter für die Auf-
nahme in das Kirchenbeamtenverhältnis festsetzen.
(4)  Auf Lebenszeit kann nur ernannt werden, wer sich
in einer Probezeit in vollem Umfang bewährt hat. Für
die Feststellung der Bewährung gilt ein strenger Maß-
stab. Von dem Erfordernis der Probezeit kann abge-
sehen werden, wenn dieses im kirchlichen Interesse
liegt.
(5)  Ein Kirchenbeamtenverhältnis auf Probe ist spä-
testens nach fünf Jahren in ein solches auf Lebenszeit
umzuwandeln, wenn die kirchenbeamtenrechtlichen
Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. Die Frist verlän-
gert sich um die Zeit, um die sich die Probezeit wegen
Elternzeit oder einer Beurlaubung unter Wegfall der
Besoldung verlängert.

§ 9
Wirksamkeit der Ernennung

(1)  Die Ernennung wird mit dem Tage der Aushändi-
gung der Ernennungsurkunde wirksam, wenn nicht in
der Urkunde ausdrücklich ein späterer Tag bestimmt
ist. Eine Ernennung auf einen zurückliegenden Zeit-
punkt ist unzulässig und insoweit unwirksam.
(2)  Mit der Ernennung erlischt ein privatrechtliches
Arbeitsverhältnis zum Dienstherrn.

§ 10
Nichtigkeit der Ernennung

(1)  Die Ernennung ist nichtig, wenn

1. sie nicht der in § 7 Absatz 2 vorgeschriebenen
Form entspricht,

2. sie von einer unzuständigen Stelle ausgesprochen
wurde,

3. sie ohne die kirchengesetzlich vorgeschriebene
Mitwirkung einer anderen Stelle ausgesprochen
wurde,

4. die ernannte Person zum Zeitpunkt der Ernennung
nicht Mitglied einer Gliedkirche der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland oder einer der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland angeschlossenen
Gemeinschaft (Artikel 21 Absatz 4 der Grundord-
nung der Evangelischen Kirche in Deutschland)
war und eine Befreiung nach § 8 Absatz 3 Satz 2
Nummer 1 nicht erteilt worden ist,

5. die ernannte Person zum Zeitpunkt der Ernennung
ganz oder teilweise unter Betreuung stand.

(2)  Die Ernennung ist von Anfang an als wirksam an-
zusehen, wenn
1. im Fall des Absatzes 1 Nummer 1 aus der Urkunde

oder aus dem Akteninhalt eindeutig hervorgeht,
dass die für die Ernennung zuständige Stelle ein
bestimmtes Kirchenbeamtenverhältnis begründen
oder ein bestehendes Kirchenbeamtenverhältnis in
ein solches anderer Art umwandeln wollte, für das
die sonstigen Voraussetzungen vorliegen. Das
Gleiche gilt, wenn die Angabe der Zeitdauer fehlt,
durch Rechtsvorschrift aber die Zeitdauer be-
stimmt ist,

2. im Fall des Absatzes 1 Nummer 2 die zuständige
Stelle die Ernennung bestätigt oder

3. im Fall des Absatzes 1 Nummer 3 die andere Stelle
die Ernennung bestätigt.

(3)  Sobald der Grund für die Nichtigkeit bekannt wird,
ist dieser der ernannten Person mitzuteilen und ihr,
wenn es sich um eine erstmalige Ernennung handelt,
jede weitere Ausübung des Dienstes zu untersagen, bei
Nichtigkeit nach Absatz 1 Nummer 2 und 3 aber erst,
wenn die Bestätigung versagt worden ist.

§ 11
Rücknahme der Ernennung

(1)  Die Ernennung ist mit Wirkung auch für die Ver-
gangenheit zurückzunehmen, wenn
1. sie durch Zwang, arglistige Täuschung oder Be-

stechung herbeigeführt wurde,
2. dem Dienstherrn nicht bekannt war, dass die er-

nannte Person ein Verbrechen oder ein Vergehen
begangen hatte, das sie für die Berufung in das
Kirchenbeamtenverhältnis unwürdig erscheinen
lässt, oder

3. die ernannte Person im Zeitpunkt der Ernennung
nicht die Fähigkeit zur Bekleidung kirchlicher oder
anderer öffentlicher Ämter hatte.

(2)  Die Ernennung soll, soweit sie nicht bereits nach
§ 10 nichtig ist, zurückgenommen werden, wenn nicht
bekannt war, dass die ernannte Person in einem recht-
lich geordneten Verfahren aus einem kirchlichen oder
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anderen öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis ent-
fernt worden war oder ihr die Versorgungsbezüge oder
die mit der Ordination verliehenen Rechte aberkannt
worden waren.
(3)  Die für die Ernennung zuständige Stelle nimmt die
Ernennung innerhalb von sechs Monaten zurück,
nachdem sie von ihr und dem Grund der Rücknahme
Kenntnis erlangt hat. Der Rücknahmebescheid wird
zugestellt.
(4)  Sobald der Grund für die Rücknahme bekannt
wird, ist er der berufenen Person mitzuteilen. Jede
weitere Ausübung des Dienstes kann untersagt wer-
den, wenn es sich um die erstmalige Ernennung han-
delt.

§ 12
Rechtsfolgen von Nichtigkeit und Rücknahme,

Amtshandlungen
(1)  Die Nichtigkeit und die Rücknahme haben zur
Folge, dass die Ernennung von Anfang an unwirksam
ist. Die gezahlte Besoldung kann belassen werden.
(2)  Ist eine Ernennung nichtig oder ist sie zurückge-
nommen worden, so sind die bis zu der Untersagung
(§ 10 Absatz 3) oder bis zur Zustellung der Rücknah-
meerklärung (§ 11 Absatz 3) vorgenommenen Amts-
handlungen der ernannten Person in gleicher Weise
gültig, als wenn sie eine Kirchenbeamtin oder ein Kir-
chenbeamter ausgeführt hätte.

Kapitel 3
Beförderung, Laufbahnen, Amtsbezeichnungen

§ 13
Beförderung, Durchlaufen von Ämtern

(1)  Beförderung ist eine Ernennung, durch die ein an-
deres Amt mit höherem Endgrundgehalt und anderer
Amtsbezeichnung verliehen wird. Einer Beförderung
steht es gleich, wenn ohne Änderung der Amtsbe-
zeichnung ein anderes Amt mit höherem Endgrund-
gehalt übertragen wird; dies gilt auch, wenn kein an-
deres Amt übertragen wird.
(2)  Beförderungen sind nach den Grundsätzen des
§ 8 Absatz 1 vorzunehmen.
(3)  Eine Beförderung ist unzulässig vor Ablauf eines
Jahres
1. seit der Einstellung in das Kirchenbeamtenverhält-

nis auf Probe oder
2. seit der letzten Beförderung, es sei denn, das bis-

herige Amt musste nicht regelmäßig durchlaufen
werden.

(4)  Ämter, die nach der Gestaltung der Laufbahn re-
gelmäßig zu durchlaufen sind, sollen nicht übersprun-
gen werden.
(5)  Ein Rechtsanspruch auf Beförderung besteht
nicht.

§ 14
Laufbahnbestimmungen

(1)  Das Nähere über Laufbahnen, Beförderungsmög-
lichkeiten, Aus- und Vorbildung, Prüfungen und Pro-
bezeiten im Sinne des Laufbahnrechts können die
Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen
und die gliedkirchlichen Zusammenschlüsse durch
Rechtsverordnung je für ihren Bereich regeln.
(2)  Wenn Regelungen nach Absatz 1 nicht getroffen
werden, sind die Vorschriften der Bundeslaufbahn-
verordnung in der jeweils geltenden Fassung entspre-
chend anzuwenden.

§ 15
Amtsbezeichnungen

(1)  Die Amtsbezeichnungen der Kirchenbeamtinnen
und Kirchenbeamten werden von der Evangelischen
Kirche in Deutschland, den Gliedkirchen und den
gliedkirchlichen Zusammenschlüssen je für ihren Be-
reich geregelt.
(2)  Eine Amtsbezeichnung, die herkömmlich für ein
Amt verwendet wird, das eine bestimmte Befähigung
voraussetzt und einen bestimmten Aufgabenkreis um-
fasst, darf nur Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeam-
ten verliehen werden, die ein solches Amt bekleiden.
(3)  Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte im Ru-
hestand führen die Amtsbezeichnung mit dem Zusatz
"im Ruhestand" ("i. R.").
(4)  Bei Beendigung des Kirchenbeamtenverhältnisses
erlischt das Recht zur Fortführung der Amtsbezeich-
nung, es sei denn, dass dieses Recht ausdrücklich be-
lassen wird. In diesem Falle darf die bisherige Amts-
bezeichnung nur mit dem Zusatz "außer Dienst" ("a.
D.") geführt werden. Das Recht zur Fortführung der
Amtsbezeichnung kann entzogen werden, wenn sich
die frühere Kirchenbeamtin oder der frühere Kirchen-
beamte dessen als nicht würdig erweist. Endet ein
kirchliches Leitungs- und Aufsichtsamt ohne gleich-
zeitigen Eintritt in den Ruhestand, so gelten die Sätze
1 bis 3 entsprechend.

Kapitel 4
Personalakten

§ 16
Personalaktenführung

(1)  Über jede Kirchenbeamtin und jeden Kirchenbe-
amten ist eine Personalakte zu führen. Sie ist vertrau-
lich zu behandeln und vor unbefugter Einsicht zu
schützen. Die Akte kann in Teilen oder vollständig
automatisiert geführt werden. Das Nähere über die
Behandlung von Personalakten regeln im Rahmen der
folgenden Bestimmungen die Evangelische Kirche in
Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen
Zusammenschlüsse.
(2)  Zur Personalakte gehören alle Unterlagen, die die
Kirchenbeamtin oder den Kirchenbeamten betreffen,
soweit sie mit dem Dienstverhältnis in einem unmit-
telbaren inneren Zusammenhang stehen; hierzu gehö-
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ren auch in Dateien gespeicherte, personenbezogene
Daten (Personalaktendaten). Unterlagen, die beson-
deren, von der Person und dem Dienstverhältnis sach-
lich zu trennenden Zwecken dienen, insbesondere Prü-
fungsakten, sind nicht Bestandteil der Personalakten.
Wird die Personalakte in Grund- und Teilakten ge-
gliedert, so ist in die Grundakte ein vollständiges Ver-
zeichnis aller Teilakten aufzunehmen. Nebenakten
enthalten Unterlagen, die sich auch in der Grundakte
oder in Teilakten befinden. Ist die Führung von Ne-
benakten erforderlich, ist auch dies in der Grundakte
zu vermerken. Teil- und Nebenakten dürfen bei ande-
ren Stellen geführt werden, soweit sie Aufgaben der
Personalverwaltung und Personalwirtschaft, insbe-
sondere der Dienstaufsicht und Personalplanung,
wahrnehmen.
(3)  Personalaktendaten dürfen nur für Zwecke der
Personalverwaltung oder Personalwirtschaft und in
den im Datenschutzgesetz der Evangelischen Kirche
in Deutschland genannten Fällen verwendet werden.
Verarbeitung und Nutzung sowie die Übermittlung
der Personalaktendaten richten sich nach dem Kir-
chengesetz über den Datenschutz in der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland in der jeweils geltenden
Fassung, soweit in diesem Kirchengesetz nicht etwas
anderes bestimmt ist.
(4)  Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte sind zu
Beschwerden, Behauptungen und Bewertungen, die
für sie ungünstig sind oder ihnen nachteilig werden
können, vor deren Aufnahme in die Personalakte zu
hören; ihre Äußerung ist zur Personalakte zu nehmen.
Anonyme Schreiben werden in der Regel nicht in die
Personalakte aufgenommen. Sie können nur dann aus-
nahmsweise aufgenommen werden, wenn darin ent-
haltene, substantielle Behauptungen zu weiteren Er-
mittlungen oder Erhebungen Anlass geben.
(5)  Unterlagen über Beschwerden, Behauptungen und
Bewertungen sind, falls sie
1. sich als unbegründet oder falsch erwiesen haben,

mit Zustimmung der Kirchenbeamtin oder des Kir-
chenbeamten unverzüglich aus der Personalakte zu
entfernen und zu vernichten,

2. für die Kirchenbeamtin oder den Kirchenbeamten
ungünstig sind oder ihr oder ihm nachteilig werden
können, auf eigenen Antrag nach drei Jahren zu
entfernen und zu vernichten; dies gilt nicht für
dienstliche Beurteilungen.

Die Frist nach Satz 1 Nummer 2 wird durch neue
Sachverhalte im Sinne dieser Vorschrift oder durch die
Einleitung eines Straf-, Disziplinar- oder Lehrbean-
standungsverfahrens unterbrochen. Stellt sich der
neue Vorwurf als unbegründet oder falsch heraus, gilt
die Frist als nicht unterbrochen.
(6)  Absatz 5 gilt entsprechend für Mitteilungen in
Strafsachen und Auskünfte aus dem Bundeszentralre-
gister, soweit sie nicht Bestandteil einer Disziplinar-
akte sind. Dauerhaft aufbewahrt werden
1. erweiterte Führungszeugnisse nach § 30a des Bun-

deszentralregistergesetzes, wenn diese eine Verur-

teilung wegen einer Straftat enthalten, die nach
dem Achten Buch Sozialgesetzbuch zum Aus-
schluss von Aufgaben in der Kinder- und Jugend-
hilfe führt,

2. Mitteilungen rechtskräftiger Verurteilungen, die
sexualisierte Gewalt betreffen, sowie

3. weitere Vorgänge, die sexualisierte Gewalt enthal-
ten, soweit sich zugrundeliegende Behauptungen
nicht als falsch erwiesen haben.

Die Aufbewahrung in der Personalakte endet für Un-
terlagen nach
1. Satz 2 Nummer 2, sobald eine Verurteilung nach

dem Bundeszentralregistergesetz nicht mehr in ein
Führungszeugnis aufgenommen wird,

2. Satz 2 Nummer 3, nachdem in einem Vermerk die
Feststellung begründet wurde, dass eine weitere
Klärung des Vorgangs zunächst nicht möglich ist,
spätestens aber nach Ablauf der Frist des Absatzes
5.

Nach der Entnahme aus der Personalakte werden die
Unterlagen nach Satz 3 nach Maßgabe der Bestim-
mungen der Evangelischen Kirche in Deutschland, der
Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüs-
se einer vertraulich zu behandelnden Sachakte oder
einem Archiv zum Zwecke der institutionellen und in-
dividuellen Aufarbeitung sexualisierter Gewalt in der
evangelischen Kirche zugeführt. Personalakten und
Sachakten, die Vorgänge sexualisierter Gewalt ent-
halten oder von denen anzunehmen ist, dass sie Vor-
gänge sexualisierter Gewalt enthalten könnten, dürfen
zum Zwecke der institutionellen Aufarbeitung von der
Evangelischen Kirche in Deutschland oder einer
Gliedkirche autorisierten Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftlern oder Beauftragten zur Verfügung
gestellt werden, wenn diese auf Verschwiegenheit und
Einhaltung des Datenschutzes verpflichtet wurden.
Das Nähere wird durch Rechtsverordnung des Rates
der Evangelischen Kirche in Deutschland mit Zustim-
mung der Kirchenkonferenz geregelt.
(7)  Die Evangelische Kirche in Deutschland, die
Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüs-
se können je für ihren Bereich die Frist nach Absatz 5
Satz 1 Nummer 2 durch Kirchengesetz verlängern.

§ 17
Einsichts- und Auskunftsrecht

(1)  Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte haben,
auch nach Beendigung des Kirchenbeamtenverhält-
nisses, ein Recht auf Einsicht in ihre vollständige Per-
sonalakte. Dies gilt ebenso für die von ihnen beauf-
tragten Angehörigen.
(2)  Ihren Bevollmächtigten ist Einsicht zu gewähren,
soweit dienstliche Gründe nicht entgegenstehen. Dies
gilt auch für Hinterbliebene, Erbinnen und Erben,
wenn ein berechtigtes Interesse glaubhaft gemacht
wird, und für deren Bevollmächtigte.
(3)  Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte haben ein
Recht auf Einsicht auch in andere Schriftstücke, die
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personenbezogene Daten über sie enthalten und für ihr
Dienstverhältnis verarbeitet oder genutzt werden, so-
weit kirchengesetzlich nichts anderes bestimmt ist.
Die Einsichtnahme ist unzulässig, wenn die Daten der
Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten mit Daten
Dritter oder mit Daten, die nicht personenbezogen sind
und deren Kenntnis die Wahrnehmung des kirchlichen
Auftrages gefährden könnte, derart verbunden sind,
dass ihre Trennung nicht oder nur mit unverhältnis-
mäßig großem Aufwand möglich ist. In diesem Fall ist
den Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten Aus-
kunft zu erteilen. Das Recht auf Einsicht in die Aus-
bildungs- und Prüfungsakten regeln die Evangelische
Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und die glied-
kirchlichen Zusammenschlüsse je für ihren Bereich.
(4)  Die personalaktenführende Stelle bestimmt, wo
die Einsicht gewährt wird. Soweit dienstliche Gründe
nicht entgegenstehen, können auf Kosten der Kirchen-
beamtin oder des Kirchenbeamten Kopien, Auszüge,
Ausdrucke oder Abschriften gefertigt werden.
(5)  Das Recht auf Auskunft steht dem Recht auf Ein-
sicht gleich; insoweit gelten die Absätze 1 bis 4 ent-
sprechend.
(6)  Kenntnisse, die durch Akteneinsicht erlangt sind,
unterliegen der Amtsverschwiegenheit nach § 24.
(7)  Die Einsicht in Ermittlungsakten eines Diszipli-
narverfahrens und die Unterrichtung über die Erhe-
bung und Speicherung personenbezogener Daten für
diese Akten regelt das Disziplinarrecht.

Teil 3
Amt und Rechtsstellung

Kapitel 1
Pflichten

§ 18
Grundbestimmung

Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte haben ihren
Dienst in Bindung an Schrift und Bekenntnis und nach
den Ordnungen der Kirche auszuüben. Sie haben die
ihnen obliegenden Pflichten mit vollem persönlichen
Einsatz, treu, uneigennützig und gewissenhaft zu er-
füllen. Sie haben sich innerhalb und außerhalb des
Dienstes so zu verhalten, dass das Vertrauen in ihre
pflichtgemäße Amtsführung gewahrt und die Glaub-
würdigkeit der Wahrnehmung des kirchlichen Auftra-
ges nicht beeinträchtigt wird.

§ 19
Gelöbnis

(1)  Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte haben
folgendes Gelöbnis abzulegen:
„Ich gelobe vor Gott, den mir anvertrauten Dienst in
Bindung an Schrift und Bekenntnis und nach den Ord-
nungen der Kirche auszuüben, die mir obliegenden
Pflichten mit vollem persönlichen Einsatz, treu, unei-
gennützig und gewissenhaft zu erfüllen und mein Le-
ben so zu führen, dass das Vertrauen in meine pflicht-

gemäße Amtsführung gewahrt und die Glaubwürdig-
keit der Wahrnehmung des kirchlichen Auftrages
nicht beeinträchtigt wird.“
(2)  Das Gelöbnis soll bei der erstmaligen Ernennung
abgelegt werden.

§ 20
Beratungs- und Gehorsamspflicht

Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte haben ihre
Vorgesetzten zu beraten und zu unterstützen. Sie sind
verpflichtet, die von diesen erlassenen Anordnungen
und allgemeinen Richtlinien zu befolgen. Dies gilt
nicht für Anordnungen, deren Ausführung erkennbar
Schrift und Bekenntnis widersprechen würde oder er-
kennbar strafbar oder ordnungswidrig ist. Es gilt fer-
ner nicht in Fällen, in denen Kirchenbeamtinnen und
Kirchenbeamte nach besonderer gesetzlicher Vor-
schrift nur dem Gesetz unterworfen und an Anord-
nungen nicht gebunden sind.

§ 21
Verantwortlichkeit

(1)  Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte sind für
die Rechtmäßigkeit ihrer dienstlichen Handlungen
verantwortlich.
(2)  Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte haben
Bedenken gegen die Rechtmäßigkeit dienstlicher
Anordnungen unverzüglich bei der oder dem unmit-
telbaren Vorgesetzten geltend zu machen. Wird die
Anordnung aufrechterhalten, so haben sie sich, wenn
ihre Bedenken gegen die Rechtmäßigkeit fortbeste-
hen, an die nächsthöhere Vorgesetzte oder den nächst-
höheren Vorgesetzten zu wenden. Bestätigt diese oder
dieser die Anordnung schriftlich, so muss sie ausge-
führt werden; § 20 bleibt unberührt. Von der eigenen
Verantwortung sind die Kirchenbeamtinnen und Kir-
chenbeamten in diesem Fall befreit.
(3)  Verlangt die oder der unmittelbare Vorgesetzte die
sofortige Ausführung der Anordnung mit der Begrün-
dung, diese sei wegen Gefahr im Verzuge unauf-
schiebbar, so gilt Absatz 2 Satz 3 und 4 entsprechend.
(4)  Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte, die von
einem der in § 2 Absatz 1 Satz 2 genannten Dienst-
herren ernannt sind, genügen ihrer Pflicht nach Absatz
2 Satz 2, indem sie ihre Bedenken demjenigen Organ
vortragen, das ihren Dienstherrn im Rechtsverkehr
vertritt.

§ 22
Befreiung von Amtshandlungen

(1)  Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte sind von
Amtshandlungen zu befreien, die sich gegen sie selbst
oder Angehörige richten würden, zu deren Gunsten
ihnen wegen familienrechtlicher Beziehungen im
Strafverfahren das Zeugnisverweigerungsrecht zu-
steht.
(2)  Gesetzliche Vorschriften, nach denen Kirchen-
beamtinnen oder Kirchenbeamte von einzelnen Amts-
handlungen ausgeschlossen sind, bleiben unberührt.
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(3)  Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für geistliche
Amtshandlungen.

§ 23
Verbot der Weiterführung von Dienstgeschäften

(1)  Die oberste Dienstbehörde oder die von ihr be-
stimmte Stelle kann einer Kirchenbeamtin oder einem
Kirchenbeamten aus zwingenden dienstlichen Grün-
den die Führung der Dienstgeschäfte ganz oder teil-
weise verbieten. Das Verbot erlischt, wenn nicht bis
zum Ablauf von drei Monaten gegen die Kirchenbe-
amtin oder den Kirchenbeamten ein Disziplinarver-
fahren oder ein auf Rücknahme der Ernennung oder
auf Veränderung des Kirchenbeamtenverhältnisses
oder Entlassung gerichtetes Verfahren eingeleitet
worden ist.
(2)  Die Möglichkeit, aufgrund anderer kirchengesetz-
licher Vorschriften die Ausübung des Dienstes zu un-
tersagen, bleibt unberührt.

§ 24
Amtsverschwiegenheit

(1)  Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte haben
über die ihnen bei oder bei Gelegenheit ihrer amtlichen
Tätigkeit bekannt gewordenen dienstlichen Angele-
genheiten Verschwiegenheit zu bewahren. Dies gilt
auch über den Bereich eines Dienstherrn hinaus sowie
nach Beendigung des Kirchenbeamtenverhältnisses.
(2)  Absatz 1 gilt nicht, soweit
1. Mitteilungen im dienstlichen Verkehr geboten

sind,
2. Tatsachen mitgeteilt werden, die offenkundig sind

oder ihrer Bedeutung nach keiner Geheimhaltung
bedürfen, oder

3. gegenüber einer von der obersten Dienstbehörde
bestimmten Stelle ein durch Tatsachen begründe-
ter Verdacht mitgeteilt wird, dass beruflich oder
ehrenamtlich in der Kirche Mitarbeitende
a) für die Dienstausübung oder das Unterlassen

einer Diensthandlung einen Vorteil für sich
oder einen Dritten gefordert, sich versprechen
lassen oder angenommen haben, ohne die Ge-
nehmigung der zuständigen Stelle zuvor oder
unverzüglich nach Empfang eingeholt zu ha-
ben,

b) eine Vorteilsgewährung oder Bestechung im
Sinne des Strafgesetzbuches begangen haben
oder

c) sexualisierte Gewalt ausgeübt oder eine Straf-
tat gegen die sexuelle Selbstbestimmung im
Sinne des Strafgesetzbuches begangen haben.

Dasselbe gilt im Falle eines Versuches.
(3)  Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte dürfen
ohne Genehmigung der obersten Dienstbehörde, der
letzten obersten Dienstbehörde oder der von ihr be-
stimmten Stelle über Angelegenheiten nach Absatz 1
Satz 1 weder vor Gericht noch außergerichtlich aus-
sagen oder Erklärungen abgeben. Die Genehmigung

kann versagt werden, wenn durch die Aussage beson-
dere kirchliche Interessen gefährdet würden. Hat sich
der Vorgang, der den Gegenstand der Äußerung bildet,
bei einem früheren Dienstherrn ereignet, darf die Ge-
nehmigung nur mit dessen Zustimmung erteilt wer-
den.

§ 24a
Meldepflicht und Beratungsrecht

Zureichende tatsächliche Anhaltspunkte für den Ver-
dacht einer Verletzung des Abstinenz- und Abstands-
gebotes oder sexualisierter Gewalt durch beruflich
oder ehrenamtlich in der Kirche Mitarbeitende haben
Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte unverzüglich
einer vom Dienstherrn bestimmten Stelle mitzuteilen.
Sie sind berechtigt und verpflichtet, zur Einschätzung
eines unklaren Vorfalls Beratung durch eine vom
Dienstherrn benannte Stelle zu suchen. § 90 Satz 2
bleibt unberührt.

§ 24b
Abstinenz- und Abstandsgebot

(1)  Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte haben bei
ihrer beruflichen und ehrenamtlichen Tätigkeit das
Nähe- und Distanzempfinden des Gegenübers zu ach-
ten (Abstandsgebot). Sexuelle Kontakte zu Personen,
die zu ihnen in einem Obhutsverhältnis, in einer Seel-
sorgebeziehung oder in einer vergleichbaren Vertrau-
ensbeziehung stehen, sind ihnen untersagt. Macht-
und Abhängigkeitsverhältnisse dürfen Kirchenbeam-
tinnen und Kirchenbeamte nicht zur Befriedigung ei-
gener Interessen und Bedürfnisse, für sexuelle Kon-
takte oder andere grenzüberschreitende Verhaltens-
weisen missbrauchen (Abstinenzgebot).
(2)  Im Rahmen von § 20 können Anordnungen erge-
hen, ein Verhalten zu unterlassen, das geeignet ist, die
notwendige Distanz zu verletzen. Die Anordnungen
können insbesondere darauf abzielen, sich nicht an
bestimmten Orten aufzuhalten oder Kontakte zu be-
stimmten Personen oder Gruppen zu meiden.

§ 25
Übergabe amtlicher Unterlagen und Gegenstände
Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte haben, auch
nach Beendigung des Kirchenbeamtenverhältnisses,
auf Verlangen der oder des Dienstvorgesetzten, der
oder des letzten Dienstvorgesetzten oder der von die-
ser oder diesem bestimmten Stelle amtliche Schrift-
stücke, Aufzeichnungen jeder Art über dienstliche
Vorgänge und Gegenstände mit Bezug zu dienstlichen
Vorgängen herauszugeben. Die gleiche Verpflichtung
trifft ihre Hinterbliebenen, Erbinnen und Erben.

§ 26
Geschenke und Vorteile

(1)  Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten ist es
mit Rücksicht auf ihre Unabhängigkeit und das Anse-
hen des Amtes untersagt,
1. Belohnungen, Geschenke, sonstige Zuwendungen

oder Vorteile jedweder Art für sich oder ihre An-
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gehörigen zu fordern, sich versprechen zu lassen
oder anzunehmen,

2. Belohnungen, Geschenke, sonstige Zuwendungen
oder Vorteile für einen Dritten zu fordern, sich
versprechen zu lassen oder anzunehmen, soweit
dies bei ihnen oder ihren Angehörigen zu einem
wirtschaftlichen oder sonstigen Vorteil führt.

Satz 1 gilt auch für erbrechtliche Begünstigungen.
(2)  Absatz 1 ist nicht anzuwenden
1. für Zuwendungen, die im Familien- und Freundes-

kreis üblich sind und keinen Bezug zum Dienst der
Kirchenbeamtin oder des Kirchenbeamten haben,

2. für Erbschaften oder Vermächtnisse, soweit die
Kirchenbeamtin oder der Kirchenbeamte zu den
gesetzlichen Erben gehört.

(3)  In besonders begründeten Fällen kann der Dienst-
herr die Annahme von Zuwendungen im Sinne des
Absatzes 1 genehmigen. Die Genehmigung ist vor der
Annahme der Zuwendung einzuholen.
(4)  Wer gegen das in Absatz 1 genannte Verbot ver-
stößt, hat auf Verlangen das aufgrund des pflichtwid-
rigen Verhaltens Erlangte dem Dienstherrn herauszu-
geben, soweit nicht im Strafverfahren der Verfall an-
geordnet worden oder es auf andere Weise auf den
Staat übergegangen ist. Für den Umfang des Heraus-
gabeanspruchs gelten die Vorschriften des Bürgerli-
chen Gesetzbuches über die Herausgabe einer unge-
rechtfertigten Bereicherung entsprechend. Die He-
rausgabepflicht nach Satz 1 umfasst auch die Pflicht,
dem Dienstherrn Auskunft über Art, Umfang und Ver-
bleib des Erlangten zu geben.
(5)  Die Absätze 1 bis 4 gelten auch nach Eintritt in
den Ruhestand und Beendigung des Kirchenbeamten-
verhältnisses.
(6)  Das Nähere können die Evangelische Kirche in
Deutschland, die Gliedkirchen und die gliedkirchli-
chen Zusammenschlüsse je für ihren Bereich regeln.

§ 27
Politische Betätigung

(1)  Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte haben bei
politischer Betätigung und bei Äußerungen zu Fragen
des öffentlichen Lebens die Mäßigung und Zurück-
haltung zu üben, welche die Rücksicht auf ihr Amt
gebietet.
(2)  Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte dürfen
eine Vereinigung nicht unterstützen, wenn sie dadurch
in Widerspruch zu ihrem Amt treten oder in der Aus-
übung des Dienstes wesentlich behindert werden.

§ 27a
Mandatsbewerbung

(1)  Beabsichtigt eine Kirchenbeamtin oder ein Kir-
chenbeamter, sich um die Aufstellung als Kandidatin
oder Kandidat für die Wahl zum Europäischen Parla-
ment, zum Deutschen Bundestag, zu einem gesetz-
gebenden Organ eines Bundeslandes oder zu einem
kommunalen Amt oder Mandat zu bewerben, so ist

diese Absicht unverzüglich, jedenfalls vor Annahme
der Kandidatur, anzuzeigen. Die Kirchenbeamtin oder
der Kirchenbeamte ist zur Mitteilung über Ausgang
und Annahme der Wahl verpflichtet.
(2)  Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte, die als
Kandidatinnen oder Kandidaten für die Wahl zum Eu-
ropäischen Parlament, zum Deutschen Bundestag oder
zu einem gesetzgebenden Organ eines Bundeslandes
aufgestellt worden sind, sind innerhalb der letzten
zwei Monate vor dem Wahltag und am Wahltag be-
urlaubt. Im Übrigen gilt § 54.
(3)  Mit der Annahme der Wahl nach Absatz 2 ist die
Kirchenbeamtin oder der Kirchenbeamte beurlaubt.
Es gilt § 54. Die Beurlaubung endet mit Ablauf der
Wahlperiode oder mit einer vorzeitigen Beendigung
des Mandats.
(4)  Für die Mandatsbewerbung und Mandatsaus-
übung in einer kommunalen Vertretungskörperschaft
oder in anderen als den in Absatz 2 genannten politi-
schen Ämtern gelten die Vorschriften des Bundes-
beamtengesetzes entsprechend.
(5)  Die Evangelische Kirche in Deutschland, die
Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüs-
se können je für ihren Bereich von den Absätzen 2 bis
4 abweichende Regelungen treffen.

§ 28
Arbeitszeit

(1)  Die Arbeitszeit regeln die Evangelische Kirche in
Deutschland, die Gliedkirchen und die gliedkirchli-
chen Zusammenschlüsse je für ihren Bereich. Telear-
beit darf das berufliche Fortkommen nicht beeinträch-
tigen.
(2)  Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte sind ver-
pflichtet, ohne Vergütung über die regelmäßige Ar-
beitszeit hinaus Dienst zu tun, wenn dienstliche Ver-
hältnisse dies erfordern und sich die Mehrarbeit auf
Ausnahmefälle beschränkt. Ein Ausgleich von Mehr-
arbeit kann im Rahmen der Bestimmungen nach Ab-
satz 1 vorgesehen werden.

§ 29
Fernbleiben vom Dienst

(1)  Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte dürfen
dem Dienst nicht ohne Genehmigung ihrer Dienstvor-
gesetzten fernbleiben. Dienstunfähigkeit infolge von
Krankheit ist auf Verlangen nachzuweisen; es kann
insbesondere die Vorlage eines ärztlichen, amts- oder
vertrauensärztlichen Attestes verlangt werden.
(2)  Bleiben Kirchenbeamtinnen oder Kirchenbeamte
schuldhaft ihrem Dienst fern, so verlieren sie für die
Dauer der Abwesenheit den Anspruch auf Besoldung.
Der Verlust der Besoldung ist festzustellen und der
Kirchenbeamtin und dem Kirchenbeamten mitzutei-
len. Die Möglichkeit, ein Disziplinarverfahren einzu-
leiten, bleibt unberührt.
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§ 30
Wohnung und Aufenthalt

(1)  Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte haben ih-
re Wohnung so zu nehmen, dass sie in der ordnungs-
gemäßen Wahrnehmung ihrer Dienstgeschäfte nicht
beeinträchtigt werden.
(2)  Wenn dienstliche Verhältnisse es erfordern, so
können sie angewiesen werden, ihre Wohnung inner-
halb einer bestimmten Entfernung von ihrer Dienst-
stelle zu nehmen oder eine Dienstwohnung zu bezie-
hen.
(3)  Wenn dienstliche Verhältnisse es dringend erfor-
dern, so können sie angewiesen werden, sich während
der dienstfreien Zeit so in der Nähe ihres Dienstortes
aufzuhalten, dass sie leicht erreicht werden können.

§ 31
Mitteilungen in Strafsachen

Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte haben ihrer
oder ihrem Dienstvorgesetzten mitzuteilen, wenn in
einem strafrechtlichen Verfahren Anklage gegen sie
erhoben oder Strafbefehl erlassen wird. Sie haben das
Ergebnis eines solchen Verfahrens anzuzeigen und die
strafgerichtliche Entscheidung vorzulegen.

§ 32
Amtspflichtverletzung

(1)  Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte verletzen
ihre Amtspflicht, wenn sie innerhalb oder außerhalb
des Dienstes schuldhaft gegen ihnen obliegende
Pflichten verstoßen.
(2)  Die Rechtsfolgen der Amtspflichtverletzung und
das Verfahren ihrer Feststellung richten sich nach dem
Disziplinarrecht, soweit nicht in diesem Kirchenge-
setz etwas anderes bestimmt wird.

§ 33
Schadensersatz

(1)  Verletzen Kirchenbeamtinnen oder Kirchenbeam-
te vorsätzlich oder grob fahrlässig ihnen obliegende
Pflichten, so haben sie dem Dienstherrn, dessen Auf-
gaben sie wahrgenommen haben, den daraus entste-
henden Schaden zu ersetzen. Dasselbe gilt, wenn der
Dienstherr einem Anderen Schadensersatz zu leisten
hat, weil eine Kirchenbeamtin oder ein Kirchenbeam-
ter die Amtspflicht verletzt hat.
(2)  Haben mehrere Kirchenbeamtinnen oder Kirchen-
beamte den Schaden gemeinsam verursacht, so haften
sie gesamtschuldnerisch.
(3)  Hat der Dienstherr Dritten Schadensersatz geleis-
tet, gilt als Zeitpunkt, zu dem der Dienstherr Kenntnis
im Sinne der Verjährungsvorschriften des Bürgerli-
chen Gesetzbuches erlangt, der Zeitpunkt, zu dem der
Ersatzanspruch gegenüber Dritten vom Dienstherrn
anerkannt oder dem Dienstherrn gegenüber rechts-
kräftig festgestellt wird.
(4)  Leistet die Kirchenbeamtin oder der Kirchenbe-
amte dem Dienstherrn Ersatz und hat dieser einen Er-

satzanspruch gegen einen Dritten, so ist dieser An-
spruch an die Kirchenbeamtin oder den Kirchenbe-
amten abzutreten.

§ 33a
Rückforderung zu viel gezahlter Geldleistungen

Die Rückforderung zu viel gezahlter Geldleistungen,
die der Dienstherr aufgrund beamtenrechtlicher Vor-
schriften geleistet hat, richtet sich nach den Vorschrif-
ten des Bürgerlichen Gesetzbuches über die Heraus-
gabe einer ungerechtfertigten Bereicherung. Der
Kenntnis des Mangels des rechtlichen Grundes der
Zahlung steht es gleich, wenn der Mangel so offen-
sichtlich war, dass die Empfängerin oder der Empfän-
ger ihn hätte erkennen müssen. Von der Rückforde-
rung kann aus Billigkeitsgründen ganz oder teilweise
abgesehen werden.

Kapitel 2
Rechte

§ 34
Fürsorgepflicht des Dienstherrn

(1)  Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte haben ein
Recht auf Fürsorge für sich und ihre Familie. Sie sind
gegen Behinderungen ihres Dienstes und ungerecht-
fertigte Angriffe auf ihre Person in Schutz zu nehmen,
insbesondere auch gegen politisch motivierte Angriffe
und sexualisierte Gewalt.
(2)  Geschlecht, Abstammung, Rasse oder ethnische
Herkunft dürfen sich bei der Begründung eines Kir-
chenbeamtenverhältnisses und dem beruflichen Fort-
kommen nicht nachteilig auswirken. Staatskirchen-
rechtliche Regelungen über die Staatsangehörigkeit
kirchlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bleiben
unberührt.

§ 35
Unterhalt

(1)  Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte haben
Anspruch auf angemessenen Unterhalt für sich und
ihre Familie, insbesondere durch Gewährung von Be-
soldung und Versorgung sowie von Beihilfen in
Krankheits-, Pflege- und Geburtsfällen. Das Nähere
sowie die Erstattung von Reise- und Umzugskosten
regeln die Evangelische Kirche in Deutschland, die
Gliedkirchen und die gliedkirchlichen Zusammen-
schlüsse je für ihren Bereich. Die Regelung der Be-
soldung und Versorgung bedarf eines Kirchengeset-
zes.
(2)  Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte können,
wenn gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, Ansprü-
che auf Dienstbezüge nur insoweit abtreten, als sie der
Pfändung unterliegen. Der Dienstherr kann ein Auf-
rechnungs- und Zurückbehaltungsrecht gegenüber
Ansprüchen auf Dienstbezüge nur insoweit geltend
machen, als sie pfändbar sind. Diese Einschränkung
gilt nicht, soweit ein Anspruch auf Schadensersatz
wegen vorsätzlicher unerlaubter Handlung besteht.
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§ 36
Abtretung von Schadensersatzansprüchen

(1)  Werden Kirchenbeamtinnen oder Kirchenbeamte
oder deren Angehörige körperlich verletzt oder getö-
tet, so werden Leistungen, zu denen der Dienstherr
während einer auf der Körperverletzung beruhenden
Aufhebung der Dienstfähigkeit oder infolge der Kör-
perverletzung oder der Tötung verpflichtet ist, nur ge-
währt, wenn gesetzliche Ansprüche gegen Dritte auf
Schadensersatz wegen der Körperverletzung oder der
Tötung bis zur Höhe der Leistung des Dienstherrn Zug
um Zug abgetreten werden.
(2)  Nach Absatz 1 abgetretene Ansprüche dürfen
nicht zum Nachteil der verletzten Person oder ihrer
Hinterbliebenen geltend gemacht werden.

§ 37
Schäden bei Ausübung des Dienstes

(1)  Sind bei Ausübung des Dienstes, ohne dass ein
Dienstunfall eingetreten ist, Kleidungsstücke oder
sonstige Gegenstände, die üblicherweise bei Wahr-
nehmung des Dienstes mitgeführt werden, beschädigt
oder zerstört worden oder abhanden gekommen, so
kann gegen Abtretung etwaiger Ersatzansprüche Er-
satz geleistet werden.
(2)  Ersatz wird nicht gewährt, wenn der Schaden
durch ein vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhal-
ten der Kirchenbeamtin oder des Kirchenbeamten her-
beigeführt worden ist.

§ 38
Urlaub

(1)  Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten steht
jährlich Erholungsurlaub unter Fortgewährung der
Leistungen des Dienstherrn zu.
(2)  Aus besonderen Anlässen kann ihnen Sonderur-
laub gewährt werden.
(3)  Zur Ausübung des Amtes als Mitglied verfas-
sungsmäßiger kirchlicher Organe bedürfen sie keines
Urlaubs. Müssen sie zur Ausübung eines solchen Am-
tes dem Dienst fernbleiben, so haben sie dies der oder
dem Dienstvorgesetzten vorher anzuzeigen.
(4)  Das Nähere regeln die Evangelische Kirche in
Deutschland, die Gliedkirchen und die gliedkirchli-
chen Zusammenschlüsse je für ihren Bereich durch
Rechtsverordnung.

§ 39
Mutterschutz, Elternzeit, Jugendarbeitsschutz,

Arbeitsschutz, Rehabilitation und Teilhabe
behinderter Menschen

(1)  Die allgemeinen Vorschriften über Mutterschutz,
Elternzeit, Jugendarbeitsschutz, Arbeitsschutz, Reha-
bilitation und Teilhabe behinderter Menschen sind an-
zuwenden, soweit diese unmittelbar gelten. Im Übri-
gen gelten die Regelungen für Bundesbeamtinnen und
Bundesbeamte entsprechend, soweit nicht die Evan-
gelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen oder
die gliedkirchlichen Zusammenschlüsse je für ihren

Bereich andere Regelungen treffen. Die §§ 76, 77, 79,
§ 82 Absatz 1, § 82a, § 83 Absatz 1 Satz 3 bleiben
während Schwangerschaft, Schutzfristen, Stillzeiten
und Elternzeit unberührt.
(2)  Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte, die El-
ternzeit in Anspruch nehmen, erhalten Beihilfe in
Krankheits-, Pflege- und Geburtsfällen nach den Re-
gelungen des § 54 Absatz 3.
(3)  Schwangerschaft, Mutterschutz, Elternzeit und
Pflege von Angehörigen dürfen sich bei der Begrün-
dung eines Kirchenbeamtenverhältnisses und dem be-
ruflichen Fortkommen nicht nachteilig auswirken.
Das gilt auch für Behinderung, wenn nicht zwingende
sachliche Gründe, insbesondere Gründe nach § 8 Ab-
satz 2 Nummer 4, 5 und 6 vorliegen.

§ 40
Dienstzeugnis

Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte haben nach
Beendigung des Kirchenbeamtenverhältnisses, im
Übrigen bei Nachweis eines berechtigten Interesses,
einen Anspruch auf Erteilung eines Dienstzeugnisses
über die Art und Dauer der von ihnen bekleideten Äm-
ter durch die letzte Dienstvorgesetzte oder den letzten
Dienstvorgesetzten. Das Dienstzeugnis muss auf Ver-
langen auch über die ausgeübte Tätigkeit und die Leis-
tungen Auskunft geben.

Kapitel 3
Personalentwicklung

§ 41
Personalentwicklung und Fortbildung

(1)  Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte sind be-
rechtigt und verpflichtet, die für ihren Dienst erfor-
derliche Kompetenz durch Teilnahme an Maßnahmen
der Personalentwicklung und regelmäßige Fortbil-
dung fortzuentwickeln.
(2)  Maßnahmen der Personalentwicklung sollen Kir-
chenbeamtinnen und Kirchenbeamte in ihrem Dienst
würdigen und helfen, die für den Dienst erforderlichen
Gaben zu entdecken, zu fördern und zu entwickeln. Im
Rahmen der Personalentwicklung können insbeson-
dere regelmäßige Gespräche nach einer festen Ord-
nung durchgeführt und verbindliche Vereinbarungen
über Ziele der Arbeit und über Maßnahmen der Per-
sonalentwicklung getroffen werden.
(3)  Maßnahmen der Fortbildung sollen helfen, die für
den Dienst erforderlichen Kenntnisse, Einsichten und
Fertigkeiten fortzuentwickeln. Maßnahmen sind ins-
besondere die Teilnahme an Fortbildungsangeboten.
(4)  Das Nähere regeln die Evangelische Kirche in
Deutschland, die Gliedkirchen und die gliedkirchli-
chen Zusammenschlüsse je für ihren Bereich.

§ 42
Beurteilung

Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte werden nach
Maßgabe des Rechts der Evangelischen Kirche in
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Deutschland, der Gliedkirchen oder der gliedkirchli-
chen Zusammenschlüsse beurteilt.

Kapitel 4
Nebentätigkeiten

§ 43
Grundbestimmung

Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte dürfen eine
Nebentätigkeit (Nebenamt, Nebenbeschäftigung oder
ein öffentliches oder kirchliches Ehrenamt) nur über-
nehmen, wenn dies mit ihrem Amt und mit der sorg-
fältigen Erfüllung ihrer Dienstpflichten vereinbar ist
und kirchliche Interessen nicht entgegenstehen.

§ 44
Angeordnete Nebentätigkeiten

(1)  Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte sind ver-
pflichtet, auf Verlangen der oder des Dienstvorgesetz-
ten oder der obersten Dienstbehörde eine Nebentätig-
keit im kirchlichen Interesse auch ohne Vergütung zu
übernehmen, soweit sie die erforderliche Eignung da-
für besitzen und die Übernahme ihnen zugemutet wer-
den kann.
(2)  Mit dem Beginn des Ruhestandes oder des War-
testandes oder mit der Beendigung des Kirchenbeam-
tenverhältnisses endet die Nebentätigkeit nach Absatz
1, wenn im Einzelfall nichts anderes bestimmt wird.

§ 45
Haftung aus angeordneter Nebentätigkeit

Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte, die aus einer
auf Verlangen, Vorschlag oder Veranlassung ihrer
oder ihres Dienstvorgesetzten oder ihrer obersten
Dienstbehörde übernommenen Tätigkeit in einem Lei-
tungs- oder Aufsichtsorgan einer juristischen Person
haftbar gemacht werden, haben gegen den Dienstherrn
Anspruch auf Ersatz eines ihnen entstandenen Scha-
dens. Ist der Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig
herbeigeführt worden, so ist der Dienstherr nur dann
ersatzpflichtig, wenn die Kirchenbeamtin oder der
Kirchenbeamte auf Verlangen einer oder eines Vor-
gesetzten gehandelt hat.

§ 46
Genehmigungspflichtige Nebentätigkeiten

(1)  Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte bedürfen
zur Übernahme einer Nebentätigkeit der Genehmi-
gung durch die oberste Dienstbehörde oder die von ihr
bestimmte Stelle. Die Genehmigung kann bedingt, be-
fristet, widerruflich oder mit Auflagen versehen erteilt
werden. Jede wesentliche Änderung der Nebentätig-
keit ist unverzüglich anzuzeigen.
(2)  Die Genehmigung ist zu versagen oder zu wider-
rufen, wenn die Voraussetzungen des § 43 nicht oder
nicht mehr vorliegen. Ein Versagungs- oder Wider-
rufsgrund liegt insbesondere vor, wenn zu besorgen
ist, dass die Nebentätigkeit geeignet ist,
1. nach Art und Umfang die Kirchenbeamtin oder den

Kirchenbeamten so stark in Anspruch zu nehmen,

dass die sorgfältige Erfüllung der Dienstpflichten
behindert werden kann,

2. die Kirchenbeamtin oder den Kirchenbeamten in
einen Widerstreit mit den Dienstpflichten zu brin-
gen,

3. dem Ansehen der Kirche und der Glaubwürdigkeit
ihres Dienstes zu schaden.

§ 47
Genehmigungsfreie Nebentätigkeiten

(1)  Keiner Genehmigung und keiner Anzeige bedür-
fen folgende Nebentätigkeiten:
1. die unentgeltliche Vormundschaft, Betreuung oder

Pflegschaft bei Angehörigen,
2. eine Testamentsvollstreckung nach dem Tod von

Angehörigen,
3. die Verwaltung eigenen oder der Nutznießung der

Kirchenbeamtin oder des Kirchenbeamten unter-
liegenden Vermögens,

4. die Tätigkeit in Vereinigungen zur Wahrung von
Berufsinteressen oder anderen Berufsverbänden,

5. die Übernahme von Ehrenämtern,
6. eine nur gelegentlich ausgeübte schriftstellerische,

wissenschaftliche, künstlerische oder Vortragstä-
tigkeit,

7. eine nur gelegentlich ausgeübte selbstständige
Gutachtertätigkeit.

(2)  Keiner Genehmigung, aber einer Anzeige bedür-
fen Nebentätigkeiten nach Absatz 1 Nummer 6 und 7,
wenn sie nicht nur gelegentlich ausgeübt werden.
(3)  Die oberste Dienstbehörde oder die von ihr be-
stimmte Stelle kann aus begründetem Anlass verlan-
gen, dass die Kirchenbeamtin oder der Kirchenbeamte
über eine Nebentätigkeit nach Absatz 1 oder 2, insbe-
sondere über deren Art und Umfang, schriftlich Aus-
kunft erteilt.
(4)  Die Übernahme oder Fortführung einer Nebentä-
tigkeit nach Absatz 1 und 2 ist von der obersten Dienst-
behörde oder der von ihr bestimmten Stelle zu unter-
sagen, wenn ein Versagungsgrund nach § 46 Absatz 2
gegeben ist. Sofern es zur sachgerechten und sorgfäl-
tigen Erfüllung der Dienstpflichten erforderlich ist,
kann die Nebentätigkeit auch bedingt, befristet, wi-
derruflich oder unter Auflagen gestattet werden.

§ 48
Rechtsverordnungen über Nebentätigkeiten

Die zur Ausführung der §§ 43 bis 47 notwendigen Re-
gelungen können die Evangelische Kirche in Deutsch-
land, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusam-
menschlüsse je für ihren Bereich durch Rechtsverord-
nung treffen. In der Rechtsverordnung kann insbeson-
dere bestimmt werden,
1. ab welcher zeitlichen Inanspruchnahme durch eine

oder mehrere Nebentätigkeiten die Voraussetzung
des § 46 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 in der Regel
als erfüllt gilt;
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2. ob und inwieweit Kirchenbeamtinnen und Kir-
chenbeamte mit Dienstbezügen verpflichtet sind,
die Vergütungen aus Nebentätigkeiten ganz oder
teilweise an den Dienstherrn abzuführen;

3. dass Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte dem
Dienstherrn unverzüglich nach Ablauf eines jeden
Kalenderjahres eine Abrechnung über die Vergü-
tungen und geldwerten Vorteile aus Nebentätig-
keiten vorzulegen haben;

4. unter welchen Voraussetzungen Kirchenbeamtin-
nen und Kirchenbeamte zur Ausübung von Neben-
tätigkeiten Einrichtungen, Personal oder Material
des Dienstherrn in Anspruch nehmen dürfen und
in welcher Höhe ein Entgelt hierfür zu entrichten
ist.

Teil 4
Veränderungen des Kirchenbeamtenverhältnisses

Kapitel 1
Freistellung (Beurlaubung und Teildienst)

§ 49
Grundbestimmung

(1)  Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte können
nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen auf
ihren Antrag ohne Besoldung von der Pflicht zur
Dienstleistung ganz freigestellt werden (Beurlau-
bung).
(2)  Ihnen kann nach Maßgabe der nachfolgenden Be-
stimmungen auf ihren Antrag die Arbeitszeit bis zur
Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit ermäßigt werden
(Teildienst).
(3)  Nach Maßgabe der Stellenplanung der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland, der Gliedkirchen und
gliedkirchlichen Zusammenschlüsse kann der Dienst-
umfang auf Antrag der Kirchenbeamtin oder des Kir-
chenbeamten im kirchlichen Interesse für begrenzte
Zeit unter das nach Absatz 2 zulässige Mindestmaß
ermäßigt werden (unterhälftiger Teildienst).

§ 50
Beurlaubung und Teildienst aus familiären

Gründen
(1)  Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte auf Zeit,
auf Lebenszeit oder auf Probe sind, soweit besondere
kirchliche oder dienstliche Interessen nicht entgegen-
stehen, auf Antrag zu beurlauben, wenn sie
1. mindestens ein Kind unter achtzehn Jahren oder
2. pflegebedürftige oder an einer Erkrankung nach

§ 3 Absatz 6 Satz 1 des Pflegezeitgesetzes leidende
sonstige Angehörige

tatsächlich betreuen oder pflegen. Unter denselben
Voraussetzungen ist Teildienst zu bewilligen. Die
Pflegebedürftigkeit oder Erkrankung nach § 3 Absatz
6 Satz 1 des Pflegezeitgesetzes ist durch ärztliches
Gutachten, Bescheinigung der Pflegekasse, des Me-
dizinischen Dienstes der Krankenversicherung oder
einer privaten Pflegeversicherung nachzuweisen.

(2)  Die Beurlaubung nach Absatz 1 darf, auch wenn
sie mehrfach gewährt wird, auch in Verbindung mit
einer Beurlaubung nach § 51 und unterhälftigem Teil-
dienst die Dauer von fünfzehn Jahren nicht überschrei-
ten. Ausnahmen hiervon sind in besonders begründe-
ten Fällen zulässig.
(3)  Die Beurlaubung oder der Teildienst nach Absatz
1 sollen auf Antrag widerrufen oder abgeändert wer-
den, wenn sie der Kirchenbeamtin oder dem Kirchen-
beamten nicht mehr zugemutet werden können und
dienstliche Gründe nicht entgegenstehen. Soweit
zwingende kirchliche oder dienstliche Interessen dies
erfordern, kann nachträglich die Dauer der Beurlau-
bung oder des Teildienstes beschränkt oder der Um-
fang des zu leistenden Teildienstes erhöht werden.
(4)  Während einer Beurlaubung nach Absatz 1 sollen
die Verbindung zum Dienst und der berufliche Wie-
dereinstieg durch geeignete Maßnahmen erleichtert
werden.
(5)  Die Evangelische Kirche in Deutschland, die
Gliedkirchen und die gliedkirchlichen Zusammen-
schlüsse können durch Kirchengesetz je für ihren Be-
reich abweichende Regelungen treffen.

§ 51
Beurlaubung und Teildienst aus anderen

Gründen
(1)  Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte auf Zeit,
auf Lebenszeit oder auf Probe können
1. bis zur Dauer von insgesamt sechs Jahren oder
2. für einen Zeitraum, der sich bis zum Beginn des

Ruhestandes erstrecken muss,
beurlaubt werden, soweit kirchliche oder dienstliche
Interessen nicht entgegenstehen. Die Beurlaubung
darf, auch in Verbindung mit einer Beurlaubung nach
§ 50 und unterhälftigem Teildienst, die Dauer von
fünfzehn Jahren nicht überschreiten.
(2)  Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten auf Zeit,
auf Lebenszeit oder auf Probe kann auf Antrag Teil-
dienst bewilligt werden, soweit kirchliche oder dienst-
liche Interessen nicht entgegenstehen. Soweit zwin-
gende kirchliche oder dienstliche Interessen dies er-
fordern, kann nachträglich die Dauer der Beurlaubung
oder des Teildienstes beschränkt oder der Umfang des
zu leistenden Teildienstes erhöht werden.
(3)  Die Beurlaubung und der Teildienst nach den Ab-
sätzen 1 und 2 sollen auf Antrag widerrufen oder ab-
geändert werden, wenn sie der Kirchenbeamtin oder
dem Kirchenbeamten nicht mehr zugemutet werden
können und dienstliche Gründe nicht entgegenstehen.
(4)  Die Evangelische Kirche in Deutschland, die
Gliedkirchen und die gliedkirchlichen Zusammen-
schlüsse können durch Kirchengesetz je für ihren Be-
reich Regelungen über den Altersteildienst und über
eine Sabbatzeit treffen.
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§ 51a
Familienpflegezeit mit Vorschuss

(1)  Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten, die An-
spruch auf Besoldung haben, wird auf Antrag für
längstens 24 Monate Teildienst mit einer regelmäßi-
gen wöchentlichen Arbeitszeit von mindestens 15
Stunden als Familienpflegezeit bewilligt, wenn
1. sie eine nahe Angehörige oder einen nahen Ange-

hörigen nach § 7 Absatz 3 des Pflegezeitgesetzes
tatsächlich betreuen oder pflegen, die oder der pfle-
gebedürftig ist nach einer Bescheinigung der Pfle-
gekasse oder des Medizinischen Dienstes der
Krankenversicherung, einer entsprechenden Be-
scheinigung einer privaten Pflegeversicherung
oder einem ärztlichen Gutachten oder an einer Er-
krankung nach § 3 Absatz 6 Satz 1 des Pflegezeit-
gesetzes leidet, und

2. keine dringenden dienstlichen Belange entgegen-
stehen.

(2)  Ist die Familienpflegezeit für weniger als 24 Mo-
nate bewilligt worden, kann sie nachträglich bis zur
Dauer von 24 Monaten verlängert werden.
(3)  Familienpflegezeit und Pflegezeit dürfen zusam-
men nicht länger als 24 Monate für jede pflegebedürf-
tige nahe Angehörige oder jeden pflegebedürftigen
nahen Angehörigen dauern.
(4)  Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte haben je-
de Änderung der Tatsachen mitzuteilen, die für die
Bewilligung maßgeblich sind.
(5)  Liegen die Voraussetzungen für die Bewilligung
der Familienpflegezeit nicht mehr vor, so ist die Be-
willigung zu widerrufen, und zwar mit Ablauf des
zweiten Monats, der auf den Wegfall der Vorausset-
zungen folgt, sofern nicht einvernehmlich eine andere
Regelung getroffen wird.
(6)  Ist der Kirchenbeamtin oder dem Kirchenbeamten
der Teildienst im bisherigen Umfang nicht mehr zu-
mutbar, ist die Bewilligung zu widerrufen, wenn keine
dringenden dienstlichen Belange entgegenstehen.
(7)  Die Regelungen des Bundesbesoldungsgesetzes
zur Besoldung bei Familienpflegezeit und die Beam-
ten-Pflegezeitvorschuss-Verordnung in der jeweils
geltenden Fassung sind entsprechend anzuwenden.
(8)  Die Evangelische Kirche in Deutschland, die
Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüs-
se können durch Kirchengesetz die Absätze 1 bis 6 von
der Anwendung ausschließen oder durch Kirchenge-
setz oder aufgrund Kirchengesetzes eine abweichende
Regelung zu Absatz 7 erlassen.

§ 51b
Pflegezeit mit Vorschuss

(1)  Unter den Voraussetzungen des § 51a Absatz 1
wird auf Antrag für längstens sechs Monate Teildienst
mit einer regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von
weniger als 15 Stunden oder Urlaub ohne Besoldung
als Pflegezeit bewilligt.

(2)  Ist die Pflegezeit für weniger als sechs Monate
bewilligt worden, kann sie nachträglich bis zur Dauer
von sechs Monaten verlängert werden.
(3)  § 51a Absatz 3 bis 8 gilt entsprechend.

§ 51c
Beurlaubung im kirchlichen Interesse

(1)  Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte können
auf Antrag im kirchlichen Interesse beurlaubt werden.
(2)  Die Zeit der Beurlaubung kann nach Maßgabe des
jeweils anwendbaren Versorgungsrechts als ruhege-
haltfähige Dienstzeit angerechnet werden. Im Falle ei-
nes besonderen Interesses des Dienstherrn an der Be-
urlaubung kann die Besoldung belassen werden.
(3)  Die Beurlaubung soll auf Antrag widerrufen wer-
den, wenn sie der Kirchenbeamtin oder dem Kirchen-
beamten nicht mehr zugemutet werden kann und
dienstliche Belange nicht entgegenstehen. Sie kann
von Amts wegen aus kirchlichen oder dienstlichen In-
teressen beendet werden.

§ 52
Informationspflicht und Benachteiligungsverbot

(1)  Wird eine Beurlaubung oder ein Teildienst bean-
tragt, so sind die Kirchenbeamtinnen und Kirchenbe-
amten in Textform auf die sich daraus ergebenden
Rechtsfolgen hinzuweisen.
(2)  Beurlaubung aus familiären Gründen und Teil-
dienst dürfen sich bei dem beruflichen Fortkommen
nicht nachteilig auswirken, wenn nicht zwingende
sachliche Gründe vorliegen.

§ 53
Nebentätigkeit während der Freistellung

(1)  Während einer Beurlaubung oder eines Teildiens-
tes dürfen nur solche Nebentätigkeiten ausgeübt wer-
den, die dem Zweck der Beurlaubung oder des Teil-
dienstes nicht zuwiderlaufen.
(2)  Die Regelungen über Nebentätigkeiten finden ent-
sprechende Anwendung.

§ 54
Allgemeine Rechtsfolgen einer Beurlaubung

(1)  Mit dem Beginn einer Beurlaubung verlieren die
Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten die mit dem
ihnen verliehenen Amt verbundenen oder persönlich
übertragenen Aufgaben. Es ruht die Pflicht der beur-
laubten Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten zur
Dienstleistung. Das Dienstverhältnis dauert fort. Die
Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten unterliegen
insbesondere weiterhin den Pflichten aus § 18 und der
Disziplinaraufsicht ihres Dienstherrn. Alle Anwart-
schaften, die im Zeitpunkt der Beurlaubung erworben
waren, bleiben gewahrt. Die besoldungs- und versor-
gungsrechtlichen Vorschriften über die Berücksichti-
gung von Zeiten einer Beurlaubung ohne Besoldung
bleiben unberührt.
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(2)  Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte sollen an
Fortbildungsveranstaltungen und Maßnahmen der
Personalentwicklung im Sinne des § 41 teilnehmen.
(3)  Während der Zeit der Beurlaubung nach den §§ 50
und 51b besteht Anspruch auf Leistungen der Krank-
heitsfürsorge in entsprechender Anwendung der Bei-
hilferegelungen für Kirchenbeamtinnen und Kirchen-
beamte mit Anspruch auf Besoldung. Dies gilt nicht,
wenn die Kirchenbeamtinnen oder Kirchenbeamten
1. berücksichtigungsfähige Angehörige einer beihil-

feberechtigten Person werden oder
2. nach den Bestimmungen des Fünften Buches So-

zialgesetzbuch über die Familienversicherung
krankenversichert sind oder

3. einen Anspruch auf zusätzliche Leistungen bei
Pflegezeit als Zuschuss zur Kranken- und Pflege-
versicherung nach dem Elften Buch Sozialgesetz-
buch haben.

Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte, die die Vor-
aussetzungen des § 3 Absatz 1 des Pflegezeitgesetzes
erfüllen, erhalten für die Dauer der Pflegezeit nach
§ 4 des Pflegezeitgesetzes Leistungen entsprechend
§ 44a Absatz 1 des Elften Buches Sozialgesetzbuch.
(4)  Im Falle einer Beurlaubung nach § 51c Absatz 2
kann ein Anspruch auf Leistungen der Krankheitsfür-
sorge in entsprechender Anwendung der Beihilfere-
gelungen für Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte
mit Anspruch auf Besoldung gewährt werden.
(5)  Die Evangelische Kirche in Deutschland, die
Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüs-
se können je für ihren Bereich von den Bestimmungen
der Absätze 3 und 4 abweichende oder ergänzende
Regelungen treffen.

§ 55
Verfahren

(1)  Über eine Beurlaubung oder einen Teildienst und
die damit verbundenen Regelungen entscheidet die
oberste Dienstbehörde oder die von ihr bestimmte
Stelle.
(2)  Die Beurlaubung oder der Teildienst beginnen,
wenn kein anderer Tag festgesetzt wird, mit dem Ab-
lauf des Monats, in dem der Kirchenbeamtin oder dem
Kirchenbeamten die Verfügung bekannt gegeben
wird. Bei Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten im
Schul- und Hochschuldienst sollen der Beginn und das
Ende einer Freistellung oder eine Änderung derselben
jeweils auf den Beginn und das Ende eines Schulhalb-
jahres oder eines Semesters festgesetzt werden.
(3)  Ein Antrag auf Verlängerung einer Beurlaubung
oder eines Teildienstes soll spätestens drei Monate vor
Ablauf der Freistellung gestellt werden.

Kapitel 2
Abordnung, Zuweisung, Versetzung und

Umwandlung

§ 56
Abordnung

(1)  Eine Abordnung ist die vorübergehende Übertra-
gung einer dem Amt der Kirchenbeamtin oder des
Kirchenbeamten entsprechenden Tätigkeit bei einer
anderen Dienststelle desselben oder eines anderen
Dienstherrn unter Beibehaltung der Zugehörigkeit zur
bisherigen Dienststelle. Die Abordnung erfolgt im
dienstlichen Interesse. Die Abordnung kann ganz oder
teilweise erfolgen.
(2)  Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte können
ganz oder teilweise auch zu einer nicht ihrem Amt
entsprechenden Tätigkeit abgeordnet werden, wenn
ihnen die Wahrnehmung der neuen Tätigkeit aufgrund
ihrer Vorbildung oder Berufsausbildung zuzumuten
ist. Dabei ist auch die Abordnung zu einer Tätigkeit,
die nicht ihrem Amt mit demselben Endgrundgehalt
entspricht, zulässig. Die Abordnung nach den Sätzen
1 und 2 bedarf der Zustimmung der Kirchenbeamtin
oder des Kirchenbeamten und der Genehmigung der
obersten Dienstbehörde, wenn sie die Dauer von zwei
Jahren übersteigt.
(3)  Die Abordnung zu einem anderen Dienstherrn be-
darf der Zustimmung der Kirchenbeamtin oder des
Kirchenbeamten und der Genehmigung der obersten
Dienstbehörde. Abweichend von Satz 1 ist die Abord-
nung auch ohne Zustimmung der Kirchenbeamtin
oder des Kirchenbeamten zulässig, wenn die neue Tä-
tigkeit einem Amt mit demselben Endgrundgehalt
auch einer gleichwertigen oder anderen Laufbahn ent-
spricht und die Abordnung die Dauer von zwei Jahren
nicht übersteigt.
(3a)  Die Abordnung zu einem anderen Dienstherrn
wird von dem abgebenden im Einverständnis mit dem
aufnehmenden Dienstherrn verfügt. Das Einverständ-
nis ist schriftlich zu erklären.
(4)  Für die abgeordneten Kirchenbeamtinnen und Kir-
chenbeamten sind, soweit zwischen den Dienstherren
nichts anderes vereinbart ist, die für den Bereich des
aufnehmenden Dienstherrn geltenden Vorschriften
über die Rechte und Pflichten der Kirchenbeamtinnen
und Kirchenbeamten entsprechend anzuwenden mit
Ausnahme der Regelungen über die Amtsbezeichnung
(§ 15), die Zahlung von Bezügen, von Beihilfen in
Krankheits-, Pflege- und Geburtsfällen und von Ver-
sorgung (§ 35 Absatz 1). Die Verpflichtung zur Zah-
lung der Besoldung hat auch der Dienstherr, zu dem
die Abordnung erfolgt ist.

§ 57
Zuweisung

(1)  Eine Zuweisung ist die befristete oder unbefristete
Übertragung einer dem Amt der Kirchenbeamtinnen
und Kirchenbeamten entsprechenden Tätigkeit bei ei-
ner Einrichtung oder einem Dienstherrn außerhalb des
Geltungsbereichs dieses Kirchengesetzes. Die Zuwei-
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sung kann ganz oder teilweise erfolgen. Die Rechts-
stellung der Kirchenbeamtin oder des Kirchenbeam-
ten bleibt unberührt.
(2)  Die Zuweisung erfolgt im kirchlichen Interesse.
Sie bedarf der Zustimmung der Kirchenbeamtin oder
des Kirchenbeamten und der Genehmigung der obers-
ten Dienstbehörde.
(3)  Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten einer
Dienststelle, die ganz oder teilweise in eine privat-
rechtlich organisierte Einrichtung der Kirche oder der
Diakonie umgebildet wird, kann auch ohne ihre Zu-
stimmung im kirchlichen Interesse eine ihrem Amt
entsprechende Tätigkeit bei dieser Einrichtung zuge-
wiesen werden.
(4)  Die Zuweisung endet mit Ablauf der festgelegten
Dauer. Sie kann im dienstlichen oder kirchlichen In-
teresse beendet werden.
(5)  Bei der Zuweisung ist zu entscheiden, ob die Kir-
chenbeamtin oder der Kirchenbeamte die Planstelle
verliert. Im Falle der Zuweisung unter Verlust der
Planstelle erfolgt nach Beendigung der Zuweisung ei-
ne Einweisung in eine der früheren entsprechenden
Planstelle.

§ 58
Versetzung

(1)  Eine Versetzung ist die auf Dauer angelegte Über-
tragung eines anderen Amtes bei einer anderen Dienst-
stelle bei demselben oder einem anderen Dienstherrn.
Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte können ver-
setzt werden, wenn sie dies beantragen oder ein dienst-
liches Interesse besteht. Eine Versetzung bedarf nicht
ihrer Zustimmung, wenn das neue Amt
1. zum Bereich desselben Dienstherrn gehört und
2. derselben oder einer gleichwertigen Laufbahn an-

gehört wie das bisherige Amt und
3. mit mindestens demselben Endgrundgehalt ver-

bunden ist; Stellenzulagen gelten dabei nicht als
Bestandteile des Grundgehalts.

(2)  Einer Zustimmung der Kirchenbeamtin oder des
Kirchenbeamten bei einer Versetzung im Bereich des-
selben Dienstherrn bedarf es auch nicht, wenn wegen
1. der Auflösung einer kirchlichen Körperschaft oder
2. einer wesentlichen Änderung des Aufbaus oder der

Aufgaben einer kirchlichen Körperschaft oder
Dienststelle oder bei Zusammenlegungen

das bisherige Aufgabengebiet berührt wird. Satz 1 gilt
auch, wenn das neue Amt einer anderen Laufbahn der-
selben Laufbahngruppe angehört als das bisherige
Amt oder die Versetzung zu einem anderen Dienst-
herrn innerhalb der Zuständigkeit der obersten Dienst-
behörde erfolgt. § 60 Absatz 1 bleibt unberührt.
(3)  Bei einem Wechsel des Dienstherrn in den Fällen
der Absätze 1 und 2 wird die Versetzung von dem ab-
gebenden im Einverständnis mit dem aufnehmenden
Dienstherrn und mit Genehmigung der obersten
Dienstbehörde verfügt; das Einverständnis ist schrift-

lich zu erklären. Das Kirchenbeamtenverhältnis wird
mit dem neuen Dienstherrn fortgesetzt; dieser tritt an
die Stelle des bisherigen. Auf die Rechtsstellung der
Versetzten sind die im Bereich des neuen Dienstherrn
geltenden Vorschriften anzuwenden.
(4)  Besitzen die Kirchenbeamtinnen und Kirchenbe-
amten nicht die Befähigung für die andere Laufbahn,
so haben sie an Maßnahmen für den Erwerb der neuen
Befähigung teilzunehmen.

§ 59
Umwandlung des Kirchenbeamtenverhältnisses

Das Kirchenbeamtenverhältnis Ordinierter kann in ein
Pfarrdienstverhältnis umgewandelt werden, wenn ein
dienstliches Interesse besteht. In diesem Fall wird das
Kirchenbeamtenverhältnis als Pfarrdienstverhältnis
fortgesetzt.

Kapitel 3
Wartestand

§ 60
Voraussetzungen für die Versetzung in den

Wartestand
(1)  Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte auf Le-
benszeit oder auf Zeit können in den Wartestand ver-
setzt werden, wenn kirchliche Körperschaften oder
Dienststellen aufgelöst, in ihrem Aufbau oder in ihren
Aufgaben wesentlich geändert oder mit anderen zu-
sammengelegt werden und die Kirchenbeamtin oder
der Kirchenbeamte weder weiterverwendet noch nach
§ 58 Absatz 2 versetzt werden kann.
(2)  Die Versetzung in den Wartestand ist nur inner-
halb von drei Monaten nach dem Inkrafttreten der
Maßnahme nach Absatz 1 zulässig.
(3)  Das Recht der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land, der Gliedkirchen und der gliedkirchlichen Zu-
sammenschlüsse kann vorsehen, dass Kirchenbeam-
tinnen und Kirchenbeamte auf Lebenszeit oder auf
Zeit in den Wartestand versetzt werden können, wenn
in ihrem bisherigen Amt eine nachhaltige Störung in
der Wahrnehmung des Dienstes festgestellt wird und
sie weder weiterverwendet noch versetzt werden kön-
nen.

§ 61
Allgemeine Rechtsfolgen und Verfahren

(1)  Die Versetzung in den Wartestand wird von der
obersten Dienstbehörde oder der von ihr bestimmten
Stelle verfügt. Die Verfügung ist der Kirchenbeamtin
oder dem Kirchenbeamten zuzustellen. Sie kann bis
zum Beginn des Wartestandes zurückgenommen wer-
den.
(2)  Der Wartestand beginnt, wenn nicht in der Verfü-
gung ein späterer Zeitpunkt bestimmt wird, mit dem
Ende des Monats, in dem der Kirchenbeamtin oder
dem Kirchenbeamten die Versetzung in den Warte-
stand zugestellt worden ist.
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(3)  Das Kirchenbeamtenverhältnis wird durch die
Versetzung in den Wartestand nicht beendet. Die Kir-
chenbeamtin oder der Kirchenbeamte verliert jedoch
mit dem Beginn des Wartestandes die Planstelle. In
den Wartestand Versetzte erhalten Wartestandsbezü-
ge nach Maßgabe der jeweils geltenden kirchenge-
setzlichen Bestimmungen.
(4)  Mit Beginn des Wartestands tritt für Kirchen-
beamtinnen und Kirchenbeamte nach § 2 Absatz 1
Satz 2 an die Stelle des bisherigen Dienstherrn die
aufsichtsführende Kirche.

§ 62
Verwendung im Wartestand

(1)  Die oberste Dienstbehörde oder die von ihr be-
stimmte Stelle kann Kirchenbeamtinnen und Kirchen-
beamten im Wartestand jederzeit einen Auftrag zur
Wahrnehmung dienstlicher Aufgaben, die ihrer Vor-
bildung entsprechen, erteilen (Wartestandsauftrag).
Die Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten sind
verpflichtet, diesem Auftrag Folge zu leisten. Auf die
persönlichen Verhältnisse ist in angemessenen Gren-
zen Rücksicht zu nehmen.
(2)  Bleiben sie entgegen der Verpflichtung nach Ab-
satz 1 Satz 2 schuldhaft dem Dienst fern, so verlieren
sie für die Zeit des Fernbleibens den Anspruch auf et-
waige Bezüge aus diesem Dienst und auf Wartestands-
bezüge.

§ 63
Wiederverwendung

Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte im Warte-
stand können vor Vollendung des 63. Lebensjahres
jederzeit wieder zum Dienst berufen werden. Sie sind
verpflichtet, einer erneuten Berufung zum Dienst Fol-
ge zu leisten, wenn ihnen Besoldung nach der Besol-
dungsgruppe gewährt wird, aus der sich die Warte-
standsbezüge errechnen. § 62 Absatz 1 Satz 3 gilt ent-
sprechend.

§ 64
Versetzung in den Ruhestand

(1)  Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte auf Le-
benszeit im Wartestand können mit ihrer Zustimmung
jederzeit in den Ruhestand versetzt werden. In den
Fällen des § 60 Absatz 1 können sie mit dem Ablauf
des Monats, in dem eine dreijährige Wartestandszeit
endet, auch gegen ihren Willen in den Ruhestand ver-
setzt werden. In den Fällen des § 60 Absatz 3 sind sie
mit dem Ablauf des Monats, in dem eine dreijährige
Wartestandszeit endet, in den Ruhestand zu versetzen.
(2)  Der Lauf der Fristen nach Absatz 1 wird durch
einen Auftrag nach § 62 Absatz 1 gehemmt.
(3)  §§ 65 bis 74 bleiben unberührt.

§ 65
Ende des Wartestandes

Der Wartestand endet
1. mit der erneuten Berufung zum Dienst (§ 63),

2. mit der Versetzung oder dem Eintritt in den Ruhe-
stand (§§ 64, 66 ff.) oder

3. mit der Beendigung des Kirchenbeamtenverhält-
nisses (§ 75).

Kapitel 4
Ruhestand

§ 66
Eintritt in den Ruhestand

(1)  Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte auf Le-
benszeit oder auf Zeit treten mit dem Ende des Monats
in den Ruhestand, in dem sie die Regelaltersgrenze
erreichen. Sie erreichen die Regelaltersgrenze mit
Vollendung des 67. Lebensjahres. Kirchenbeamtinnen
und Kirchenbeamte im Schul- und Hochschuldienst
treten mit Ablauf des Schulhalbjahres oder des Se-
mesters in den Ruhestand, in dem sie die Regelalters-
grenze erreichen.
(2)  Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte auf Le-
benszeit oder auf Zeit, die vor dem 1. Januar 1947 ge-
boren sind, erreichen die Regelaltersgrenze mit Voll-
endung des 65. Lebensjahres. Für Kirchenbeamtinnen
und Kirchenbeamte auf Lebenszeit oder auf Zeit, die
nach dem 31. Dezember 1946 geboren sind, wird die
Regelaltersgrenze wie folgt angehoben:

Geburts-
jahr

Anhebung
um Monate

Altersgrenze
Jahr Monat

1947 1 65 1
1948 2 65 2
1949 3 65 3
1950 4 65 4
1951 5 65 5
1952 6 65 6
1953 7 65 7
1954 8 65 8
1955 9 65 9
1956 10 65 10
1957 11 65 11
1958 12 66 0
1959 14 66 2
1960 16 66 4
1961 18 66 6
1962 20 66 8
1963 22 66 10

(3)  Die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusam-
menschlüsse können je für ihren Bereich durch Kir-
chengesetz eine abweichende Regelaltersgrenze fest-
setzen.
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§ 66a
Hinausschieben des Ruhestandes

(1)  Wenn es im dienstlichen Interesse liegt, kann die
für die Ernennung zuständige Stelle mit Zustimmung
der Kirchenbeamtin oder des Kirchenbeamten den
Eintritt in den Ruhestand um bis zu drei Jahre hinaus-
schieben. Bei Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeam-
ten im Schul- oder Hochschuldienst geschieht dies un-
ter Berücksichtigung des Ablaufs des Schulhalbjahres
oder des Semesters.
(2)  Die Dauer des Hinausschiebens des Eintritts in den
Ruhestand kann im dienstlichen Interesse und bei Vor-
liegen der Voraussetzungen des Absatzes 3 um jeweils
längstens zwei weitere Jahre, jedoch insgesamt nicht
über das Ende des Monats, in dem das 75. Lebensjahr
vollendet wird, verlängert werden.
(3)  Das Hinausschieben des Eintritts in den Ruhestand
nach Absatz 1 und 2 setzt voraus, dass
1. ein Dienst mit mindestens der Hälfte eines vollen

Dienstumfangs übernommen wird,
2. eine dem persönlichen Qualifikationsprofil ent-

sprechende Stelle vorhanden ist,
3. kirchliche Interessen nicht entgegenstehen,
4. an der fortbestehenden Eignung der Kirchenbeam-

tin oder des Kirchenbeamten keine Zweifel beste-
hen.

(4)  § 67 gilt entsprechend.
(5)  Die Evangelische Kirche in Deutschland, die
Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüs-
se können ein abweichendes Höchstalter im Sinne des
Absatzes 2 festsetzen.

§ 67
Ruhestand vor Erreichen der Regelaltersgrenze

(1)  Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte auf Le-
benszeit oder auf Zeit können auf eigenen Antrag in
den Ruhestand versetzt werden, wenn
1. sie das 63. Lebensjahr vollendet haben oder
2. ihnen ein Grad der Behinderung von wenigstens 50

im Sinne des Neunten Buches Sozialgesetzbuch
zuerkannt worden ist und sie das 62. Lebensjahr
vollendet haben.

(2)  Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte auf Le-
benszeit oder auf Zeit, denen ein Grad der Behinde-
rung von wenigstens 50 im Sinne des Neunten Buches
Sozialgesetzbuch zuerkannt worden ist und die vor
dem 1. Januar 1952 geboren sind, können auf ihren
Antrag in den Ruhestand versetzt werden, wenn sie
das 60. Lebensjahr vollendet haben. Für Kirchen-
beamtinnen und Kirchenbeamte auf Lebenszeit oder
auf Zeit, denen ein Grad der Behinderung von we-
nigstens 50 im Sinne des Neunten Buches Sozialge-
setzbuch zuerkannt worden ist und die nach dem 31.
Dezember 1951 geboren sind, wird die Altersgrenze
wie folgt angehoben:

Geburts-
jahr

Geburts-
monat

Anhebung
um Monate

Altersgrenze
Jahr Monat

1952
Januar 1 60 1
Februar 2 60 2
März 3 60 3
April 4 60 4
Mai 5 60 5

Juni -
Dezember

6 60 6

1953 7 60 7
1954 8 60 8
1955 9 60 9
1956 10 60 10
1957 11 60 11
1958 12 61 0
1959 14 61 2
1960 16 61 4
1961 18 61 6
1962 20 61 8
1963 22 61 10

(3)  Die Evangelische Kirche in Deutschland, die
Gliedkirchen und die gliedkirchlichen Zusammen-
schlüsse können je für ihren Bereich durch Kirchen-
gesetz Altersgrenzen festsetzen, die von den in den
Absätzen 1 und 2 genannten Altersgrenzen abwei-
chen.

§ 68
Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit,

Verpflichtung zur Rehabilitation
(1)  Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte auf Le-
benszeit oder auf Zeit sind in den Ruhestand zu ver-
setzen, wenn sie infolge ihres körperlichen Zustandes
oder aus gesundheitlichen Gründen zur Erfüllung ihrer
Dienstpflichten dauernd unfähig (dienstunfähig) sind.
Dienstunfähigkeit kann auch dann angenommen wer-
den, wenn wegen Krankheit innerhalb von sechs Mo-
naten mehr als drei Monate kein Dienst geleistet wurde
und keine Aussicht besteht, dass innerhalb weiterer
sechs Monate wieder volle Dienstfähigkeit erlangt
wird.
(1a)  Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte sind zur
Vermeidung einer drohenden Dienstunfähigkeit ver-
pflichtet, an geeigneten und zumutbaren gesundheit-
lichen und beruflichen Rehabilitationsmaßnahmen
teilzunehmen.
(2)  Von einer Versetzung in den Ruhestand soll ab-
gesehen werden, wenn ein anderes Amt derselben oder
einer gleichwertigen Laufbahn mit mindestens dem-
selben Endgrundgehalt übertragen werden kann und
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wenn zu erwarten ist, dass die Kirchenbeamtin oder
der Kirchenbeamte den gesundheitlichen Anforderun-
gen des neuen Amtes genügt; zum Endgrundgehalt
gehören auch Amtszulagen und ruhegehaltfähige Stel-
lenzulagen. Zur Vermeidung der Versetzung in den
Ruhestand kann unter Beibehaltung des Amtes auch
eine geringerwertige Tätigkeit innerhalb derselben
Laufbahngruppe übertragen werden, wenn eine an-
derweitige Verwendung nicht möglich ist und die
Wahrnehmung der neuen Aufgaben unter Berücksich-
tigung der bisherigen Tätigkeit zuzumuten ist.

§ 69
Verfahren bei Dienstunfähigkeit

(1)  Beantragt eine Kirchenbeamtin oder ein Kirchen-
beamter die Versetzung in den Ruhestand wegen
Dienstunfähigkeit, so wird die Dienstunfähigkeit in
der Regel aufgrund eines ärztlichen Gutachtens fest-
gestellt, das die Kirchenbeamtin oder den Kirchenbe-
amten für dauernd unfähig hält, die Dienstpflichten zu
erfüllen.
(2)  Soll die Versetzung in den Ruhestand wegen
Dienstunfähigkeit ohne Antrag erfolgen, so wird der
Kirchenbeamtin oder dem Kirchenbeamten unter An-
gabe der Gründe mitgeteilt, dass eine Versetzung in
den Ruhestand beabsichtigt ist. Die Kirchenbeamtin
oder der Kirchenbeamte kann innerhalb eines Monats
Einwendungen erheben. Nach Ablauf der Frist wird
von der für die Versetzung in den Ruhestand zustän-
digen Stelle mit Genehmigung der obersten Dienstbe-
hörde über die Versetzung in den Ruhestand entschie-
den. Während des Verfahrens kann angeordnet wer-
den, dass die Kirchenbeamtin oder der Kirchenbeamte
die Dienstgeschäfte ruhen lässt.
(3)  Die Kirchenbeamtin oder der Kirchenbeamte kann
verpflichtet werden, ein ärztliches Gutachten über die
Dienstfähigkeit vorzulegen und sich, falls dies für er-
forderlich gehalten wird, ärztlich beobachten zu las-
sen.
(4)  Entzieht sich die Kirchenbeamtin oder der Kir-
chenbeamte trotz zweimaliger schriftlicher Aufforde-
rung ohne hinreichenden Grund der Verpflichtung,
sich untersuchen oder beobachten zu lassen, so kann
sie oder er so behandelt werden, als ob die Dienstun-
fähigkeit ärztlich bestätigt worden wäre.
(5)  Die Besoldung wird mit dem Ende des Monats, in
dem die Versetzung in den Ruhestand bekannt gege-
ben wird, einbehalten, soweit sie das Ruhegehalt über-
steigt.
(6)  Gutachten, Untersuchungen und Beobachtungen
sollen, soweit nicht im Einzelfall die Dienstunfähig-
keit zweifelsfrei feststeht, durch Vertrauens- oder
Amtsärztinnen und -ärzte erfolgen, wenn nicht die
Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen
oder gliedkirchlichen Zusammenschlüsse je für ihren
Bereich etwas anderes bestimmt haben. Gutachten
entfalten keine verbindliche Wirkung. Sie schließen
die Erhebung weiterer Beweise nicht aus.

§ 70
Begrenzte Dienstfähigkeit

(1)  Soweit das Recht der Evangelischen Kirche in
Deutschland, der Gliedkirchen und der gliedkirchli-
chen Zusammenschlüsse nichts anderes bestimmt, soll
von der Versetzung in den Ruhestand wegen Dienst-
unfähigkeit abgesehen werden, wenn die Kirchenbe-
amtin oder der Kirchenbeamte unter Beibehaltung des
Amtes ihre oder seine Dienstpflichten noch während
mindestens der Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit
erfüllen kann (begrenzte Dienstfähigkeit).
(2)  Die Arbeitszeit der Kirchenbeamtin oder des Kir-
chenbeamten ist entsprechend der begrenzten Dienst-
fähigkeit herabzusetzen. Mit Zustimmung der Kir-
chenbeamtin oder des Kirchenbeamten ist auch eine
eingeschränkte Verwendung in einer nicht dem bis-
herigen Amt entsprechenden Tätigkeit möglich.
(3)  Von einer eingeschränkten Verwendung der Kir-
chenbeamtin oder des Kirchenbeamten nach Absatz 2
soll abgesehen werden, wenn nach § 68 Absatz 2 ein
anderes Amt oder eine geringerwertige Tätigkeit über-
tragen werden kann.
(4)  § 69 Absatz 2 bis 6 und § 72 gelten entsprechend.

§ 71
Allgemeine Voraussetzung

Eintritt und Versetzung in den Ruhestand setzen vo-
raus, dass ein Anspruch auf Ruhegehalt nach Maßgabe
der jeweils geltenden kirchengesetzlichen Bestim-
mungen gegeben ist.

§ 72
Verfahren und Rechtsfolgen

(1)  Die Versetzung in den Ruhestand wird von der für
die Ernennung zuständigen Stelle verfügt. Im Rahmen
einer Abordnung nach § 56 erfolgt die Versetzung in
den Ruhestand durch den abordnenden Dienstherrn im
Einvernehmen mit dem aufnehmenden Dienstherrn.
Im Falle der Zuweisung nach § 57 wird das Einver-
nehmen mit der Einrichtung oder dem Dienstherrn
hergestellt. Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte
auf Zeit werden von dem freistellenden Dienstherrn
nach Maßgabe des bei ihm geltenden Rechts im Ein-
vernehmen mit dem Dienstherrn, bei dem das Kir-
chenbeamtenverhältnis auf Zeit besteht, in den Ruhe-
stand versetzt. Die Sätze 2 bis 4 gelten für den Eintritt
in den Ruhestand entsprechend.
(2)  Die Verfügung kann bis zum Beginn des Ruhe-
standes zurückgenommen werden. Sie ist in den Fällen
der § 64 Absatz 1 Satz 2 und 3 und § 69 Absatz 2
zuzustellen.
(3)  Soweit in der Verfügung nach Absatz 2 kein Zeit-
punkt bestimmt ist, beginnt der Ruhestand mit dem
Ende des Monats, in dem die Verfügung zugestellt
worden ist.
(4)  Mit Beginn des Ruhestandes tritt für Kirchen-
beamtinnen und Kirchenbeamte nach § 2 Absatz 1
Satz 2 an die Stelle des bisherigen Dienstherrn die
aufsichtsführende Kirche.
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(5)  Mit Beginn des Ruhestandes endet die Pflicht der
Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten zur Dienst-
leistung. Sie erhalten Versorgungsbezüge nach den je-
weils geltenden kirchengesetzlichen Bestimmungen
des Versorgungsrechts. Im Übrigen bleibt ihnen ihre
Rechtsstellung erhalten. Sie unterstehen insbesondere
weiterhin den Pflichten nach § 18 und der Diszipli-
naraufsicht ihres Dienstherrn. Ihnen kann mit ihrer
Zustimmung widerruflich ein kirchlicher Dienst über-
tragen werden (Dienst im Ruhestand).
(6)  Die Regelungen über Nebentätigkeiten finden ent-
sprechende Anwendung. Die Genehmigung gilt als
erteilt, wenn nicht innerhalb von sechs Wochen seit
Antragstellung eine Versagung zugeht oder nähere
Auskunft über die Nebentätigkeit verlangt wird.

§ 72a
Dienst im Ruhestand

(1)  Geeigneten Kirchenbeamtinnen und Kirchenbe-
amten im Ruhestand kann mit ihrer Zustimmung im
kirchlichen Interesse im Rahmen ihres fortbestehen-
den Dienstverhältnisses widerruflich ein Dienst im
Ruhestand übertragen werden.
(2)  Dienst im Ruhestand kann die einmalige, mehr-
malige oder regelmäßige Wahrnehmung eines kirch-
lichen Dienstes beinhalten. Regelmäßiger Dienst mit
mindestens der Hälfte eines vollen Dienstumfangs soll
jeweils auf längstens ein Jahr befristet werden.
(3)  Die Evangelische Kirche in Deutschland, die
Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüs-
se können je für ihren Bereich durch Rechtsverord-
nung Regelungen zur Besoldung neben Versorgung
bei Dienst im Ruhestand erlassen.

§ 73
Wiederverwendung nach Versetzung in den

Ruhestand
(1)  Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte im Ru-
hestand können vor Vollendung des 63. Lebensjahres,
als Schwerbehinderte im Sinne des staatlichen
Schwerbehindertenrechts vor Vollendung der Alters-
grenze nach § 67 Absatz 1 und 2, jederzeit wieder zum
Dienst berufen werden, wenn die Gründe für die Ver-
setzung in den Ruhestand weggefallen sind; das Glei-
che gilt für Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte
im Ruhestand, die nach § 64 in den Ruhestand versetzt
wurden, wenn die Gründe für die Versetzung in den
Wartestand weggefallen sind. Sie sind verpflichtet, ei-
ner erneuten Berufung in den Dienst Folge zu leisten,
wenn ihnen ein gleichwertiges Amt übertragen wer-
den soll und zu erwarten ist, dass sie den gesundheit-
lichen Anforderungen des neuen Amtes genügen. Kir-
chenbeamtinnen und Kirchenbeamten kann auch ein
Amt ihrer früheren Laufbahn mit einer geringerwerti-
gen Tätigkeit übertragen werden, wenn eine ander-
weitige Verwendung nicht möglich ist und ihnen die
Wahrnehmung der neuen Aufgabe unter Berücksich-
tigung ihrer früheren Tätigkeit zuzumuten ist.
(2)  Das Vorliegen der Dienstunfähigkeit kann in re-
gelmäßigen Abständen überprüft werden. Zur Prüfung

ihrer Dienstfähigkeit sind Kirchenbeamtinnen und
Kirchenbeamte verpflichtet, sich nach Weisung ärzt-
lich untersuchen zu lassen. § 69 Absatz 3 und 6 ist
anzuwenden.
(3)  Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte sind auf
Weisung verpflichtet, zur Wiederherstellung ihrer
Dienstfähigkeit an geeigneten und zumutbaren ge-
sundheitlichen und beruflichen Rehabilitationsmaß-
nahmen teilzunehmen.

§ 73a
Wiederverwendung nach Beginn des

Ruhestandes
(1)  Die Evangelische Kirche in Deutschland, die
Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüs-
se können bestimmen, dass Kirchenbeamtinnen und
Kirchenbeamte, die wegen Erreichens einer Alters-
grenze in den Ruhestand getreten sind, nach Maßgabe
der folgenden Bestimmungen wiederverwendet wer-
den können.
(2)  Mit ihrer Zustimmung kann die für die Ernennung
zuständige Stelle Kirchenbeamtinnen und Kirchenbe-
amte im Ruhestand im dienstlichen Interesse unter
Beendigung des Ruhestandes wiederverwenden,
wenn
1. ein Dienst mit mindestens der Hälfte eines vollen

Dienstumfangs für insgesamt mindestens die Dau-
er eines Jahres übernommen wird,

2. konkreter Bedarf vorliegt,
3. kirchliche Interessen nicht entgegenstehen,
4. an der Eignung der Kirchenbeamtin oder des Kir-

chenbeamten keine Zweifel bestehen.
Die Wiederverwendung erfolgt zunächst für die Dauer
von bis zu drei Jahren. Für ihre Verlängerung findet
§ 66a Absatz 2 und 5 entsprechende Anwendung, auch
wenn sie vor Erreichen der Regelaltersgrenze erfolgt.
§ 67 gilt entsprechend.

§ 74
Ruhestand beim Kirchenbeamtenverhältnis

auf Probe wegen Dienstunfähigkeit
(1)  Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte auf Probe
sind in den Ruhestand zu versetzen, wenn sie infolge
Krankheit, Verletzung oder sonstiger Beschädigung,
die sie sich ohne grobes Verschulden bei Ausübung
oder aus Veranlassung des Dienstes zugezogen haben,
dienstunfähig (§ 68) geworden sind.
(2)  Sie können in den Ruhestand versetzt werden,
wenn sie aus anderen Gründen dienstunfähig gewor-
den sind. Die Entscheidung trifft die oberste Dienst-
behörde.
(3)  §§ 68, 69, 72 und 73 finden entsprechende An-
wendung.
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Teil 5
Beendigung des Kirchenbeamtenverhältnisses

§ 75
Grundbestimmung

Das Kirchenbeamtenverhältnis endet außer durch den
Tod durch
1. Entlassung oder
2. Entfernung aus dem Dienst.

§ 76
Entlassung kraft Gesetzes

(1)  Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte sind kraft
Gesetzes entlassen, wenn sie
1. den Austritt aus der Kirche erklären,
2. den Dienst ohne Genehmigung des Dienstherrn

aufgeben oder nach Ablauf einer Beurlaubung
trotz Aufforderung durch den Dienstherrn nicht
wieder aufnehmen,

3. in ein öffentlich-rechtliches Amts- oder Dienstver-
hältnis zu einem anderen Dienstherrn treten, sofern
gesetzlich nichts anderes bestimmt ist oder die für
die Ernennung zuständige Stelle keine andere Re-
gelung trifft,

4. nach dem Pfarrdienstrecht Auftrag und Recht zur
öffentlichen Wortverkündigung und Sakraments-
verwaltung verloren haben, soweit die Ordination
Voraussetzung für ihr bisheriges Amt war.

(2)  Die für die Ernennung zuständige Stelle entschei-
det darüber, ob die Voraussetzungen nach Absatz 1
vorliegen, und stellt den Tag der Beendigung des Kir-
chenbeamtenverhältnisses fest.
(3)  Absatz 1 Nummer 1 findet keine Anwendung,
wenn die Kirchenbeamtin oder der Kirchenbeamte mit
Genehmigung der obersten Dienstbehörde im unmit-
telbaren Zusammenhang mit der Erklärung des Kir-
chenaustritts Mitglied einer Kirche wird, die mit der
Evangelischen Kirche in Deutschland, einer Gliedkir-
che oder einem gliedkirchlichen Zusammenschluss in
Kanzel- und Abendmahlsgemeinschaft steht.

§ 77
Entlassung wegen einer Straftat

(1)  Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte sind kraft
Gesetzes entlassen, wenn sie in einem ordentlichen
Strafverfahren durch Urteil eines deutschen Gerichts
wegen einer vorsätzlichen Tat zu einer Freiheitsstrafe
von mindestens einem Jahr oder wegen einer Straftat,
die nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch zu einem
Ausschluss von Aufgaben in der Kinder- und Jugend-
hilfe führt, rechtskräftig verurteilt worden sind. Die
Entlassung aus dem Dienst wird einen Monat nach
amtlicher Kenntnis der disziplinaraufsichtführenden
Stelle von der Rechtskraft des strafgerichtlichen Ur-
teils rechtswirksam, spätestens einen Monat nach Zu-
gang der amtlichen Mitteilung bei der disziplinarauf-
sichtführenden Stelle.

(2)  Eine Entlassung nach Absatz 1 erfolgt nicht, wenn
vor Ablauf der Frist nach Absatz 1 Satz 2 aus kirchli-
chem Interesse ein Disziplinarverfahren eingeleitet
oder die Fortsetzung eines bereits eingeleiteten Diszi-
plinarverfahrens beantragt oder beschlossen wird. Ein
Anspruch auf Einleitung oder Fortsetzung eines Dis-
ziplinarverfahrens besteht nicht.
(3)  Wird ein Disziplinarverfahren eingeleitet oder
fortgesetzt, so tritt die Kirchenbeamtin oder der Kir-
chenbeamte mit der Einleitung oder Fortsetzung die-
ses Verfahrens in den Wartestand, soweit sie oder er
sich nicht bereits aufgrund anderer Regelungen im
Warte- oder Ruhestand befindet.

§ 78
Wirkungen eines Wiederaufnahmeverfahrens

(1)  Wird eine Entscheidung, durch die die Entlassung
aus dem Dienst nach § 77 bewirkt worden ist, in einem
strafgerichtlichen Wiederaufnahmeverfahren rechts-
kräftig durch eine Entscheidung ersetzt, die diese Wir-
kungen nicht hat, so gilt das Kirchenbeamtenverhält-
nis als nicht unterbrochen. Die Kirchenbeamtin oder
der Kirchenbeamte wird, sofern die Altersgrenze noch
nicht erreicht ist und zumindest begrenzte Dienstfä-
higkeit vorliegt, nach Möglichkeit entsprechend der
früheren Tätigkeit verwendet. Bis zur Einweisung in
eine Stelle werden die bisherigen Dienstbezüge ge-
zahlt.
(2)  Ist aufgrund des im Wiederaufnahmeverfahren
festgestellten Sachverhalts ein Disziplinarverfahren
eingeleitet worden, so verliert die Kirchenbeamtin
oder der Kirchenbeamte den Anspruch auf Dienstbe-
züge nach Absatz 1, wenn auf Entfernung aus dem
Dienst erkannt wird. Bis zur Rechtskraft des Diszip-
linarurteils können die Ansprüche nicht geltend ge-
macht werden.
(3)  Die Kirchenbeamtin oder der Kirchenbeamte
muss sich auf die ihr oder ihm nach Absatz 1 zuste-
henden Dienstbezüge ein anderes Arbeitseinkommen
oder einen Unterhaltsbeitrag anrechnen lassen; hierü-
ber ist Auskunft zu geben.

§ 79
Entlassung ohne Antrag

(1)  Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte sind zu
entlassen, wenn sie
1. sich weigern, das Gelöbnis nach § 19 abzulegen,
2. nicht in den Ruhestand eintreten können oder ver-

setzt werden können, weil eine versorgungsrecht-
liche Wartezeit nicht erfüllt ist,

3. sich einer anderen Kirche oder Religionsgemein-
schaft anschließen, die nicht mit der Evangelischen
Kirche in Deutschland, einer Gliedkirche oder ei-
nem gliedkirchlichen Zusammenschluss in Kan-
zel- und Abendmahlsgemeinschaft steht.

(2)  Die Entlassung nach Absatz 1 Nummer 1 und 3
wird mit der Zustellung der Entlassungsverfügung
wirksam. Die Entlassung nach Absatz 1 Nummer 2
wird mit Ablauf des Monats, der auf den Monat folgt,
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in dem die Entlassungsverfügung der Kirchenbeamtin
oder dem Kirchenbeamten zugestellt worden ist, wirk-
sam.

§ 80
Entlassung auf Verlangen

(1)  Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte sind zu
entlassen, wenn sie gegenüber dem Dienstherrn
schriftlich ihre Entlassung verlangen. Die Erklärung
kann zurückgenommen werden, solange die Entlas-
sungsverfügung der Kirchenbeamtin oder dem Kir-
chenbeamten noch nicht zugegangen ist.
(2)  Die Entlassung ist für den beantragten Zeitpunkt
auszusprechen. Mit Rücksicht auf dienstliche Belange
kann sie längstens bis drei Monate – bei Kirchen-
beamtinnen und Kirchenbeamten im Schul- und
Hochschuldienst längstens bis zum Ablauf des Schul-
halbjahres oder des Semesters – hinausgeschoben
werden.
(3)  Der Kirchenbeamtin oder dem Kirchenbeamten
kann mit der Entlassung die Möglichkeit eingeräumt
werden, in das Kirchenbeamtenverhältnis zurückzu-
kehren. Die Möglichkeit kann befristet werden und
setzt voraus, dass im Zeitpunkt der Rückkehr die für
die Übertragung eines Amtes erforderlichen persönli-
chen Voraussetzungen gegeben sind. Das Nähere re-
geln die Evangelische Kirche in Deutschland, die
Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüs-
se je für ihren Bereich.

§ 81
Entlassung aus dem Kirchenbeamtenverhältnis

auf Zeit
(1)  Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte auf Zeit
sind kraft Gesetzes entlassen, wenn sie nach Ablauf
ihrer Amtszeit nicht für eine weitere Amtszeit berufen
werden und wenn das bisherige Kirchenbeamtenver-
hältnis nicht in ein solches anderer Art umgewandelt
wird. Sie sind auch entlassen, wenn sie in dem neben
dem Kirchenbeamtenverhältnis auf Zeit fortbestehen-
den öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis bei einem
anderen Dienstherrn in den Ruhestand treten oder in
den Ruhestand versetzt werden.
(2)  Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte auf Zeit
können im Einvernehmen mit dem freistellenden
Dienstherrn vorzeitig entlassen werden, wenn die
oberste Dienstbehörde des Dienstherrn, bei dem ein
Kirchenbeamtenverhältnis auf Zeit besteht, feststellt,
dass die Voraussetzungen einer Versetzung in den
Wartestand nach § 60 vorliegen.

§ 82
Entlassung aus dem Kirchenbeamtenverhältnis

auf Probe
(1)  Erreichen Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeam-
te auf Probe die Regelaltersgrenze, so sind sie mit dem
Ende des Monats, in den dieser Zeitpunkt fällt, ent-
lassen.

(2)  Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte auf Probe
sind, soweit nicht durch Rechtsvorschrift der Evange-
lischen Kirche in Deutschland, der Gliedkirchen und
gliedkirchlichen Zusammenschlüsse etwas anderes
bestimmt ist, zu entlassen, wenn
1. sie sich in der Probezeit nicht bewähren,
2. sie eine Amtspflichtverletzung begehen, die im

Kirchenbeamtenverhältnis auf Lebenszeit mindes-
tens eine Kürzung der Bezüge zur Folge hätte,

3. sie dienstunfähig sind und nicht in den Ruhestand
versetzt werden.

(3)  Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte auf Probe
können entlassen werden, wenn kirchliche Körper-
schaften oder Dienststellen aufgelöst, in ihrem Aufbau
oder in ihren Aufgaben wesentlich geändert oder mit
anderen zusammengelegt werden und die Kirchen-
beamtinnen und Kirchenbeamten auf Probe weder
weiterverwendet noch nach § 58 Absatz 2 versetzt
werden können.
(4)  In den Fällen des Absatzes 2 Nummer 1 und 3 und
des Absatzes 3 ist eine Frist einzuhalten, und zwar bei
einer Beschäftigungszeit von
1. bis zu drei Monaten zwei Wochen zum Monats-

schluss und
2. von mehr als drei Monaten sechs Wochen zum

Schluss eines Kalendervierteljahres.
Als Beschäftigungszeit gilt die Zeit ununterbrochener
Tätigkeit im Kirchenbeamtenverhältnis auf Probe im
Bereich derselben obersten Dienstbehörde.

§ 82a
Entlassung aus dem Amt mit leitender Funktion

auf Probe
Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte in Ämtern
mit leitender Funktion auf Probe sind
1. mit Ablauf der Probezeit nach § 91a Absatz 1,
2. mit Beendigung des Kirchenbeamten- oder Pfarr-

dienstverhältnisses auf Lebenszeit oder
3. mit Versetzung zu einem anderen Dienstherrn
aus dem Kirchenbeamtenverhältnis auf Probe nach
§ 91a entlassen. Die §§ 76 bis 80 bleiben unberührt.
§ 82 Absatz 1 bis 3 gilt entsprechend.

§ 83
Entlassung aus dem Kirchenbeamtenverhältnis

auf Widerruf
(1)  Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte auf Wi-
derruf können jederzeit entlassen werden. Die Entlas-
sung ist ohne Einhaltung einer Frist möglich. § 82 Ab-
satz 1 gilt entsprechend.
(2)  Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten auf Wi-
derruf im Vorbereitungsdienst soll Gelegenheit gege-
ben werden, den Vorbereitungsdienst abzuleisten und
die für ihre Laufbahn vorgeschriebene Prüfung abzu-
legen. Mit der Ablegung der Prüfung endet das Kir-
chenbeamtenverhältnis, soweit nichts anderes be-
stimmt ist.
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§ 84
Verfahren und Rechtsfolgen der Entlassung

(1)  Die Entlassung wird von der für die Ernennung
zuständigen Stelle verfügt. Sie wird mit dem in der
Entlassungsverfügung angegebenen Zeitpunkt, je-
doch frühestens mit ihrer Zustellung wirksam. In den
Fällen der Entlassung nach den §§ 76 und 77 wird der
durch das Kirchengesetz bestimmte Zeitpunkt der Ent-
lassung mitgeteilt.
(2)  Ist das Kirchenbeamtenverhältnis durch Entlas-
sung beendet worden, haben die früheren Kirchen-
beamtinnen und Kirchenbeamten keinen Anspruch
mehr auf Besoldung, Versorgung oder sonstige Leis-
tungen, soweit nicht die Evangelische Kirche in
Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen
Zusammenschlüsse je für ihren Bereich gesetzlich et-
was anderes bestimmt haben. Wird die Entlassung im
Laufe eines Kalendermonats wirksam, so kann ihnen
die für den Entlassungsmonat gezahlte Besoldung
oder Versorgung belassen werden.
(3)  Ein Unterhaltsbeitrag kann widerruflich, befristet
oder unter Auflagen als laufende oder als Einmalzah-
lung gewährt werden. Die Amts- oder Dienstbezeich-
nung und die im Zusammenhang mit dem Amt oder
Dienst verliehenen Titel dürfen nur weitergeführt wer-
den, wenn die Erlaubnis nach § 15 Absatz 4 hierzu
erteilt worden ist.

§ 85
Entfernung aus dem Dienst

Die Entfernung aus dem Dienst wird durch das Dis-
ziplinarrecht geregelt.

Teil 6
Rechtsschutz und Verfahren

§ 85a
Verwaltungsverfahren

Für die öffentlich-rechtliche Verwaltungstätigkeit
nach diesem Kirchengesetz gelten ergänzend die Be-
stimmungen des Verwaltungsverfahrens- und -zustel-
lungsgesetzes der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land, soweit diese nicht zu den Bestimmungen dieses
Kirchengesetzes in Widerspruch stehen oder soweit
nicht in diesem Kirchengesetz oder anderen Kirchen-
gesetzen der Evangelischen Kirche in Deutschland,
der Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammen-
schlüsse etwas anderes bestimmt ist.

§ 86
Allgemeines Beschwerderecht

(1)  Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte können
Anträge und Beschwerden vorbringen. Dabei haben
sie den Dienstweg einzuhalten. Der Beschwerdeweg
steht ihnen bis zur obersten Dienstbehörde offen.
(2)  Richtet sich die Beschwerde gegen die unmittel-
bare Vorgesetzte oder den unmittelbaren Vorgesetz-
ten, so kann sie bei dem nächsthöheren Vorgesetzten
unmittelbar eingelegt werden.

(3)  Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wir-
kung.

§ 87
Rechtsweg, Vorverfahren

(1)  Bei Rechtsstreitigkeiten aus dem Dienstverhältnis
ist nach Maßgabe des in der Evangelischen Kirche in
Deutschland, den Gliedkirchen und den gliedkirchli-
chen Zusammenschlüssen jeweils geltenden Rechts
der Rechtsweg zu den kirchlichen Verwaltungsgerich-
ten eröffnet.
(2)  Die Evangelische Kirche in Deutschland, die
Gliedkirchen und die gliedkirchlichen Zusammen-
schlüsse regeln je für ihren Bereich, ob vor Eröffnung
des Rechtswegs ein Vorverfahren erforderlich ist.
(3)  Widerspruch und Anfechtungsklage gegen fol-
gende Maßnahmen haben keine aufschiebende Wir-
kung:
1. Untersagung der Dienstausübung nach § 10 Ab-

satz 3, § 11 Absatz 4 und § 23 Absatz 1,
2. Abordnung nach § 56,
3. Zuweisung nach § 57,
4. Versetzung nach § 58,
5. Versetzung in den Wartestand nach § 60 Absatz

1 und 3,
6. Versetzung in den Ruhestand nach § 64 Absatz 1

Satz 2 und 3 und § 69 Absatz 2 und 4,
7. Anordnung von Teildienst wegen begrenzter

Dienstfähigkeit nach § 70,
8. Entlassung nach den §§ 76 und 77,
9. Entlassung aus dem Kirchenbeamtenverhältnis

auf Probe nach § 82,
10. Entlassung aus dem Kirchenbeamtenverhältnis

auf Widerruf nach § 83.
In den Fällen nach den Nummern 3 bis 8 kann eine
bisher innegehabte Stelle einer anderen Kirchenbe-
amtin oder einem anderen Kirchenbeamten erst über-
tragen werden, wenn die angefochtene Maßnahme be-
standskräftig geworden ist.

§ 88
Leistungsbescheid

Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Glied-
kirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse kön-
nen nach Maßgabe ihres Rechts Ansprüche aus Kir-
chenbeamtenverhältnissen durch Leistungsbescheid
geltend machen. Die Möglichkeit, einen Anspruch
durch Erhebung einer Klage zu verfolgen, bleibt un-
berührt.

§ 89
(weggefallen)

Gesetz- und Verordnungsblatt der Lippischen Landeskirche Band 17 Nr. 8 vom 31. Mai 2021   315



Teil 7
Sondervorschriften

§ 90
Ordinierte Kirchenbeamtinnen und

Kirchenbeamte
Die allgemeinen Vorschriften des Pfarrdienstrechts
über die Ordination gelten für Ordinierte im Kirchen-
beamtenverhältnis unmittelbar. Das gilt insbesondere
für die Vorschriften über das Beicht- und Seelsorge-
geheimnis. Im Übrigen gelten für Ordinierte im Kir-
chenbeamtenverhältnis diejenigen Vorschriften des
Pfarrdienstrechts entsprechend, durch die nähere Re-
gelungen über die Wahrnehmung von Auftrag und
Recht zur öffentlichen Wortverkündigung und zur Sa-
kramentsverwaltung sowie über Beschränkungen in
der Ausübung dieses Auftrages und Rechts getroffen
werden.

§ 91
Kirchenleitende Organe und Ämter

(1)  Für die Mitglieder kirchenleitender Organe sowie
für Inhaberinnen und Inhaber kirchenleitender Ämter,
die in einem Kirchenbeamtenverhältnis stehen, kön-
nen die Evangelische Kirche in Deutschland, die
Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüs-
se je für ihren Bereich durch Kirchengesetz abwei-
chende Regelungen treffen.
(2)  Das Recht der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land, der Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusam-
menschlüsse bestimmt für den jeweiligen Bereich, wer
Mitglied eines kirchenleitenden Organs ist und wer ein
kirchenleitendes Amt innehat.

§ 91a
Amt mit leitender Funktion auf Probe

(1)  Die Evangelische Kirche in Deutschland, die
Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüs-
se können bestimmen, dass ein Amt mit leitender
Funktion zunächst im Kirchenbeamtenverhältnis auf
Probe übertragen wird. Die regelmäßige Probezeit be-
trägt zwei Jahre, die Mindestprobezeit ein Jahr. Sie
verlängert sich um die Dauer einer Beurlaubung ohne
Bezüge oder einer Beschäftigung mit weniger als der
Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit. Zeiten, in denen
eine gleichwertige Funktion bereits übertragen war,
können auf die regelmäßige Probezeit angerechnet
werden.
(2)  In ein Kirchenbeamtenverhältnis auf Probe zur
Wahrnehmung eines Amtes mit leitender Funktion
darf nur berufen werden, wer
1. sich in einem Kirchenbeamten- oder Pfarrdienst-

verhältnis auf Lebenszeit zu demselben oder zu ei-
nem anderen Dienstherrn befindet und

2. in dieses Amt auch in einem Kirchenbeamtenver-
hältnis auf Lebenszeit berufen werden könnte.

Wer sich nicht in einem Kirchenbeamten- oder Pfarr-
dienstverhältnis auf Lebenszeit befindet, kann mit Be-
rufung in das Kirchenbeamtenverhältnis auf Probe

nach Absatz 1 gleichzeitig in ein Kirchenbeamten-
oder Pfarrdienstverhältnis auf Lebenszeit berufen
werden. Für die Dauer der Probezeit ruhen die Rechte
und Pflichten aus dem mit dem Kirchenbeamten- oder
Pfarrdienstverhältnis auf Lebenszeit übertragenen
Amt mit Ausnahme der Pflicht zur Verschwiegenheit
und des Verbotes der Annahme von Belohnungen,
Geschenken und sonstigen Vorteilen sowie der Ver-
pflichtungen aus § 90. Das Kirchenbeamten- oder
Pfarrdienstverhältnis auf Lebenszeit besteht fort.
Amtspflichtverletzungen, die mit Bezug auf das Kir-
chenbeamten- oder Pfarrdienstverhältnis auf Lebens-
zeit oder das Kirchenbeamtenverhältnis auf Probe be-
gangen worden sind, werden so verfolgt, als bestünde
ausschließlich ein Kirchenbeamten- oder Pfarrdienst-
verhältnis auf Lebenszeit.
(3)  Ausnahmsweise kann die oberste Dienstbehörde
ein Kirchenbeamtenverhältnis auf Probe ohne zuvor
bestehendes oder gleichzeitig begründetes Kirchen-
beamten- oder Pfarrdienstverhältnis auf Lebenszeit
zulassen. Besteht nur ein Kirchenbeamtenverhältnis
auf Probe nach Absatz 1, beträgt die regelmäßige Pro-
bezeit drei Jahre und die Mindestprobezeit zwei Jahre.
Die für Kirchenbeamtenverhältnisse auf Probe gelten-
den Vorschriften des Disziplinargesetzes der EKD
bleiben unberührt.
(4)  Mit erfolgreichem Abschluss der Probezeit (Be-
währung) soll das Amt nach Absatz 1 auf Dauer im
Kirchenbeamtenverhältnis auf Lebenszeit übertragen
werden. Eine erneute Berufung in ein Kirchenbeam-
tenverhältnis auf Probe zur Übertragung dieses Amtes
innerhalb eines Jahres ist nicht zulässig. Wird das Amt
nicht auf Dauer übertragen, erlischt der Anspruch auf
Besoldung aus diesem Amt. Weiter gehende Ansprü-
che bestehen nicht.
(5)  Während des Kirchenbeamtenverhältnisses auf
Probe werden ausschließlich die Amtsbezeichnungen
des nach Absatz 1 übertragenen Amtes geführt. Wird
das Amt nach Absatz 1 nicht auf Dauer übertragen,
darf die Amtsbezeichnung des Amtes nach Absatz 1
nicht weiter geführt werden. § 15 Absatz 4 findet keine
Anwendung.
(6)  Die Evangelische Kirche in Deutschland, die
Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüs-
se können je für ihren Bereich durch Kirchengesetz
abweichende Regelungen über die Dauer der Probe-
zeit und die Anwendung des Absatzes 3 erlassen. Sie
regeln das Nähere je für ihren Bereich und bestimmen
insbesondere, welche Ämter mit leitender Funktion
zur Wahrnehmung im Kirchenbeamtenverhältnis auf
Probe übertragen werden können. § 91 Absatz 1 bleibt
unberührt.

§ 92
Kirchenbeamtenvertretungen

Bei der Vorbereitung kirchenbeamtenrechtlicher Vor-
schriften sind nach Maßgabe des jeweils geltenden
Rechts der Evangelischen Kirche in Deutschland, der
Gliedkirchen und der gliedkirchlichen Zusammen-
schlüsse Vertreterinnen und Vertreter der Kirchen-
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beamtenschaft zu beteiligen. Zu diesem Zweck kön-
nen Kirchenbeamtenvertretungen gebildet werden.
Das Nähere regeln die Evangelische Kirche in
Deutschland, die Gliedkirchen und die gliedkirchli-
chen Zusammenschlüsse je für ihren Bereich.

Teil 8
Übergangs- und Schlussvorschriften

§ 93
Zuständigkeiten

(1)  Soweit in diesem Kirchengesetz keine andere Zu-
ständigkeit bestimmt ist, ist die jeweilige oberste
kirchliche Verwaltungsbehörde zuständig. Die Evan-
gelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und
die gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können die in
diesem Kirchengesetz bestimmten Zuständigkeiten je
für ihren Bereich in anderer Weise regeln.
(2)  Unbeschadet der in diesem Kirchengesetz gere-
gelten Zuständigkeiten können die Evangelische Kir-
che in Deutschland, die Gliedkirchen und die glied-
kirchlichen Zusammenschlüsse je für ihren Bereich
die Rechtsstellung der Dienstherren im Sinne des § 2
Absatz 1 Satz 2 in eigener Weise regeln und insbe-
sondere bestimmen, dass bestimmte Maßnahmen und
Entscheidungen nur mit Genehmigung der aufsichts-
führenden Kirche nach § 2 Absatz 1 getroffen werden
dürfen.

§ 94
Bestehende Kirchenbeamtenverhältnisse

(1)  Mit Inkrafttreten dieses Kirchengesetzes erhalten
die Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten den
Rechtsstand nach diesem Kirchengesetz.
(2)  Erworbene Rechte bleiben unberührt. Das Nähere
regeln die Evangelische Kirche in Deutschland, die
Gliedkirchen und die gliedkirchlichen Zusammen-
schlüsse je für ihren Bereich.

§ 95
(Inkrafttreten)

§ 96
(Außerkrafttreten)

VIII.
Bekanntmachung der

Neufassung des Disziplinargesetzes
der Evangelischen Kirche in

Deutschland
(Disziplinargesetz – DG.EKD)

(ABl. EKD Nr. 1 S. 2 vom 15. Januar 2021
und

ABl. EKD Nr. 2 S 66 vom 15. Februar 2021)

Die 34. ordentliche Landessynode hat auf ihrer Ta-
gung am 24. November 2009 (Ges. u. VOBl. Bd. 14
Nr. 9 S. 337) beschlossen, in der Verfassung der Lip-
pischen Landeskirche vom 17. Februar 1931 in der
Fassung des Kirchengesetzes vom 23. November 1998
(Ges. u. VOBl. Bd. 11 S. 377), im Artikel 129 Ver-
fassung der Lippischen Landeskirche die Regelung zu
fassen, dass für Disziplinarverfahren des ersten
Rechtszuges ist die Disziplinarkammer der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland zuständig ist und im Üb-
rigen das Disziplinargesetz der Evangelischen Kirche
in Deutschland in der jeweils geltenden Fassung gilt.
Die Evangelischen Kirche in Deutschland hat das Dis-
ziplinargesetz neu gefasst.
Nachstehend wird der Wortlaut des Disziplinargeset-
zes in der seit dem 1. Januar 2021 geltenden Fassung
bekannt gegeben:

Disziplinargesetz
der Evangelischen Kirche in Deutschland

(DG.EKD)
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Teil 1
Allgemeine Bestimmungen

§ 1
Zweck kirchlicher Disziplinarverfahren

Kirchlicher Dienst ist durch den Auftrag zur Verkün-
digung des Evangeliums in Wort und Tat bestimmt.
Das Verhalten der in der Kirche mitarbeitenden Men-
schen kann die Glaubwürdigkeit der Kirche und ihrer
Verkündigung beeinträchtigen. Ein kirchliches Diszi-
plinarverfahren soll auf ein solches Verhalten reagie-
ren und dazu beitragen, das Ansehen der Kirche, die
Funktionsfähigkeit ihres Dienstes, eine auftragsgemä-
ße Amtsführung und das Vertrauen in das Handeln der
in der Kirche mitarbeitenden Menschen zu sichern.

§ 2
Geltungsbereich

(1) Dieses Kirchengesetz gilt für Amtspflichtverlet-
zungen von Pfarrerinnen, Pfarrern, Kirchenbeamtin-
nen und Kirchenbeamten und anderen Personen, die
in einem öffentlich-rechtlichen Dienst- und Treuever-
hältnis zu einem kirchlichen Dienstherrn stehen.

(2) Soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist,
findet dieses Kirchengesetz auf folgende Personen
entsprechende Anwendung:
1. Ordinierte, die nicht in einem Dienstverhältnis

nach Absatz 1 stehen,
2. Personen im Vorbereitungsdienst, die im Dienst

eines kirchlichen Dienstherrn, aber nicht in einem
Dienstverhältnis nach Absatz 1 stehen.

(3) Das Recht der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land, der Gliedkirchen oder gliedkirchlichen Zusam-
menschlüsse kann die Anwendbarkeit dieses Kirchen-
gesetzes für die in Absatz 2 genannten Personen ab-
weichend regeln und die Anwendbarkeit auch für
sonstige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, insbeson-
dere für Personen, die mit der öffentlichen Verkündi-
gung beauftragt sind, vorsehen.
(4) Dieses Kirchengesetz gilt auch für Amtspflicht-
verletzungen, die Personen, auf die dieses Gesetz an-
wendbar ist, in einem früheren kirchlichen Dienstver-
hältnis begangen haben. Ein Wechsel des kirchlichen
Dienstherrn steht der Anwendung dieses Kirchenge-
setzes nicht entgegen.
(5) Kirchliche Dienstherren und kirchliche Anstel-
lungsträger sind die Evangelische Kirche in Deutsch-
land, die Gliedkirchen und die gliedkirchlichen Zu-
sammenschlüsse sowie Körperschaften, Anstalten
und Stiftungen des öffentlichen Rechts, über die die
Evangelische Kirche in Deutschland, eine Gliedkirche
oder ein gliedkirchlicher Zusammenschluss die Auf-
sicht führt. Sie begründen kirchliche Dienstverhält-
nisse.

§ 3
Amtspflichten und Abgrenzungen

(1) Amtspflichten ergeben sich aus dem für die jewei-
lige Person geltenden Dienst-, Arbeits- oder Auftrags-
recht. Personen im Sinne des § 2 verletzen ihre Amts-
pflicht, wenn sie innerhalb oder außerhalb des Diens-
tes schuldhaft gegen ihnen obliegende Pflichten ver-
stoßen. Pfarrerinnen, Pfarrer und andere Ordinierte
verletzen ihre Amtspflicht auch, wenn sie schuldhaft
gegen die in der Ordination begründeten Pflichten ver-
stoßen.
(2) Eine Verletzung der Lehrverpflichtung ist keine
Amtspflichtverletzung im Sinne dieses Kirchengeset-
zes. Dies schließt die Durchführung eines Disziplinar-
verfahrens nicht aus, wenn eine Amtspflichtverlet-
zung im Zusammenhang mit einer Verletzung der
Lehrverpflichtung begangen wurde.
(3) Seelsorge und Maßnahmen der Dienstaufsicht
bleiben von der Einleitung eines Disziplinarverfah-
rens unberührt. Seelsorgliches Handeln ist von Maß-
nahmen der Dienstaufsicht und des Disziplinarrechts
zu trennen.

§ 4
Disziplinaraufsichtführende Stelle

(1) Disziplinaraufsichtführende Stelle für Personen in
einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis ist die
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nach dem Recht des jeweiligen Dienstherrn zuständi-
ge oberste Dienstbehörde.
(2) Disziplinaraufsichtführende Stelle für Ordinierte,
denen bei Einleitung des Disziplinarverfahrens ein
Auftrag zur regelmäßigen öffentlichen Wortverkün-
digung obliegt, ohne in einem öffentlich-rechtlichen
Dienstverhältnis zu stehen, ist die Behörde, die in der
Gliedkirche, zu deren Bereich der Anstellungsträger
gehört, als oberste Dienstbehörde für Pfarrerinnen und
Pfarrer bestimmt wurde.
(3) Disziplinaraufsichtführende Stelle für Ordinierte,
denen bei Einleitung des Disziplinarverfahrens kein
Auftrag zur regelmäßigen öffentlichen Wortverkün-
digung eines kirchlichen Dienstherrn oder Anstel-
lungsträgers obliegt, ist die oberste Dienstbehörde für
Pfarrerinnen und Pfarrer der Gliedkirche, in deren Be-
reich sie zuletzt einen Auftrag zur regelmäßigen öf-
fentlichen Wortverkündigung wahrgenommen haben.
Ist nie ein Auftrag zur regelmäßigen öffentlichen
Wortverkündigung übertragen worden, ist disziplinar-
aufsichtführende Stelle die oberste Dienstbehörde für
Pfarrerinnen und Pfarrer der Gliedkirche, in deren Be-
reich sie ordiniert wurden.
(4) Die Evangelische Kirche in Deutschland, die
Gliedkirchen und die gliedkirchlichen Zusammen-
schlüsse können je für ihren Bereich andere Zustän-
digkeitsregelungen treffen.

§ 5
Disziplinaraufsichtführende Stelle bei

mehreren Ämtern
(1) Gegen eine Person, die zwei oder mehrere Ämter
innehat, die zueinander im Verhältnis von Haupt- zu
Nebenamt stehen, kann nur die disziplinaraufsicht-
führende Stelle ein Disziplinarverfahren einleiten, die
für das Hauptamt zuständig ist.
(2) Hat eine Person zwei oder mehrere Ämter oder
Dienstaufträge inne, die nicht im Verhältnis von
Haupt- und Nebenamt stehen, so bestimmen die dis-
ziplinaraufsichtführenden Stellen der Ämter und
Dienstaufträge, welche von ihnen die Funktion der
disziplinaraufsichtführenden Stelle wahrnehmen soll.
(3) Die Zuständigkeiten nach § 4 und nach den Ab-
sätzen 1 und 2 werden durch eine Beurlaubung, eine
Freistellung, eine Abordnung oder eine Zuweisung
nicht berührt.

§ 6
Amts- und Rechtshilfe

(1) Die Dienststellen und Kirchengerichte der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland, der Gliedkirchen
und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse leisten in
Disziplinarverfahren einander Amts- und Rechtshilfe.
Sie kooperieren mit den staatlichen Strafverfolgungs-
behörden. Sie können diese im Falle des Verdachts
einer Straftat informieren und ihnen insbesondere die
in einem Disziplinarverfahren angelegten und beige-
zogenen Akten zur Verfügung stellen.

(2) Alle vorgesetzten und aufsichtführenden Perso-
nen, Organe und Stellen einer Person im Geltungsbe-
reich dieses Kirchengesetzes sind verpflichtet, der dis-
ziplinaraufsichtführenden Stelle Anhaltspunkte, die
den Verdacht einer Amtspflichtverletzung rechtferti-
gen, mitzuteilen und sie in Disziplinarangelegenheiten
zu unterstützen. Dasselbe gilt für
1. die disziplinaraufsichtführende Stelle der Glied-

kirche, in deren Bereich eine ordinierte Person oh-
ne regelmäßigen Dienstauftrag im Sinne des § 4
Absatz 3 wohnt,

2. die disziplinaraufsichtführende Stelle eines Ne-
benamtes gemäß § 5 sowie für Personen, Organe
und Stellen, die im Rahmen des Nebenamtes Vor-
gesetzte oder Aufsichtführende sind, und

3. die vorgesetzten und aufsichtführenden Personen,
Organe und Stellen einer beurlaubten, freigestell-
ten, abgeordneten oder zugewiesenen Person im
Sinne des § 5 Absatz 3.

(3) Staatliche Amts- und Rechtshilfe, insbesondere im
Rahmen der Beweiserhebung, kann nach Maßgabe der
jeweils anwendbaren staatskirchenrechtlichen Be-
stimmungen in Anspruch genommen werden. Das be-
hördliche und gerichtliche Verfahren nach der Eröff-
nung des Disziplinarverfahrens nach diesem Kirchen-
gesetz steht dem förmlichen Verfahren nach bisheri-
gem Recht gleich. Verweigern Zeuginnen oder Zeu-
gen ohne Vorliegen eines der in § 32 bezeichneten
Gründe die Aussage, kann ein staatliches Gericht um
die Vernehmung ersucht werden, soweit die jeweils
anwendbaren staatskirchenrechtlichen Bestimmun-
gen dies vorsehen. In dem Ersuchen sind der Gegen-
stand der Vernehmung darzulegen sowie die Namen
und Anschriften der Beteiligten anzugeben.

§ 7
Ergänzende Anwendung des

Verwaltungsverfahrensrechts und der
Verwaltungsgerichtsordnung, Anfechtungsklage

(1) Zur Ergänzung dieses Kirchengesetzes sind die
Bestimmungen des Verwaltungverfahrens- und- zu-
stellungsgesetzes der Evangelischen Kirche in
Deutschland und der staatlichen Verwaltungsgerichts-
ordnung entsprechend anzuwenden, soweit sie nicht
zu den Bestimmungen dieses Kirchengesetzes in Wi-
derspruch stehen oder soweit nicht in diesem Kirchen-
gesetz oder anderen Kirchengesetzen der Gliedkir-
chen oder gliedkirchlichen Zusammenschlüsse etwas
anderes bestimmt ist.
(2) Eines Vorverfahrens vor Erhebung der Klage ge-
gen einen Verwaltungsakt nach Teil 3 Kapitel 3 und
gegen eine Entscheidung nach § 19 Absatz 3 dieses
Kirchengesetzes bedarf es nicht.

§ 8
Gebot der Beschleunigung

Disziplinarverfahren sind beschleunigt durchzufüh-
ren.
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Teil 2
Disziplinarmaßnahmen

§ 9
Arten der Disziplinarmaßnahmen

(1) Disziplinarmaßnahmen sind:
1. Verweis (§ 10),
2. Geldbuße (§ 11),
3. Kürzung der Bezüge (§ 12),
4. Zurückstufung (§ 13),
5. Amtsenthebung zur Versetzung auf eine andere

Stelle (§ 14),
6. Amtsenthebung unter Versetzung in den Warte-

stand (§ 15),
7. Amtsenthebung unter Versetzung in den Ruhe-

stand (§ 16),
8. Entzug der Rechte aus der Ordination (§ 17),
9. Entfernung aus dem Dienst (§ 18).
(2) Disziplinarmaßnahmen gegen Personen gemäß § 2
Absatz 1, die sich im Wartestand oder Ruhestand be-
finden, sind Verweis, Geldbuße, Kürzung der Bezüge,
Zurückstufung und Entfernung aus dem Dienst. Dis-
ziplinarmaßnahme gegen Personen im Wartestand ist
auch die Versetzung in den Ruhestand.
(3) Disziplinarmaßnahmen gegen Personen im
Dienstverhältnis auf Probe oder auf Widerruf oder im
Vorbereitungsdienst sind Verweis und Geldbuße. Ihre
Entlassung wegen einer Amtspflichtverletzung regeln
die Evangelische Kirche in Deutschland, die Glied-
kirchen und die gliedkirchlichen Zusammenschlüsse
durch ihre Dienst- und Anstellungsgesetze.
(4) Disziplinarmaßnahmen gegen Ordinierte, die in ei-
nem privatrechtlichen Arbeitsverhältnis stehen, sind
Verweis, Geldbuße, Amtsenthebung zur Versetzung
auf eine andere Stelle und Entzug der Rechte aus der
Ordination. Die Möglichkeit, arbeitsrechtliche Maß-
nahmen zu ergreifen, bleibt unberührt.
(5) Disziplinarmaßnahmen gegen Ordinierte, die we-
der in einem besoldeten öffentlich-rechtlichen Dienst-
und Treueverhältnis noch in einem privatrechtlichen
Arbeitsverhältnis stehen, sind Verweis und Geldbuße.
Die Entlassung und den Entzug der Rechte aus der
Ordination wegen einer Amtspflichtverletzung regeln
die Evangelische Kirche in Deutschland, die Glied-
kirchen und die gliedkirchlichen Zusammenschlüsse
durch ihre Dienst- und Anstellungsgesetze.

§ 10
Verweis

Der Verweis ist der schriftliche Tadel eines bestimm-
ten Verhaltens. Missbilligende Äußerungen im Rah-
men der Dienstaufsicht sind keine Disziplinarmaß-
nahmen.

§ 11
Geldbuße

Die Geldbuße kann bis zur Höhe der monatlichen Be-
züge im Sinne des § 12 Absatz 1 zugunsten des Dienst-
herrn auferlegt werden. Wird keine der genannten
Leistungen bezogen, darf die Geldbuße bis zu dem
Betrag von 500 Euro auferlegt werden. Die Geldbuße
kann - auch in Teilbeträgen - durch Aufrechnung von
den Bezügen einbehalten werden.

§ 12
Kürzung der Bezüge

(1) Die Kürzung der Bezüge ist die bruchteilmäßige
Verminderung der monatlichen Dienstbezüge, der An-
wärterbezüge, der Wartestandsbezüge oder des Ruhe-
gehaltes (Bezüge) um höchstens ein Fünftel auf längs-
tens fünf Jahre. Sie erstreckt sich auf alle Ämter, die
die beschuldigte Person bei Eintritt der Unanfechtbar-
keit der Entscheidung innehat. Versorgungsansprüche
aus früheren kirchlichen oder öffentlich-rechtlichen
Dienstverhältnissen bleiben von der Kürzung der Be-
züge unberührt.
(2) Die Kürzung der Bezüge beginnt mit dem Kalen-
dermonat, der auf den Eintritt der Unanfechtbarkeit
der Entscheidung folgt. Im Falle des Wechsels zwi-
schen aktivem Dienst, Warte- oder Ruhestand vor Ein-
tritt der Unanfechtbarkeit oder während der Dauer der
Kürzung werden die hieraus jeweils zustehenden Be-
züge für den restlichen Zeitraum entsprechend ge-
kürzt. Sterbegeld sowie Witwen- und Waisengeld
werden nicht gekürzt.
(3) Die Kürzung der Bezüge wird während einer Be-
urlaubung ohne Bezüge gehemmt. Der Kürzungsbe-
trag kann jedoch für die Dauer der Beurlaubung an den
Dienstherrn entrichtet werden; die Dauer der Kürzung
der Bezüge nach der Beendigung der Beurlaubung
verringert sich entsprechend.
(4) Solange die Bezüge gekürzt werden, ist eine Be-
förderung unzulässig. Der Zeitraum kann in der Ent-
scheidung abgekürzt werden, sofern dies im Hinblick
auf die Dauer des Disziplinarverfahrens angezeigt ist.
(5) Die Rechtsfolgen der Kürzung der Bezüge erstre-
cken sich auch auf ein neues öffentlich-rechtliches
Dienstverhältnis bei einem anderen kirchlichen
Dienstherrn. Hierbei steht bei Anwendung des Absat-
zes 4 die Einstellung oder Anstellung in einem höhe-
ren als dem bisherigen Amt der Beförderung gleich.

§ 13
Zurückstufung

(1) Die Zurückstufung ist die Versetzung in ein Amt
derselben Laufbahn mit geringerem Endgrundgehalt.
Sie hat den Verlust aller Rechte aus dem bisherigen
Amt einschließlich der damit verbundenen Bezüge
und der Befugnis, die bisherige Amtsbezeichnung zu
führen, zur Folge. Soweit in der Entscheidung nichts
anderes bestimmt ist, enden mit der Zurückstufung
auch die Ehrenämter und die Nebentätigkeiten, die im
Zusammenhang mit dem bisherigen Amt oder auf
Verlangen, Vorschlag oder Veranlassung einer vor-
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gesetzten oder aufsichtführenden Person oder der
obersten Dienstbehörde übernommen wurden.
(2) Personen gemäß § 2 Absatz 1, die sich im ersten
Einstiegsamt der Laufbahn oder in einem laufbahn-
freien Amt befinden, werden zurückgestuft, indem für
einen Zeitraum von fünf Jahren Bezüge aus einer vom
Disziplinargericht zu bestimmenden niedrigeren Be-
soldungsgruppe gezahlt werden. Der Zeitraum kann in
der Entscheidung abgekürzt werden, sofern dies im
Hinblick auf die Dauer des Disziplinarverfahrens an-
gezeigt ist. Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend.
(3) Personen gemäß § 2 Absatz 1, die sich im Ruhe-
stand oder Wartestand befinden, werden zurückge-
stuft, indem Versorgungs- oder Wartestandsbezüge
befristet oder unbefristet aus einer vom Disziplinar-
gericht zu bestimmenden niedrigeren Besoldungs-
gruppe gezahlt werden. Absatz 1 Satz 3 gilt entspre-
chend.
(4) Die Bezüge aus dem neuen Amt oder aus der nie-
drigeren Besoldungsgruppe werden von dem Kalen-
dermonat an gezahlt, der dem Eintritt der Unanfecht-
barkeit der Entscheidung folgt. Im Falle des Ruhe-
standes vor Unanfechtbarkeit der Entscheidung be-
stimmen sich die Versorgungsbezüge nach der in der
Entscheidung festgesetzten Besoldungsgruppe.
(5) Eine Beförderung ist frühestens fünf Jahre nach
Eintritt der Unanfechtbarkeit der Entscheidung zuläs-
sig. Der Zeitraum kann in der Entscheidung verkürzt
werden, sofern dies im Hinblick auf die Dauer des
Disziplinarverfahrens angezeigt ist.
(6) Die Rechtsfolgen der Zurückstufung erstrecken
sich auch auf ein neues kirchliches Dienstverhältnis
auch bei einem anderen kirchlichen Dienstherrn. Hier-
bei steht bei Anwendung des Absatzes 5 die Einstel-
lung oder Anstellung in einem höheren Amt als dem,
in welches zurückgestuft wurde, der Beförderung
gleich.

§ 14
Amtsenthebung zur Versetzung auf eine andere

Stelle
(1) Die Amtsenthebung zur Versetzung auf eine an-
dere Stelle bewirkt den Verlust der übertragenen Stel-
le. In der Entscheidung wird bestimmt, ob mit der
Amtsenthebung der Verlust eines Aufsichtsamtes oder
kirchenleitenden Amtes verbunden ist. § 13 Absatz 1
Satz 3 gilt entsprechend. Der Dienstherr kann auf-
grund der Amtsenthebung auch eine Stelle bei einem
anderen kirchlichen Dienstherrn derselben obersten
Dienstbehörde übertragen, ohne dass es der Zustim-
mung der amtsenthobenen Person bedarf. Bei Pfarre-
rinnen und Pfarrern ist die Übertragung einer Pfarr-
stelle in der bisherigen Kirchengemeinde ausgeschlos-
sen.
(2) In der Entscheidung über die Amtsenthebung zur
Versetzung auf eine andere Stelle kann festgestellt
werden, dass die ausgesprochene Versetzung bereits
durch einen zuvor erfolgten Stellenwechsel als voll-
zogen gilt.

(3) Ist die Versetzung auf eine andere Stelle nach Ein-
tritt der Unanfechtbarkeit der Entscheidung nicht
möglich, so tritt die amtsenthobene Person nach Ab-
lauf von sechs Monaten in den Wartestand. Die dis-
ziplinaraufsichtführende Stelle stellt diese Rechtsfol-
ge fest. Der Beschluss ist unanfechtbar. Der Dienstherr
bleibt verpflichtet, der amtsenthobenen Person eine
andere Stelle zu übertragen.
(4) Hat die Entscheidung den Verlust eines Aufsichts-
amtes oder kirchenleitenden Amtes bestimmt, so sind
der Berechnung der Wartestandsbezüge entsprechend
verringerte Bezüge zu Grunde zu legen.
(5) Das Recht der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land, der Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusam-
menschlüsse kann die Disziplinarmaßnahme der
Amtsenthebung zur Versetzung auf eine andere Stelle
ausschließen.

§ 15
Amtsenthebung unter Versetzung in den

Wartestand
(1) Die Amtsenthebung unter Versetzung in den War-
testand bewirkt den Verlust der übertragenen Stelle
einschließlich eines etwa bekleideten Aufsichtsamtes
oder kirchenleitenden Amtes und die Versetzung in
den Wartestand. § 13 Absatz 1 Satz 3 und § 14 Absatz
2 gelten entsprechend.
(2) Die Entscheidung kann bestimmen, dass vor Ab-
lauf einer Frist von höchstens fünf Jahren nach Eintritt
der Unanfechtbarkeit der Entscheidung eine neue Stel-
le nicht übertragen werden darf. Sie kann die Ruhe-
gehaltfähigkeit der Zeit eines Wartestandes nach einer
Amtsenthebung unter Versetzung in den Wartestand
für den Fall ausschließen, dass kein Wartestandsauf-
trag erteilt wird.
(3) Mit Beginn des Kalendermonats, der dem Eintritt
der Rechtskraft der Entscheidung folgt, erhält die
amtsenthobene Person Wartestandsbezüge in Höhe
von 80 Prozent der kirchengesetzlichen Wartestands-
bezüge. Mit der erneuten Übertragung einer Stelle,
spätestens jedoch nach Ablauf von fünf Jahren nach
Rechtskraft der Entscheidung, erhält sie die üblichen
Bezüge.
(4) Wird die amtsenthobene Person aus dem Warte-
stand in den Ruhestand versetzt, darf ihr Ruhegehalt
bis zum Ablauf von fünf Jahren nach Rechtskraft der
Entscheidung, längstens aber bis zur Vollendung des
für sie maßgeblichen gesetzlichen Ruhestandsalters
den Betrag nach Absatz 3 nicht übersteigen. Satz 1 gilt
entsprechend bei Versetzung in den Ruhestand vor
Rechtskraft der Entscheidung. Sterbegeld sowie Wit-
wen- und Waisengeld werden nicht gekürzt.
(5) Das Recht der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land, der Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusam-
menschlüsse kann die Disziplinarmaßnahme der
Amtsenthebung unter Versetzung in den Wartestand
ausschließen.
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§ 16
Amtsenthebung unter Versetzung in den

Ruhestand
(1) Die Amtsenthebung unter Versetzung in den Ru-
hestand bewirkt den Verlust der übertragenen Stelle
einschließlich eines etwa bekleideten Aufsichtsamtes
oder kirchenleitenden Amtes und die Versetzung in
den Ruhestand. § 13 Absatz 1 Satz 3 und § 14 Ab-
satz 2 gelten entsprechend.
(2) Mit Beginn des Kalendermonats, der dem Eintritt
der Rechtskraft der Entscheidung folgt, erhält die
amtsenthobene Person ein Ruhegehalt, welches für je-
des Jahr, um das die Versetzung in den Ruhestand vor
Erreichen der Regelaltersgrenze erfolgt, um 3,6 Pro-
zent, höchstens aber um 14,4 Prozent, vermindert
wird. Im Falle einer Schwerbehinderung im Sinne des
Neunten Buches Sozialgesetzbuch wird das Ruhege-
halt für jedes Jahr, um das die Versetzung in den Ru-
hestand vor Erreichen des 65. Lebensjahres erfolgt,
um 3,6 Prozent, höchstens aber um 10,8 Prozent ge-
mindert. Die Rundungsvorschriften des Beamtenver-
sorgungsgesetzes zur Höhe des Ruhegehaltes gelten
entsprechend. Von dem so berechneten Ruhegehalt
erhält die amtsenthobene Person 80 Prozent, mindes-
tens aber das Mindestruhegehalt. Sterbegeld sowie
Witwen- und Waisengeld werden nicht gekürzt.
(3) Wird die beschuldigte Person vor Rechtskraft der
Entscheidung in den Ruhestand versetzt, so gelten die
Bestimmungen des Absatzes 2 entsprechend.

§ 17
Entzug der Rechte aus der Ordination

(1) Der Entzug der Rechte aus der Ordination bewirkt
den Verlust des Auftrags und des Rechts zur öffentli-
chen Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung
sowie des Rechts, die Amtskleidung zu tragen und
kirchliche Amtsbezeichnungen oder Titel zu führen.
(2) Der Entzug der Rechte aus der Ordination kann
gegen Personen in einem öffentlich-rechtlichen
Dienstverhältnis nicht als selbständige Disziplinar-
maßnahme verhängt werden.
(3) Ein privatrechtliches Dienst- oder Auftragsver-
hältnis, für dessen Begründung die Ordination Vor-
aussetzung war, ist nach dem Entzug der Rechte aus
der Ordination unverzüglich zu beenden. Der Entzug
der Rechte aus der Ordination ist ein wichtiger Grund
zur außerordentlichen Kündigung.
(4) Die Vorschriften des Pfarrdienstrechts über den
Umgang mit den Rechten aus der Ordination bleiben
unberührt.

§ 18
Entfernung aus dem Dienst

(1) Mit der Entfernung aus dem Dienst enden das
Dienst- oder Auftragsverhältnis und alle damit ver-
bundenen Nebentätigkeiten im kirchlichen Dienst. Die
Entfernung aus dem Dienst hat den Entzug der Rechte
aus der Ordination und den Verlust sämtlicher An-
sprüche aus dem Dienstverhältnis einschließlich des

Anspruchs auf Versorgung zur Folge.
§ 13 Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend. Wer aus dem
Dienst entfernt wurde, kann einen Unterhaltsbeitrag
nach Maßgabe der §§ 81 und 82 erhalten.
(2) Die Zahlung der Bezüge wird mit dem Ende des
Kalendermonats eingestellt, in dem die Entscheidung
unanfechtbar wird.
(3) Wer aus dem Dienst entfernt wurde, darf nicht
wieder in ein öffentlich-rechtliches oder privatrecht-
liches Dienst- oder Auftragsverhältnis bei einem
kirchlichen Dienstherrn oder Anstellungsträger beru-
fen werden.

§ 19
Nebenmaßnahmen

(1) Neben einer Disziplinarmaßnahme kann, vorbe-
haltlich entgegenstehender Bestimmungen der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland, der Gliedkirchen
oder gliedkirchlichen Zusammenschlüsse ganz oder
teilweise, befristet oder unbefristet untersagt werden,
1. eine Nebentätigkeit (Nebenamt, Nebenbeschäfti-

gung oder ein öffentliches oder kirchliches Ehren-
amt) auszuüben,

2. in bestimmten Teilbereichen des Dienstes tätig zu
sein, insbesondere
a) den Vorsitz und die Geschäftsführung in Or-

ganen und Leitungsgremien wahrzunehmen,
b) im Rahmen der dienstlichen Tätigkeit fremde

Gelder zu verwalten oder
c) in bestimmten Arbeitsbereichen oder mit be-

stimmten Zielgruppen tätig zu sein.
Es können weitere Weisungen erteilt werden, die ge-
eignet sind, künftige Amtspflichtverletzungen zu ver-
hindern, insbesondere solche nach § 31b Absatz 2 des
Pfarrdienstgesetzes der EKD oder nach § 24b Ab-
satz 2 des Kirchenbeamtengesetzes der EKD. Als
Weisungen kommen insbesondere die Teilnahme an
Fortbildungen und Coachings in Betracht. In Fällen
besonderer Wiederholungsgefahr kann das Diszipli-
nargericht abweichend von § 23 Absatz 1 eine längere
Frist bis zum Eintritt des Verwertungsverbots bestim-
men.
(2) Ordinierten Personen ohne öffentlich-rechtliches
Dienstverhältnis oder im Warte- oder Ruhestand kön-
nen neben einer Disziplinarmaßnahme vorbehaltlich
entgegenstehender Bestimmungen der Evangelischen
Kirche in Deutschland, der Gliedkirchen oder glied-
kirchlichen Zusammenschlüsse ganz oder teilweise,
befristet oder unbefristet Beschränkungen in der Aus-
übung von Auftrag und Recht zur öffentlichen Wort-
verkündigung und Sakramentsverwaltung, zum Füh-
ren der Amtsbezeichnung und etwaiger kirchlicher Ti-
tel und zum Tragen der Amtskleidung auferlegt wer-
den.
(3) Die disziplinaraufsichtführende Stelle kann auf
Antrag der Person, gegen die sich das Disziplinarver-
fahren gerichtet hat, oder auf Antrag einer dienstauf-
sichtführenden Stelle eine Nebenmaßnahme aufheben
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oder abändern. Der Antrag kann frühestens nach Ab-
lauf von fünf Jahren nach Eintritt der Unanfechtbarkeit
der Disziplinarverfügung oder nach Rechtskraft des
Urteils, womit die Nebenmaßnahme verhängt wurde,
gestellt werden. Nach Ablehnung eines Antrags nach
Satz 1 kann frühestens fünf Jahre nach Unanfechtbar-
keit oder Rechtskraft der hierzu ergangenen Entschei-
dung ein erneuter Antrag gestellt werden.
(4) In der Disziplinarentscheidung wird die Dauer der
Weisung oder der Zeitpunkt, zu dem frühestens ein
Antrag auf Aufhebung oder Abänderung gestellt wer-
den kann, bestimmt. Die disziplinaraufsichtführende
Stelle kann die Weisung von Amts wegen beenden,
wenn sie zu der Überzeugung gelangt, dass die Wei-
sung für die ordnungsgemäße Erfüllung der Dienst-
pflichten nicht mehr erforderlich ist.

§ 20
Bemessung der Disziplinarmaßnahme

(1) Die Entscheidung über eine Disziplinarmaßnahme
ergeht unter Berücksichtigung des Zwecks eines
kirchlichen Disziplinarverfahrens nach pflichtgemä-
ßem Ermessen. Sie ist nach der Schwere der Amts-
pflichtverletzung zu bemessen.
(2) Bei der Bemessung einer Disziplinarmaßnahme
sollen insbesondere angemessen berücksichtigt wer-
den:
1. das Persönlichkeitsbild der beschuldigten Person

und ihr Verhalten während des Disziplinarverfah-
rens,

2. ihr bisheriges dienstliches und außerdienstliches
Verhalten,

3. der Umfang, in dem die beschuldigte Person das
Vertrauen des Dienstherrn in die Amtsführung, die
Glaubwürdigkeit der Wahrnehmung des kirchli-
chen Auftrags und das Ansehen der Kirche beein-
trächtigt hat,

4. die Auswirkungen einer Amtspflichtverletzung für
die betroffene Person oder Stelle (§ 33a),

5. der Beitrag, den die beschuldigte Person zur Ver-
hinderung weiterer Amtspflichtverletzungen oder
zu deren Aufklärung oder Schadensbegrenzung
geleistet hat,

6. die besonderen dienstrechtlichen Verhältnisse ei-
ner Beurlaubung oder Freistellung, sowie des War-
te- oder Ruhestandes.

(3) Wer durch eine schwere Amtspflichtverletzung
das Vertrauen des Dienstherrn in die Amtsführung
endgültig verloren hat oder wessen Verbleiben im
Dienst geeignet wäre, der Glaubwürdigkeit der Wahr-
nehmung des kirchlichen Auftrages oder dem Anse-
hen der Kirche erheblich zu schaden, ist aus dem
Dienst zu entfernen. Das gilt in gleicher Weise, wenn
sich die beschuldigte Person im Ruhestand befindet,
unabhängig davon, ob eine Amtspflichtverletzung vor
oder nach Beginn des Ruhestandes begangen wurde.
Die Voraussetzungen der Sätze 1 und 2 liegen in der
Regel vor, wenn in einem Disziplinarverfahren eine
Straftat, die nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch

zu einem Ausschluss von Aufgaben in der Kinder- und
Jugendhilfe führt, festgestellt wird.

§ 21
Zulässigkeit von Disziplinarmaßnahmen nach

staatlichen Straf- oder Bußgeldverfahren
(1) Ist in einem staatlichen Straf- oder Bußgeldver-
fahren unanfechtbar eine Strafe, Geldbuße oder Ord-
nungsmaßnahme verhängt worden oder kann eine Tat
nach den Bestimmungen der Strafprozessordnung
nach der Erfüllung von Auflagen und Weisungen nicht
mehr als Vergehen verfolgt werden, darf wegen des-
selben Sachverhalts ein Verweis, eine Geldbuße oder
eine Kürzung der Bezüge nur ausgesprochen werden,
wenn dies zusätzlich erforderlich ist, um die beschul-
digte Person zur Pflichterfüllung anzuhalten.
(2) Nach einem rechtskräftigen Freispruch in einem
staatlichen Straf- oder Bußgeldverfahren darf wegen
des Sachverhalts, der Gegenstand dieser Entscheidung
war, eine Disziplinarmaßnahme nur ausgesprochen
werden, wenn der Sachverhalt eine Amtspflichtver-
letzung darstellt, ohne den Tatbestand einer Straf- oder
Bußgeldvorschrift zu erfüllen.

§ 22
Disziplinarmaßnahmeverbot wegen Zeitablaufs

(1)  Sind seit der Vollendung einer Amtspflichtverlet-
zung mehr als vier Jahre vergangen, darf ein Verweis,
eine Geldbuße oder eine Kürzung der Bezüge nicht
mehr ausgesprochen werden.
(2) Die Frist des Absatzes 1 beginnt erneut, wenn
1. ein Disziplinarverfahren eingeleitet oder ausge-

dehnt oder
2. eine Disziplinarklage oder Nachtragsdisziplinar-

klage erhoben wird oder
3. Ermittlungen gegen eine Person im Dienstverhält-

nis auf Probe, auf Widerruf oder im Vorberei-
tungsdienst angeordnet oder ausgedehnt werden
wegen eines Verhaltens, das im Dienstverhältnis
auf Lebenszeit mindestens eine Kürzung der Be-
züge oder Amtsenthebung zur Versetzung auf eine
andere Stelle zur Folge hätte.

(3) Die Frist des Absatzes 1 ist für die Dauer des ge-
richtlichen Disziplinarverfahrens, für die Dauer einer
Aussetzung des Disziplinarverfahrens nach § 29 oder
für die Dauer einer gesetzlich vorgesehenen Beteili-
gung der Mitarbeiter- oder Pfarrvertretung gehemmt.
Ist vor Ablauf der Frist wegen desselben Sachverhalts
ein Lehrbeanstandungsverfahren, ein Verfahren we-
gen nachhaltiger Störung in der Wahrnehmung des
Dienstes oder ein staatliches Straf- oder Bußgeldver-
fahren eingeleitet oder eine Klage aus dem Dienstver-
hältnis erhoben worden, ist die Frist für die Dauer die-
ses Verfahrens gehemmt.
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§ 23
Verwertungsverbot, Entfernung aus der

Personalakte
(1) Ein Verweis, eine Geldbuße und eine Kürzung der
Bezüge dürfen, unbeschadet des § 19 Absatz 1 Satz 4,
nach vier Jahren bei weiteren Disziplinarmaßnahmen
und bei sonstigen Personalmaßnahmen nicht mehr be-
rücksichtigt werden (Verwertungsverbot). Die Person,
gegen die sich das Disziplinarverfahren gerichtet hat,
gilt nach dem Eintritt des Verwertungsverbots als von
der Disziplinarmaßnahme nicht betroffen.
(2) Die Frist für das Verwertungsverbot beginnt, so-
bald die Entscheidung über die Disziplinarmaßnahme
unanfechtbar ist. Sie endet nicht, solange gegen die
Person, gegen die sich das Disziplinarverfahren ge-
richtet hat,
1. ein staatliches Strafverfahren oder ein Disziplinar-

verfahren nicht unanfechtbar abgeschlossen ist,
2. eine andere Disziplinarmaßnahme berücksichtigt

werden darf,
3. eine Entscheidung über die Kürzung der Bezüge

noch nicht vollstreckt ist,
4. ein gerichtliches Verfahren über die Beendigung

des Dienstverhältnisses, die Versetzung in den Ru-
hestand oder Wartestand oder über die Geltend-
machung von Schadenersatz anhängig ist oder

5. eine Nebenmaßnahme oder Weisung nach § 19
wirksam ist.

(3) Eintragungen in der Personalakte über die Diszip-
linarmaßnahme sind nach Eintritt des Verwertungs-
verbots auf Antrag der Person, gegen die sich das Dis-
ziplinarverfahren gerichtet hat, zu entfernen und zu
vernichten. Die disziplinaraufsichtführende Stelle
oder eine von ihr beauftragte Stelle weist auf das An-
tragsrecht und den frühestmöglichen Zeitpunkt der
Entfernung hin.
(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend für Dis-
ziplinarvorgänge, die nicht zu einer Disziplinarmaß-
nahme geführt haben. Die Frist für das Verwertungs-
verbot beträgt vier Jahre. Die Frist beginnt mit dem
Eintritt der Unanfechtbarkeit der Entscheidung, die
das Disziplinarverfahren abschließt, im Übrigen mit
dem Tag, an dem die disziplinaraufsichtführende Stel-
le zureichende tatsächliche Anhaltspunkte erhält, die
den Verdacht einer Amtspflichtverletzung rechtferti-
gen.
(5) Disziplinarvorgänge, die den Verdacht sexuali-
sierter Gewalt betreffen, werden dauerhaft aufbe-
wahrt. Wird keine Disziplinarmaßnahme verhängt,
endet die Aufbewahrung als Teil der Personalakte
nach Ablauf der Frist des Absatzes 4. Bei Verhängung
einer Disziplinarmaßnahme bleibt der Vorgang so lan-
ge Teil der Personalakte, wie eine entsprechende straf-
rechtliche Verurteilung in ein Führungszeugnis auf-
zunehmen wäre. Nach der Entnahme aus der Perso-
nalakte werden die Unterlagen nach Maßgabe der Be-
stimmungen der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land, der Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusam-
menschlüsse zum Zwecke der institutionellen und in-

dividuellen Aufarbeitung sexualisierter Gewalt in der
evangelischen Kirche einer vertraulich zu behandeln-
den Sachakte oder einem Archiv zugeführt. Personal-
akten und Sachakten, die Vorgänge sexualisierter Ge-
walt enthalten oder von denen anzunehmen ist, dass
sie Vorgänge sexualisierter Gewalt enthalten könnten,
dürfen zum Zwecke der institutionellen Aufarbeitung
von der EKD oder einer Gliedkirche autorisierten Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftlern oder Beauf-
tragten zur Verfügung gestellt werden, wenn diese auf
Verschwiegenheit und Einhaltung des Datenschutzes
verpflichtet wurden. Das Nähere wird durch Rechts-
verordnung des Rates der EKD mit Zustimmung der
Kirchenkonferenz geregelt.

Teil 3
Behördliches Disziplinarverfahren

Kapitel 1
Einleitung, Ausdehnung und Beschränkung

§ 24
Einleitung eines Disziplinarverfahrens

(1) Liegen zureichende tatsächliche Anhaltspunkte
vor, die den Verdacht einer Amtspflichtverletzung be-
gründen, so ist die disziplinaraufsichtführende Stelle
verpflichtet, ein Disziplinarverfahren einzuleiten. Die
Einleitung ist aktenkundig zu machen.
(2) Ist zu erwarten, dass nach den §§ 21 und 22 eine
Disziplinarmaßnahme nicht in Betracht kommt, wird
ein Disziplinarverfahren nicht eingeleitet. Die Gründe
sind aktenkundig zu machen und der Person, gegen die
sich das Disziplinarverfahren gerichtet hätte, bekannt
zu geben.
(3) Die Person, gegen die sich ein Disziplinarverfah-
ren richten kann, kann bei der obersten kirchlichen
Dienstbehörde die Einleitung eines Disziplinarverfah-
rens gegen sich selbst beantragen, um sich von dem
Verdacht einer Amtspflichtverletzung zu entlasten.
Der Antrag darf nur abgelehnt werden, wenn keine
zureichenden tatsächlichen Anhaltspunkte vorliegen,
die den Verdacht einer Amtspflichtverletzung recht-
fertigen. Die Entscheidung ist der betroffenen Person
mitzuteilen.

§ 25
Ausdehnung und Beschränkung

(1) Das Disziplinarverfahren kann bis zum Erlass ei-
ner Entscheidung nach den §§ 38 bis 41 auf neue
Handlungen ausgedehnt werden, die den Verdacht ei-
ner Amtspflichtverletzung begründen. Die Ausdeh-
nung ist aktenkundig zu machen und der beschuldigten
Person mitzuteilen.
(2) Das Disziplinarverfahren kann bis zum Erlass ei-
ner Entscheidung nach den §§ 38 bis 41 beschränkt
werden, indem solche Handlungen ausgeschieden
werden, die für die Art und Höhe der zu erwartenden
Disziplinarmaßnahme voraussichtlich nicht ins Ge-
wicht fallen. Die Beschränkung ist aktenkundig zu
machen und der beschuldigten Person mitzuteilen. Die
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ausgeschiedenen Handlungen können nicht wieder in
das Disziplinarverfahren einbezogen werden, es sei
denn, die Voraussetzungen für die Beschränkung ent-
fallen nachträglich. Werden die ausgeschiedenen
Handlungen nicht wieder einbezogen, können sie nach
dem unanfechtbaren Abschluss des Disziplinarverfah-
rens nicht Gegenstand eines neuen Disziplinarverfah-
rens sein.

Kapitel 2
Durchführung

§ 26
Unterrichtung, Belehrung und Anhörung

(1) Die Person, gegen die sich das Disziplinarverfah-
ren richtet, ist über die Einleitung und Ausdehnung des
Disziplinarverfahrens unverzüglich zu unterrichten,
sobald dies ohne Gefährdung der Aufklärung des
Sachverhalts möglich ist. Hierbei ist ihr zu eröffnen,
welche Amtspflichtverletzung ihr zur Last gelegt
wird. Es ist gleichzeitig darauf hinzuweisen, dass es
ihr freisteht, sich zu äußern oder nicht zur Sache aus-
zusagen und sich jederzeit einer beistehenden oder be-
vollmächtigten Person gemäß § 27 zu bedienen.
(2) Die beschuldigte Person und die beistehenden oder
bevollmächtigten Personen haben ein Recht auf Ein-
sicht in die Akten des Disziplinarverfahrens und die
beigezogenen Schriftstücke sowie ein Recht auf Un-
terrichtung über die Erhebung und Speicherung per-
sonenbezogener Daten für diese Akten, soweit dies
ohne Gefährdung des Ermittlungszwecks möglich ist.
(3) Für die Abgabe einer schriftlichen Äußerung wird
eine Frist von einem Monat und für die Abgabe der
Erklärung, sich mündlich äußern zu wollen, eine Frist
von zwei Wochen gesetzt. Ist die beschuldigte Person
aus zwingenden Gründen gehindert, eine Frist nach
Satz 1 einzuhalten oder einer Ladung zur mündlichen
Verhandlung Folge zu leisten, und hat sie dies unver-
züglich mitgeteilt, ist die maßgebliche Frist zu verlän-
gern oder erneut zu laden. Zur Feststellung, ob zwin-
gende Gründe vorliegen, kann ein amts- oder vertrau-
ensärztliches Gutachten angefordert werden. Die
Fristsetzungen und Ladungen sind zuzustellen.
(4) Ist die nach Absatz 1 Satz 2 und 3 vorgeschriebene
Belehrung unterblieben oder unrichtig erfolgt, darf die
Aussage der beschuldigten Person nicht zu ihrem
Nachteil verwertet werden.

§ 27
Beistände und Bevollmächtigte

(1) Die Person, gegen die sich das Disziplinarverfah-
ren richtet, kann sich im Disziplinarverfahren beisteh-
ender und bevollmächtigter Personen bedienen.
(2) Als beistehende und bevollmächtigte Personen
kann die disziplinaraufsichtführende Stelle höchstens
insgesamt zwei Personen zulassen. Beide müssen ei-
ner Gliedkirche der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land angehören und zu kirchlichen Ämtern wählbar
sein. Wer die Dienstaufsicht über die beschuldigte

Person führt oder geführt hat, darf nicht Beistand oder
bevollmächtigte Person sein.
(3) Gegen die Nichtzulassung als Beistand oder be-
vollmächtigte Person durch die disziplinaraufsicht-
führende Stelle ist die Beschwerde zum Disziplinar-
gericht zulässig, über die das vorsitzende Mitglied ab-
schließend entscheidet.
(4) Beistände und Bevollmächtigte sind verpflichtet,
über Kenntnisse, die sie bei Wahrnehmung dieser Tä-
tigkeit erlangen, Verschwiegenheit zu bewahren.

§ 28
Aufklärung des Sachverhalts

(1) Zur Aufklärung des Sachverhalts sind die erfor-
derlichen Ermittlungen durchzuführen. Dabei sind die
belastenden, die entlastenden und die Umstände zu
ermitteln, die für die Bemessung einer Disziplinar-
maßnahme bedeutsam sind.
(2) Von Ermittlungen ist abzusehen, soweit der Sach-
verhalt auf Grund der tatsächlichen Feststellungen ei-
nes rechtskräftigen Urteils in einem staatlichen Straf-
oder Bußgeldverfahren oder in einem verwaltungsge-
richtlichen Verfahren, durch das über den Verlust der
Besoldung bei schuldhaftem Fernbleiben vom Dienst
entschieden worden ist, feststeht. Von Ermittlungen
kann auch abgesehen werden, soweit der Sachverhalt
auf Grund eines anderen gesetzlich geordneten Ver-
fahrens oder auf sonstige Weise aufgeklärt ist.

§ 29
Zusammentreffen von Disziplinarverfahren
mit staatlichen Strafverfahren oder anderen

Verfahren, Aussetzung
(1) Ist gegen die beschuldigte Person wegen des Sach-
verhalts, der dem Disziplinarverfahren zugrunde liegt,
das Ermittlungsverfahren einer staatlichen Strafver-
folgungsbehörde eröffnet oder die öffentliche Klage
im staatlichen Strafverfahren erhoben worden, kann
das Disziplinarverfahren ausgesetzt werden. Das Dis-
ziplinarverfahren kann auch ausgesetzt werden, wenn
in einem anderen gesetzlich geordneten Verfahren
über eine Frage zu entscheiden ist, deren Beurteilung
für die Entscheidung im Disziplinarverfahren von we-
sentlicher Bedeutung ist.
(2) Ein ausgesetztes Disziplinarverfahren kann jeder-
zeit von Amts wegen fortgesetzt werden; es ist spä-
testens mit dem rechtskräftigen Abschluss eines Ver-
fahrens nach Absatz 1 fortzusetzen.

§ 30
Bindung an tatsächliche Feststellungen aus

staatlichen Strafverfahren oder anderen
Verfahren

(1) Die tatsächlichen Feststellungen eines rechtskräf-
tigen Urteils im staatlichen Straf- oder Bußgeldver-
fahren sind im Disziplinarverfahren, das denselben
Sachverhalt zum Gegenstand hat, bindend. Dasselbe
gilt für tatsächliche Feststellungen in verwaltungsge-
richtlichen Verfahren, in denen über den Verlust der
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Bezüge bei schuldhaftem Fernbleiben vom Dienst ent-
schieden worden ist.
(2) Die in einem anderen gesetzlich geordneten Ver-
fahren getroffenen tatsächlichen Feststellungen sind
nicht bindend, können aber der Entscheidung im Dis-
ziplinarverfahren ohne nochmalige Prüfung zugrunde
gelegt werden.

§ 31
Beweiserhebung

(1) Die erforderlichen Beweise sind zu erheben. Hier-
bei können insbesondere
1. schriftliche dienstliche Auskünfte eingeholt wer-

den,
2. Zeuginnen, Zeugen und Sachverständige vernom-

men oder ihre schriftliche Äußerung eingeholt
werden,

3. Urkunden und Akten beigezogen werden sowie
4. der Augenschein eingenommen werden.
(2) Niederschriften oder Aufzeichnungen über Aussa-
gen von Personen, die schon in einem anderen gesetz-
lich geordneten Verfahren vernommen worden sind,
sowie Niederschriften über einen richterlichen Au-
genschein können ohne erneute Beweiserhebung ver-
wertet werden.
(3) Über einen Beweisantrag der beschuldigten Person
ist nach pflichtgemäßem Ermessen gemäß seiner Be-
deutung für die Tat- oder Schuldfrage oder für die Be-
messung der Art und Höhe einer Disziplinarmaßnah-
me zu entscheiden. Er kann insbesondere abgelehnt
werden, wenn ein Ablehnungsgrund nach den Bestim-
mungen der Strafprozessordnung vorliegt.
(4) Beteiligte und befragte Personen sind vor einer
Vernehmung darauf hinzuweisen, dass die Nieder-
schriften oder Aufzeichnungen im gerichtlichen Dis-
ziplinarverfahren verwertet werden können.
(5) Der beschuldigten Person und ihrer beistehenden
oder bevollmächtigten Person ist Gelegenheit zu ge-
ben, an der Vernehmung von Zeuginnen, Zeugen und
Sachverständigen sowie an der Einnahme des Au-
genscheins teilzunehmen und hierbei sachdienliche
Fragen zu stellen. Die beschuldigte Person kann, auch
gemeinsam mit der beistehenden oder bevollmächtig-
ten Person, von der Teilnahme ausgeschlossen wer-
den, soweit dies bei der Vernehmung von Minderjäh-
rigen oder aus einem wichtigen Grund, insbesondere
zur Wahrung schutzwürdiger Interessen von Zeugin-
nen und Zeugen, mit Rücksicht auf den Ermittlungs-
zweck oder zum Schutz der Rechte Dritter, erforder-
lich ist. Aus denselben Gründen kann die Vernehmung
an einem anderen Ort angeordnet werden. Die Ent-
scheidung trifft die die Vernehmung leitende Person;
die Entscheidung ist unanfechtbar. Der ausgeschlos-
senen beschuldigten Person ist das Ergebnis der Ver-
nehmung mitzuteilen. Die Vernehmung an einem an-
deren Ort wird den übrigen an der Vernehmung Be-
teiligten zeitgleich in Bild und Ton übertragen. Ihr
Recht, Fragen zu stellen, bleibt unberührt.

(6) Ein schriftliches Gutachten ist der beschuldigten
Person und ihrer beistehenden oder bevollmächtigten
Person zugänglich zu machen, soweit nicht zwingende
Gründe dem entgegenstehen.
(7) Wenn eine Aussage für das Disziplinarverfahren
voraussichtlich eine besondere Bedeutung erlangt,
kann die disziplinaraufsichtführende Stelle das zu-
ständige Disziplinargericht ersuchen, möglichst zeit-
nah eine Zeugin, einen Zeugen, eine Sachverständige
oder einen Sachverständigen richterlich zu verneh-
men. Das vorsitzende Mitglied des Disziplinargerichts
entscheidet über das Ersuchen durch unanfechtbaren
Beschluss. Im Falle der Bewilligung überträgt es die
Durchführung der Vernehmung sich selbst oder dem
berichterstattenden rechtskundigen Mitglied als Ein-
zelrichterin oder Einzelrichter. Im Falle der Ableh-
nung begründet es den Beschluss.
(8)  Eine Aussage kann eine besondere Bedeutung im
Sinne des Absatzes 7 Satz 1 haben, wenn
1. insbesondere minderjährigen Zeuginnen oder Zeu-

gen, die Opfer von Gewalt- oder Sexualtaten ge-
worden sind, wiederholte Vernehmungen erspart
bleiben sollen,

2. die Aufklärung des Sachverhaltes wesentlich von
der Zeugenaussage abhängt, insbesondere wenn
eine eidliche Vernehmung, soweit diese zulässig
ist, zur Herbeiführung einer wahrheitsgemäßen
Aussage erforderlich erscheint,

3. zu befürchten oder nicht auszuschließen ist, dass
der Beweiswert sonst in der mündlichen Verhand-
lung vor dem Disziplinargericht gemindert sein
könnte oder

4. die Zeugin oder der Zeuge besonders schutzwür-
dige Interessen geltend und glaubhaft macht.

§ 32
Zeuginnen, Zeugen und Sachverständige

(1) Zeuginnen und Zeugen sind zur Aussage und Sach-
verständige zur Erstattung von Gutachten verpflichtet.
Für sie gelten die Bestimmungen der Strafprozessord-
nung über die Pflicht auszusagen oder ein Gutachten
zu erstatten, über die Ablehnung von Sachverständi-
gen sowie über die Vernehmung von Angehörigen des
öffentlichen Dienstes entsprechend.
(2) Zur Verweigerung des Zeugnisses sind ferner be-
rechtigt
1. Personen, die einen bestimmten kirchlichen Seel-

sorgeauftrag erhalten haben, über das, was ihnen
in der Eigenschaft als Seelsorgerin oder Seelsorger
anvertraut worden oder bekannt geworden ist,

2. Beraterinnen und Berater in einer Stelle für beson-
dere Beratungsaufgaben, die von einer Körper-
schaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen
Rechts anerkannt ist, über das, was ihnen in der
Eigenschaft als Beraterin oder Berater anvertraut
worden oder bekannt geworden ist,

3. Zeugenbeistände, Beistände und Bevollmächtigte
nach diesem Kirchengesetz über das, was ihnen in
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dieser Eigenschaft anvertraut worden oder bekannt
geworden ist.

(3) Den in Absatz 2 Genannten stehen ihre Gehilfin-
nen und Gehilfen und die Personen gleich, die zur
Vorbereitung auf den Beruf an der berufsmäßigen Tä-
tigkeit teilnehmen. Über die Ausübung des Rechts
dieser Hilfspersonen, das Zeugnis zu verweigern, ent-
scheiden die in Absatz 2 Genannten, es sei denn, dass
diese Entscheidung in absehbarer Zeit nicht herbeige-
führt werden kann.
(4) Die in den Absätzen 2 und 3 Genannten dürfen das
Zeugnis nicht verweigern, wenn sie von der Verpflich-
tung zur Verschwiegenheit entbunden sind. Die Be-
stimmungen der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land, der Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusam-
menschlüsse über das Beicht- und Seelsorgegeheim-
nis bleiben unberührt.
(5) Die in den Absätzen 1 bis 3 bezeichneten Personen
sind vor jeder Vernehmung über ihr Recht zur Ver-
weigerung des Zeugnisses zu belehren. Von der Be-
lehrung über Auskunfts- oder Zeugnisverweigerungs-
rechte, die im konkreten Fall nicht ernsthaft in Be-
tracht kommen, kann abgesehen werden.

§ 33
Zeugenbeistand

(1) Zeuginnen und Zeugen können sich bei ihrer Ver-
nehmung von einem Zeugenbeistand begleiten lassen,
soweit dies ohne Gefährdung des Ermittlungszwecks
möglich ist. Die Entscheidung trifft die die Verneh-
mung leitende Person; die Entscheidung ist unanfecht-
bar. Die Gründe einer Ablehnung sind aktenkundig zu
machen.
(2) Der Zeugenbeistand kann für Zeuginnen und Zeu-
gen Fragen beanstanden oder gemäß § 31 Absatz 5 den
Ausschluss einer Person beantragen. Zeuginnen und
Zeugen sind in der Ladung zur Vernehmung auf die
Möglichkeit eines Zeugenbeistandes hinzuweisen.
(3) Der Zeugenbeistand ist verpflichtet, über die
Kenntnisse, die er bei Wahrnehmung seiner Tätigkeit
als Zeugenbeistand erlangt, Verschwiegenheit zu be-
wahren. Er ist hierüber zu belehren.
(4) Die notwendigen Kosten eines Zeugenbeistandes
werden auf Antrag der Zeugin oder des Zeugen erstat-
tet, wenn die die Vernehmung leitende Person die Zu-
ziehung für notwendig erklärt. Die Entscheidung ist
unanfechtbar. Die §§ 43 und 79 gelten entsprechend.

§ 33a
Betroffene Person oder Stelle

(1) In einem Disziplinarverfahren ist auf die schutz-
würdigen Interessen einer von einer Amtspflichtver-
letzung verletzten oder geschädigten Person oder ge-
schädigten Stelle (betroffene Person oder Stelle)
Rücksicht zu nehmen. Sie wird von der disziplinar-
aufsichtführenden Stelle frühzeitig auf ihre Rechte
nach den folgenden Absätzen hingewiesen.

(2) Soweit dies ohne Gefährdung des Ermittlungs-
zwecks möglich ist, können in einem Disziplinarver-
fahren eine
1. betroffene Person sich eines Zeugenbeistandes und

eines weiteren Beistandes,
2. betroffene Stelle sich eines Beistandes
bedienen. § 33 Absatz 1 Satz 2 und 3 und § 33 Absatz
2 und 3 gelten für den Zeugenbeistand und den Bei-
stand entsprechend.
(3)  Auf Antrag werden die notwendigen Kosten einer
1. betroffenen Person für einen Zeugenbeistand und

einen weiteren Beistand,
2. betroffenen Stelle für einen Beistand
erstattet. Die §§ 43 und 79 gelten entsprechend.
(4)  Die disziplinaraufsichtführende Stelle kann einer
betroffenen Person oder Stelle auf Antrag Auskunft
über den Stand, den Fortgang und das Ergebnis eines
Disziplinarverfahrens geben, soweit dies ohne Ge-
fährdung des Ermittlungszwecks möglich ist und
schutzwürdige Interessen der beschuldigten Person
nicht entgegenstehen.

§ 34
Herausgabe von Unterlagen

Die beschuldigte Person hat Schriftstücke, Zeichnun-
gen, bildliche Darstellungen und Aufzeichnungen ein-
schließlich technischer Aufzeichnungen, die einen
dienstlichen Bezug aufweisen, auf Verlangen für das
Disziplinarverfahren zur Verfügung zu stellen. Die
Disziplinarkammer kann auf Antrag der disziplinar-
aufsichtführenden Stelle die Herausgabe durch Be-
schluss anordnen und zur Durchsetzung der Heraus-
gabe ein Zwangsgeld zugunsten des Dienstherrn fest-
setzen. Der Beschluss ist unanfechtbar. Der Dienstherr
kann das festgesetzte Zwangsgeld durch Aufrechnung
von den Bezügen einbehalten.

§ 35
Protokoll

(1) Bei allen Anhörungen und Beweiserhebungen ist
eine Niederschrift anzufertigen, die alle rechtserheb-
lichen Tatsachen enthalten muss.
(2) Die Niederschrift kann insbesondere durch Wort-
protokoll oder unmittelbare Aufnahme sowie vorläu-
fig durch eine Tonbandaufnahme erstellt werden. Ein
Protokoll ist von den beteiligten Personen gegenzu-
zeichnen. Ein Diktat ist den beteiligten Personen vor-
zulesen; eine Tonbandaufnahme ist ihnen vorzuspie-
len. Die beteiligten Personen können darauf verzich-
ten. Eine vorläufige Tonbandaufnahme ist unverzüg-
lich in eine Niederschrift zu übertragen; dazu kann ei-
ne Hilfsperson herangezogen werden.
(3) Bei der Einholung von dienstlichen Auskünften
sowie der Beiziehung von Urkunden und Akten ge-
nügt die Aufnahme eines Aktenvermerks.
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§ 36
Innerdienstliche Informationen

(1) Die Vorlage von Personalakten und anderen Be-
hördenunterlagen mit personenbezogenen Daten so-
wie die Erteilung von Auskünften aus diesen Akten
und Unterlagen an die mit Disziplinarvorgängen be-
fassten Stellen und die Verarbeitung oder Nutzung der
so erhobenen personenbezogenen Daten im Diszipli-
narverfahren sind, soweit nicht andere Rechtsvor-
schriften dem entgegenstehen, auch gegen den Willen
der beschuldigten Person oder anderer Betroffener zu-
lässig, wenn und soweit die Durchführung des Diszi-
plinarverfahrens dies erfordert und überwiegende Be-
lange der beschuldigten Person, anderer Betroffener
oder der ersuchten Stellen nicht entgegenstehen.
(2) Zwischen den Dienststellen eines oder verschie-
dener Dienstherren sowie zwischen den Teilen einer
Dienststelle sind Mitteilungen über Disziplinarverfah-
ren, über Tatsachen aus Disziplinarverfahren und über
Entscheidungen der Disziplinarorgane sowie die Vor-
lage von Akten zulässig, wenn und soweit dies zur
Durchführung des Disziplinarverfahrens, im Hinblick
auf die gegenwärtige Wahrnehmung von Aufgaben
oder Ämtern durch die beschuldigte Person und die
künftige Übertragung an sie oder im Einzelfall aus be-
sonderen dienstlichen Gründen erforderlich ist. Das-
selbe gilt für die Information eines Rechtsträgers, bei
dem die beschuldigte Person einen kirchlichen Dienst
versieht, zu dem sie aufgrund der Amtspflichtverlet-
zung nicht mehr geeignet erscheint. Die Belange der
beschuldigten Person oder anderer Betroffener sind zu
berücksichtigen.

§ 37
Abschließende Anhörung

Nach der Beendigung der Ermittlungen ist der be-
schuldigten Person Gelegenheit zu geben, sich ab-
schließend zu äußern; § 26 Absatz 3 gilt entsprechend.
Die Anhörung kann unterbleiben, wenn das Diszipli-
narverfahren nach § 38 Absatz 2 Nr. 2 oder 3 einge-
stellt werden soll. Einleitende und abschließende An-
hörung können zusammenfallen, wenn keine neuen
Ermittlungen in der Sache stattgefunden haben.

Kapitel 3
Abschlussentscheidung

§ 38
Einstellungsverfügung

(1) Das Disziplinarverfahren wird eingestellt, wenn
1. eine Amtspflichtverletzung nicht erwiesen ist,
2. eine Amtspflichtverletzung zwar erwiesen ist, eine

Disziplinarmaßnahme jedoch nicht angezeigt er-
scheint,

3. nach den §§ 21 oder 22 eine Disziplinarmaßnahme
nicht ausgesprochen werden darf oder

4. das Disziplinarverfahren oder eine Disziplinar-
maßnahme aus sonstigen Gründen unzulässig ist.

Die Einstellungsverfügung ist zu begründen und zu-
zustellen.
(2) Das Disziplinarverfahren ist ferner eingestellt,
wenn
1. die beschuldigte Person stirbt,
2. das Dienstverhältnis der beschuldigten Person en-

det oder
3. eine ordinierte Person die Rechte aus der Ordina-

tion aus einem anderen Grund dauerhaft verliert.

§ 39
Einstellung gegen Auflagen oder Weisungen,

Spruchverfahren
(1) Mit Zustimmung der beschuldigten Person kann
die disziplinaraufsichtführende Stelle das Disziplinar-
verfahren vorläufig einstellen und der beschuldigten
Person Auflagen oder Weisungen erteilen, die der
Schwere der Amtspflichtverletzung, dem Persönlich-
keitsbild und dem bisherigen dienstlichen und außer-
dienstlichen Verhalten entsprechen und geeignet sind,
die Zwecke eines kirchlichen Disziplinarverfahrens
ohne Verhängung einer Disziplinarmaßnahme zu er-
reichen.
(2) Zur Erfüllung der Auflagen oder Weisungen ist ei-
ne angemessene Frist zu setzen, die höchstens sechs
Monate betragen soll. Werden die Auflagen nicht er-
füllt, so werden Leistungen, die zu ihrer Erfüllung er-
bracht wurden, nicht erstattet.
(3) Bei Erfüllung der Auflagen oder Weisungen stellt
die disziplinaraufsichtführende Stelle das Disziplinar-
verfahren endgültig ein.§ 38 Absatz 1 Satz 2 gilt ent-
sprechend. Die Amtspflichtverletzung kann dann
nicht mehr Gegenstand eines neuen Disziplinarver-
fahrens sein.
(4) Die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusam-
menschlüsse können bestimmen, dass über die Ein-
stellung gegen Auflagen durch ein unabhängiges Gre-
mium in einem Spruchverfahren entschieden wird, in
dem auch ein Rat oder eine Empfehlung ausgespro-
chen werden kann.

§ 40
Disziplinarverfügung

(1) Die disziplinaraufsichtführende Stelle kann durch
Disziplinarverfügung einen Verweis erteilen, eine
Geldbuße auferlegen oder eine Kürzung der Bezüge
vornehmen.
(2) Die Disziplinarverfügung ist zu begründen und zu-
zustellen.
(3) Die disziplinaraufsichtführende Stelle kann die
von ihr erlassene Disziplinarverfügung oder eine Ne-
benmaßnahme jederzeit aufheben und die Sache neu
entscheiden. Eine Verschärfung der Disziplinarmaß-
nahme nach Art und Höhe oder die Erhebung der Dis-
ziplinarklage ist nur zulässig, wenn nach Erlass der
Disziplinarverfügung wegen desselben Sachverhalts
ein rechtskräftiges Urteil auf Grund von tatsächlichen
Feststellungen ergeht, die von den der Disziplinarver-
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fügung zugrunde liegenden tatsächlichen Feststellun-
gen abweichen.

§ 41
Erhebung der Disziplinarklage

Die Disziplinarmaßnahmen Zurückstufung, Amtsent-
hebung zur Versetzung auf eine andere Stelle, Amts-
enthebung unter Versetzung in den Wartestand, Amts-
enthebung unter Versetzung in den Ruhestand, Entzug
der Rechte aus der Ordination und Entfernung aus dem
Dienst können nur durch das Disziplinargericht ver-
hängt werden. Sie setzen eine Disziplinarklage der
disziplinaraufsichtführenden Stelle voraus.

§ 42
Verfahren bei nachträglicher Entscheidung im

staatlichen Straf- oder Bußgeldverfahren
(1) Ergeht nach dem Eintritt der Unanfechtbarkeit der
Disziplinarverfügung in einem staatlichen Straf- oder
Bußgeldverfahren, das wegen desselben Sachverhalts
eingeleitet worden ist, unanfechtbar eine Entschei-
dung, nach der gemäß § 21 die Disziplinarmaßnahme
nicht zulässig wäre, ist auf Antrag der Person, gegen
die sich die Disziplinarverfügung gerichtet hat, die
Disziplinarverfügung aufzuheben und das Diszipli-
narverfahren einzustellen.
(2) Die Antragsfrist beträgt drei Monate. Sie beginnt
mit dem Tag, an dem die Person, gegen die sich die
Disziplinarverfügung gerichtet hat, von der in Absatz
1bezeichneten Entscheidung Kenntnis erhalten hat.

§ 43
Kostentragungspflicht

(1) Der Person, gegen die eine Disziplinarmaßnahme
verhängt wird, können die entstandenen Auslagen auf-
erlegt werden. Bildet die zur Last gelegte Amtspflicht-
verletzung nur zum Teil die Grundlage für die Diszip-
linarverfügung werden die Auslagen in verhältnismä-
ßigem Umfang auferlegt; dasselbe gilt, wenn durch
Ermittlungen besondere Kosten entstanden sind, de-
ren Ergebnis zugunsten der Person, gegen die sich das
Disziplinarverfahren gerichtet hat, ausgefallen ist.
(2) Wird das Disziplinarverfahren eingestellt, trägt der
Dienstherr die entstandenen Auslagen. Erfolgt die
Einstellung trotz Vorliegens einer Amtspflichtverlet-
zung, können die Auslagen der Person, gegen die sich
das Disziplinarverfahren gerichtet hat, ganz oder teil-
weise auferlegt werden.
(3) Bei einem Antrag nach § 42 gilt im Falle der Ab-
lehnung des Antrags Absatz 1 und im Falle seiner
Stattgabe Absatz 2 entsprechend.
(4) Soweit der Dienstherr die entstandenen Auslagen
trägt, hat er der Person, gegen die sich das Diszipli-
narverfahren gerichtet hat, auch die Aufwendungen zu
erstatten, die zu ihrer zweckentsprechenden Rechts-
verfolgung notwendig waren. Hat sich die Person ei-
ner bevollmächtigten Person bedient, sind auch deren
Gebühren und Auslagen erstattungsfähig. Aufwen-
dungen, die durch das Verschulden der Person, gegen
die sich das Disziplinarverfahren gerichtet hat, ent-

standen sind, hat diese selbst zu tragen; das Verschul-
den einer Vertreterin oder eines Vertreters ist ihr zu-
zurechnen.
(5) Das behördliche Disziplinarverfahren ist gebüh-
renfrei. Auslagen werden, vorbehaltlich abweichender
Bestimmungen der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land, der Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusam-
menschlüsse, nach den Bestimmungen des Bundesge-
bührengesetzes in der jeweils geltenden Fassung er-
hoben.
(6) Die Kosten, die der Person, gegen die sich das Dis-
ziplinarverfahren gerichtet hat, auferlegt sind, können
durch Aufrechnung von ihren Bezügen einbehalten
werden.

Kapitel 4
Vorläufige Dienstenthebung und Einbehaltung

von Bezügen

§ 44
Zulässigkeit

(1) Die disziplinaraufsichtführende Stelle kann die be-
schuldigte Person gleichzeitig mit oder nach der Ein-
leitung des Disziplinarverfahrens vorläufig des Diens-
tes entheben, wenn im Disziplinarverfahren voraus-
sichtlich auf Entfernung aus dem Dienst erkannt wer-
den wird oder wenn im Falle des Vorbereitungsdiens-
tes oder eines Dienstverhältnisses auf Probe oder auf
Widerruf voraussichtlich eine Entlassung erfolgen
wird. Sie kann die beschuldigte Person außerdem vor-
läufig ganz oder zum Teil des Dienstes entheben,
wenn ihr Verbleiben im Dienst geeignet ist, die Glaub-
würdigkeit der Wahrnehmung des kirchlichen Auftra-
ges, das Ansehen der Kirche, den Dienstbetrieb oder
die Ermittlungen wesentlich zu beeinträchtigen; sie
kann ihr insbesondere ganz oder teilweise
1. die öffentliche Wortverkündigung und Sakra-

mentsverwaltung sowie die Vornahme von Amts-
handlungen untersagen,

2. vorbehaltlich entgegenstehender Bestimmungen
der Evangelischen Kirche in Deutschland, der
Gliedkirchen oder gliedkirchlichen Zusammen-
schlüsse
a) den Vorsitz und die Geschäftsführung im Kir-

chenvorstand sowie die Geschäftsführung des
Pfarramts entziehen,

b) die Wahrnehmung von Mitgliedschaften in
kirchlichen Organen und Leitungsgremien sol-
cher Körperschaften, Anstalten und Stiftungen
untersagen, die der Aufsicht der obersten
kirchlichen Verwaltungsbehörde unterstehen
und

c) die Verwaltung fremder Gelder verbieten.
(2) Die disziplinaraufsichtführende Stelle kann
gleichzeitig mit oder nach der vorläufigen Dienstent-
hebung anordnen, dass der beschuldigten Person bis
zu 50 Prozent der monatlichen Bezüge einbehalten
werden, wenn im Disziplinarverfahren voraussicht-
lich auf Entfernung aus dem Dienst erkannt werden
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wird oder im Falle des Vorbereitungsdienstes oder ei-
nes Dienstverhältnisses auf Probe oder auf Widerruf
voraussichtlich eine Entlassung erfolgen wird. In den
übrigen Fällen der vorläufigen Dienstenthebung kön-
nen die Bezüge bis auf den Betrag der Wartestands-
bezüge herabgesetzt werden, die zustehen würden,
wenn die beschuldigte Person zum Zeitpunkt der vor-
läufigen Dienstenthebung in den Wartestand versetzt
worden wäre.
(3) Richtet sich das Disziplinarverfahren gegen eine
Person im Ruhestand oder Wartestand, kann die dis-
ziplinaraufsichtführende Stelle gleichzeitig mit oder
nach der Einleitung des Disziplinarverfahrens anord-
nen, dass bis zu 30 Prozent der Bezüge einbehalten
werden, wenn voraussichtlich auf Entfernung aus dem
Dienst erkannt werden wird.
(4) Die disziplinaraufsichtführende Stelle kann die
vorläufige Dienstenthebung sowie die Einbehaltung
von Bezügen jederzeit ganz oder teilweise aufheben.
(5) Das Verfahren der Aussetzung der vorläufigen
Dienstenthebung und der Einbehaltung von Bezügen
richtet sich nach § 67.

§ 45
Rechtswirkungen

(1) Die vorläufige Dienstenthebung wird mit der Zu-
stellung, die Einbehaltung von Bezügen mit dem auf
die Zustellung folgenden Fälligkeitstag wirksam und
vollziehbar. Sie erstrecken sich auf alle Ämter, die die
vorläufig dienstenthobene Person innehat.
(2) Für die Dauer der vorläufigen Dienstenthebung ru-
hen die im Zusammenhang mit dem Amt entstandenen
Ansprüche auf Aufwandsentschädigung.
(3) Im Falle einer vorläufigen Dienstenthebung wäh-
rend eines schuldhaften Fernbleibens vom Dienst dau-
ert der durch das Fernbleiben begründete Verlust der
Bezüge fort. Er endet mit dem Zeitpunkt, zu dem die
dienstenthobene Person ihren Dienst aufgenommen
hätte, wenn sie hieran nicht durch die vorläufige
Dienstenthebung gehindert worden wäre. Der Zeit-
punkt ist von der disziplinaraufsichtführenden Stelle
festzustellen und der dienstenthobenen Person mitzu-
teilen.
(4) Die vorläufige Dienstenthebung und die Einbehal-
tung von Bezügen enden mit dem rechtskräftigen Ab-
schluss des Disziplinarverfahrens.

§ 46
Verfall und Nachzahlung der einbehaltenen

Beträge
(1) Die nach § 44 Absatz 2 und 3 einbehaltenen Be-
züge verfallen, wenn
1. im Disziplinarverfahren auf Entfernung aus dem

Dienst erkannt worden oder im Falle des Vorbe-
reitungsdienstes oder eines Dienstverhältnisses auf
Probe oder auf Widerruf eine Entlassung erfolgt
ist,

2. in einem wegen desselben Sachverhalts eingelei-
teten staatlichen Strafverfahren eine Strafe ver-
hängt worden ist, die die Entlassung aus dem
Dienstverhältnis zur Folge hat,

3. das Disziplinarverfahren auf Grund des§ 38 Absatz
1 Nr. 3 eingestellt worden ist und ein neues Diszi-
plinarverfahren, das innerhalb von drei Monaten
nach der Einstellung wegen desselben Sachver-
halts eingeleitet worden ist, zur Entfernung aus
dem Dienst geführt hat oder

4. das Disziplinarverfahren aus den Gründen des § 38
Absatz 2 Nr. 2 oder 3 eingestellt worden ist und die
disziplinaraufsichtführende Stelle festgestellt hat,
dass die Entfernung aus dem Dienst gerechtfertigt
gewesen wäre,

5. die Bezüge gemäß § 44 Absatz 2 Satz 2 herabge-
setzt wurden und im Disziplinarverfahren auf
Amtsenthebung
a) unter Versetzung in den Wartestand oder
b) unter Versetzung in den Ruhestand
erkannt worden ist.

(2) Wird das Disziplinarverfahren auf andere Weise
als in den Fällen des Absatzes 1 unanfechtbar abge-
schlossen, sind die nach § 44 Absatz 2 und 3 einbe-
haltenen Bezüge nachzuzahlen. Auf die nachzuzah-
lenden Bezüge können Einkünfte aus genehmigungs-
pflichtigen Nebentätigkeiten angerechnet werden, die
aus Anlass der vorläufigen Dienstenthebung und der
Einbehaltung der Bezüge ausgeübt wurden, wenn eine
Disziplinarmaßnahme verhängt worden ist oder die
disziplinaraufsichtführende Stelle feststellt, dass eine
Amtspflichtverletzung erwiesen ist. Die dienstentho-
bene Person ist verpflichtet, über die Höhe solcher
Einkünfte Auskunft zu geben.

Teil 4
Gerichtliches Disziplinarverfahren

Kapitel 1
Disziplinargerichtsbarkeit

§ 47
Disziplinargerichte, Errichtung

(1) Die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusam-
menschlüsse bilden eigene oder gemeinsame Diszi-
plinargerichte des ersten Rechtszuges, sofern sie nicht
die Zuständigkeit des Disziplinargerichts der Evange-
lischen Kirche in Deutschland bestimmen. Die Auf-
gaben des Disziplinargerichts der Evangelischen Kir-
che in Deutschland werden vom Kirchengericht der
Evangelischen Kirche in Deutschland ausgeübt.
(2) Das Disziplinargericht für den Berufungsrechts-
zug ist für alle Disziplinargerichte der Disziplinarhof
der Evangelischen Kirche in Deutschland. Die Auf-
gaben des Disziplinarhofs der Evangelischen Kirche
in Deutschland nimmt der Kirchengerichtshof der
Evangelischen Kirche in Deutschland wahr.
(3) Bei den Disziplinargerichten können Kammern,
beim Disziplinarhof der Evangelischen Kirche in
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Deutschland können Senate gebildet werden. Der Rat
der Evangelischen Kirche in Deutschland errichtet die
erforderliche Anzahl an Senaten und beschließt unter
Berücksichtigung der Stellungnahmen der Gliedkir-
chen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse, inwie-
weit das Bekenntnis der beschuldigten Person bei der
Bildung zu berücksichtigen ist.

§ 47a
Unabhängigkeit der Disziplinargerichte

Die Mitglieder sind an Schrift und Bekenntnis sowie
an das in der Kirche geltende Recht gebunden. Sie
üben ihr Amt unparteiisch und in richterlicher Unab-
hängigkeit aus; sie sind zur Verschwiegenheit, auch
nach Beendigung ihres Amtes, verpflichtet.

§ 47b
Zusammensetzung der Disziplinargerichte

(1)  Die Disziplinargerichte bestehen aus den rechts-
kundigen Vorsitzenden und weiteren Mitgliedern in
der erforderlichen Anzahl.
(2)  Rechtskundige Mitglieder müssen die Befähigung
zum Richteramt nach dem Deutschen Richtergesetz
haben, sofern nicht das Recht einer Gliedkirche oder
eines gliedkirchlichen Zusammenschlusses etwas Ab-
weichendes bestimmt.
(3)  Ordinierte Mitglieder müssen ordinierte Pfarrer
oder Pfarrerinnen im Sinne von § 7 Absatz 1 oder 2
des Pfarrdienstgesetzes der EKD sein, sofern nicht das
Recht einer Gliedkirche oder eines gliedkirchlichen
Zusammenschlusses etwas Abweichendes bestimmt.

§ 48
Berufung und Amtszeit der Mitglieder der

Disziplinargerichte
(1) Die Mitglieder des Disziplinargerichts der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland werden vom Rat der
Evangelischen Kirche in Deutschland berufen. Das
Recht der Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusam-
menschlüsse regelt die Berufung der Mitglieder ihrer
Disziplinargerichte.
(2)  Die Mitglieder des Disziplinarhofs der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland werden vom Rat der
Evangelischen Kirche in Deutschland unter Berück-
sichtigung von Vorschlägen der Gliedkirchen und
gliedkirchlichen Zusammenschlüsse berufen, bei de-
nen das Bekenntnis der Vorgeschlagenen angegeben
ist.
(3) Die Mitglieder der Disziplinargerichte müssen ei-
ner Gliedkirche der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land angehören und zu kirchlichen Ämtern wählbar
sein. Zu Mitgliedern der Disziplinargerichte können
nur Personen berufen werden, die bei Beginn der
Amtszeit das 66. Lebensjahr noch nicht vollendet ha-
ben. Die Tätigkeit der Mitglieder ist ehrenamtlich. Bei
der Berufung der Mitglieder sollen Frauen und Män-
ner in gleicher Weise berücksichtigt werden.
(4) Die Amtszeit der Disziplinargerichte beträgt sechs
Jahre. Eine erneute Berufung ist zulässig. Solange eine

Neuberufung nicht erfolgt ist, bleiben die bisherigen
Mitglieder im Amt.
(5) Ein Mitglied kann mehreren Kammern und Sena-
ten angehören. Die Angehörigkeit ist bei der Berufung
festzulegen.
(6)  Für die Mitglieder der Disziplinargerichte sollen
mindestens zwei stellvertretende Mitglieder berufen
werden.

§ 48a
Verpflichtung

(1) Vor Beginn ihrer Tätigkeit werden die Mitglieder
der Disziplinargerichte durch die Stellen, die sie be-
rufen haben, mit nachfolgendem Richtergelöbnis ver-
pflichtet:
„Ich gelobe vor Gott, mein Amt in Bindung an die
Heilige Schrift und an das Bekenntnis meiner Kirche
und getreu dem in der Kirche geltenden Recht auszu-
üben, nach bestem Wissen und Gewissen ohne Anse-
hen der Person zu urteilen und Verschwiegenheit über
alles zu wahren, was mir in meinem Amt bekannt ge-
worden ist.“
Mit dem Richtergelöbnis wird die Annahme des Am-
tes erklärt.
(2) Die Verpflichtung kann auf andere Stellen dele-
giert werden. Sie ist schriftlich festzuhalten.
(3)  Die Namen der Mitglieder der Disziplinargerichte
werden bekannt gegeben.

§ 49
Besetzung der Disziplinargerichte

(1) Die Disziplinargerichte entscheiden in der Beset-
zung mit einem rechtskundigen vorsitzenden Mit-
glied, einem beisitzenden rechtskundigen und einem
beisitzenden ordinierten Mitglied, wenn nicht ein
rechtskundiges Mitglied als Einzelrichterin oder Ein-
zelrichter entscheidet. Bei Beschlüssen außerhalb der
mündlichen Verhandlung und bei Gerichtsbescheiden
bedarf es nicht der Unterschrift der beisitzenden Mit-
glieder.
(2) Ist das vorsitzende Mitglied in einem laufenden
Verfahren verhindert, wird die Vertretung durch das
beisitzende rechtskundige Mitglied des laufenden
Verfahrens wahrgenommen. Dieses wird durch sein
stellvertretendes Mitglied nach § 48 Absatz 6 vertre-
ten.
(3)  Das Recht der Gliedkirchen und gliedkirchlichen
Zusammenschlüsse kann eine Besetzung mit einem
rechtskundigen vorsitzenden, zwei ordinierten beisit-
zenden und zwei nichtordinierten beisitzenden Mit-
gliedern, davon mindestens einem rechtskundigen
Mitglied, vorsehen.
(4)  Sofern der Disziplinarhof der Evangelischen Kir-
che in Deutschland in Senate gegliedert ist, die sich
am Bekenntnis der beschuldigten Person orientieren,
sollen die Mitglieder in Verfahren vor dem Diszipli-
narhof jeweils demselben Bekenntnis angehören wie
die beschuldigte Person.
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(5)  In Verfahren gegen nicht ordinierte Personen tritt
an die Stelle des ordinierten beisitzenden Mitglieds ein
beisitzendes Mitglied aus der Laufbahngruppe der be-
schuldigten Person.
(6) Bei einer Besetzung nach Absatz 3 treten an die
Stelle der ordinierten beisitzenden Mitglieder zwei
beisitzende Mitglieder aus der Laufbahngruppe der
beschuldigten Person. Das Recht der Gliedkirchen und
gliedkirchlichen Zusammenschlüsse kann abwei-
chend von Satz 1 vorsehen, dass eines dieser beisit-
zenden Mitglieder ordiniert ist.
(7)  Das Recht der Gliedkirchen und gliedkirchlichen
Zusammenschlüsse kann für Verfahren gegen nicht
ordinierte Personen, die im Vorbereitungsdienst oder
Probedienst für den Pfarrdienst stehen, bestimmen,
dass sich die Besetzung der Disziplinargerichte nach
den Bestimmungen für Verfahren gegen ordinierte
Personen richtet.
(8)  Das vorsitzende Mitglied bestimmt das berich-
terstattende Mitglied und stellt den Mitwirkungsplan
auf, wenn dem Gericht mehr Mitglieder angehören als
für die Besetzung erforderlich ist.

§ 49a
Einzelrichterin oder Einzelrichter

Für die Übertragung des Rechtsstreits auf die Einzel-
richterin oder den Einzelrichter gilt § 6 der Verwal-
tungsgerichtsordnung. In dem Verfahren der Diszip-
linarklage, der Anfechtungsklage gegen eine Diszip-
linarverfügung und im Verfahren vor dem Diszipli-
narhof ist eine Übertragung auf das vorsitzende Mit-
glied als Einzelrichterin oder Einzelrichter ausge-
schlossen.

§ 49b
Einzelentscheidungen

(1) Das vorsitzende Mitglied entscheidet
1. über die Aussetzung und das Ruhen des Verfah-

rens,
2. bei Zurücknahme der Klage, des Antrags oder ei-

nes Rechtsmittels,
3. bei Erledigung des gerichtlichen Disziplinarver-

fahrens in der Hauptsache,
4. über den Gegenstandswert für die Rechtsanwalts-

vergütung und
5. über die Kosten.
Das gilt nicht, wenn die Entscheidung in der mündli-
chen Verhandlung oder im Anschluss an sie ergeht.
(2)  Im Einverständnis der Beteiligten kann das vor-
sitzende Mitglied auch sonst anstelle der Kammer ent-
scheiden.
(3)  Ist ein berichterstattendes Mitglied bestimmt,
kann ihm die Entscheidung übertragen werden.

§ 50
Ausscheiden aus dem Amt

(1)  Scheidet ein Mitglied während der Amtszeit aus,
erfolgt eine Nachberufung bis zum Ablauf der regel-
mäßigen Amtszeit.
(2) Ein Mitglied kann jederzeit sein Amt niederlegen.
Das Amt endet mit Zugang der schriftlichen Mittei-
lung bei der Stelle, die das Mitglied berufen hat.
(3)  Das Amt eines Mitglieds ist von der Stelle, die das
Mitglied berufen hat, für beendet zu erklären, wenn
1. die rechtlichen Voraussetzungen der Berufung

nicht vorlagen oder weggefallen sind,
2. es infolge gesundheitlicher Beeinträchtigungen

oder infolge Verlegung seines ständigen Wohnsit-
zes in das Ausland zur Ausübung seines Amtes
nicht mehr in der Lage ist,

3. es seine Pflichten gröblich verletzt hat oder
4. das Ergebnis eines straf-, disziplinar- oder berufs-

gerichtlichen Verfahrens eine weitere Ausübung
des Amtes nicht mehr zulässt.

(4)  Die Stelle, die das Mitglied berufen hat, kann bis
zu ihrer Entscheidung nach Absatz 3 das vorläufige
Ruhen des Amtes anordnen.
(5)  Vor den Entscheidungen nach den Absätzen 3 und
4 ist das Mitglied zu hören.
(6)  Die kirchengerichtliche Überprüfung der Ent-
scheidungen nach den Absätzen 3 und 4 richtet sich
nach dem Recht der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land, der Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusam-
menschlüsse.
(7)  Die Zuständigkeiten nach den Absätzen 2 bis 5
können auf eine andere Stelle übertragen werden.

§ 51
Ausschluss von der Mitwirkung

Ein Mitglied des Disziplinargerichts ist von der Aus-
übung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlos-
sen, wenn
1. es durch die Amtspflichtverletzung verletzt ist,
2. es gesetzliche Vertretung oder angehörige Person

im Sinne des § 41 Nummer 2 bis 3 der Zivilpro-
zessordnung einer durch die Amtspflichtverlet-
zung verletzten Person oder der beschuldigten Per-
son ist oder war,

3. es als Zeugin oder Zeuge gehört wurde, als sach-
verständige Person ein Gutachten erstellt hat oder
sonst in dem Disziplinarverfahren bereits tätig war,
soweit es nicht als Mitglied des Gerichts eine Zeu-
genvernehmung gemäß § 31 Absatz 7 durchgeführt
hat,

4. es in einem wegen desselben Sachverhalts einge-
leiteten staatlichen Straf- oder Bußgeldverfahren
gegen die beschuldigte Person beteiligt war,

5. es ein Leitungs- oder Aufsichtsamt gegenüber der
beschuldigten Person ausübt oder ausgeübt hat
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oder mit der Bearbeitung von Personalangelegen-
heiten dieser Person befasst ist,

6. es als Mitglied einer Mitarbeiter- oder Pfarrvertre-
tung oder sonstigen Personalvertretung in dem
Disziplinarverfahren gegen die beschuldigte Per-
son mitgewirkt hat,

7. es auf der mittleren kirchlichen Ebene demselben
Pfarrkonvent wie die beschuldigte Person ange-
hört,

8. gegen das Mitglied ein straf-, disziplinar- oder be-
rufsgerichtliches Verfahren eingeleitet wurde oder
es vorläufig des Dienstes enthoben ist oder

9. es beistehende oder bevollmächtigte Person der
beschuldigten Person war.

§ 52
Ablehnung von Mitgliedern der

Disziplinargerichte
(1)  Ein Mitglied eines Disziplinargerichts kann wegen
Besorgnis der Befangenheit von jedem oder jeder Be-
teiligten abgelehnt werden, wenn ein Grund vorliegt,
der geeignet ist, Misstrauen gegen die Unparteilichkeit
des Mitglieds zu rechtfertigen.
(2)  Das abgelehnte Mitglied hat sich zu dem Ableh-
nungsgrund zu äußern.
(3) Über die Ablehnung eines Mitglieds entscheidet
das Disziplinargericht durch unanfechtbaren Be-
schluss. Dabei wirkt anstelle des Mitglieds seine Stell-
vertretung mit.
(4)  Einen Ablehnungsantrag kann nicht stellen, wer
sich in Kenntnis eines Ablehnungsgrundes in eine
Verhandlung eingelassen oder Anträge gestellt hat.
(5)  Auch ohne Ablehnungsantrag ergeht eine Ent-
scheidung nach Absatz 3, wenn ein Mitglied einen
Sachverhalt mitteilt, der seine Ablehnung nach Ab-
satz 1 rechtfertigen könnte, oder wenn Zweifel darüber
entstehen, ob es von der Ausübung seines Richteram-
tes nach § 51 ausgeschlossen ist.
(6)  Im Übrigen gelten die §§ 42 bis 49 der Zivilpro-
zessordnung über die Ablehnung von Gerichtsperso-
nen entsprechend.

§ 53
Zuständigkeit

Örtlich zuständig ist auch im Falle eines zwischen-
zeitlichen Dienstherrnwechsels das Disziplinargericht
der disziplinaraufsichtführenden Stelle, die das Diszi-
plinarverfahren eingeleitet hat.

§ 54
Geschäftsstellen

(1) Bei den Disziplinargerichten werden Geschäfts-
stellen gebildet, zu deren Aufgaben auch die Proto-
kollführung gehört. Das Nähere regeln die Evangeli-
sche Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und
gliedkirchlichen Zusammenschlüsse je für ihren Be-
reich.

(2)  Die mit der Protokollführung beauftragte Person
wird vor Beginn ihrer Tätigkeit durch das vorsitzende
Mitglied wie folgt verpflichtet:
„Ich gelobe vor Gott, das mir anvertraute Amt treu,
unparteiisch und gewissenhaft zu erfüllen und Ver-
schwiegenheit über alles zu wahren, was mir in ihm
bekannt geworden ist.“

§ 55
Disziplinarklage

(1) Die Disziplinarklage ist schriftlich zu erheben. Die
Klageschrift muss den persönlichen und beruflichen
Werdegang und das Bekenntnis der Person, gegen die
sich das Disziplinarverfahren richtet, den bisherigen
Gang des Disziplinarverfahrens, die Tatsachen, in de-
nen eine Amtspflichtverletzung gesehen wird, und die
anderen Tatsachen und Beweismittel, die für die Ent-
scheidung bedeutsam sind, geordnet darstellen. Lie-
gen die Voraussetzungen des § 30 Absatz 1 vor, kann
wegen der Tatsachen, in denen eine Amtspflichtver-
letzung gesehen wird, auf die bindenden Feststellun-
gen der ihnen zugrunde liegenden Urteile verwiesen
werden.
(2) Die Disziplinarklage muss den Antrag enthalten,
den die disziplinaraufsichtführende Stelle in der
mündlichen Verhandlung zu stellen beabsichtigt.

§ 56
Nachtragsdisziplinarklage

(1) Neue Handlungen, die nicht Gegenstand einer an-
hängigen Disziplinarklage sind, können nur durch Er-
hebung einer Nachtragsdisziplinarklage in das Diszi-
plinarverfahren einbezogen werden.
(2) Hält die disziplinaraufsichtführende Stelle die Ein-
beziehung neuer Handlungen für angezeigt, teilt sie
dies dem Disziplinargericht unter Angabe der konkre-
ten Anhaltspunkte mit, die den Verdacht einer Amts-
pflichtverletzung rechtfertigen. Das Disziplinarge-
richt setzt das Disziplinarverfahren vorbehaltlich des
Absatzes 3 aus und bestimmt eine Frist, bis zu der die
Nachtragsdisziplinarklage erhoben werden kann. Die
Frist kann auf einen vor ihrem Ablauf gestellten An-
trag der disziplinaraufsichtführenden Stelle verlängert
werden, wenn sie diese aus Gründen, die sie nicht zu
vertreten hat, voraussichtlich nicht einhalten kann. Die
Fristsetzung und ihre Verlängerung erfolgen durch
Beschluss. Der Beschluss ist unanfechtbar.
(3) Das Disziplinargericht kann von einer Aussetzung
des Disziplinarverfahrens nach Absatz 2 absehen,
wenn die neuen Handlungen für die Art und Höhe der
zu erwartenden Disziplinarmaßnahme voraussichtlich
nicht ins Gewicht fallen oder ihre Einbeziehung das
Disziplinarverfahren erheblich verzögern würde; Ab-
satz 2 Satz 4 und 5 gilt entsprechend. Ungeachtet einer
Fortsetzung des Disziplinarverfahrens nach Satz 1
kann wegen der neuen Handlungen bis zur Zustellung
der Ladung zur mündlichen Verhandlung oder bis zur
Zustellung eines Beschlusses nach § 63 Nachtragsdis-
ziplinarklage erhoben werden. Die neuen Handlungen
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können auch Gegenstand eines neuen Disziplinarver-
fahrens sein.
(4) Wird nicht innerhalb der nach Absatz 2 bestimm-
ten Frist Nachtragsdisziplinarklage erhoben, setzt das
Disziplinargericht das Disziplinarverfahren ohne Ein-
beziehung der neuen Handlungen fort; Absatz 3 Satz
2 und 3 gilt entsprechend.

§ 57
Belehrung, Beistände und Bevollmächtigte

(1) Die beschuldigte Person wird gleichzeitig mit der
Zustellung der Disziplinarklage oder der Nachtrags-
disziplinarklage auf die Fristen des § 58 Absatz 1 und
des § 62 Absatz 2 sowie auf die Folgen der Fristver-
säumung hingewiesen. Sie wird ferner darauf hinge-
wiesen, dass vor der Disziplinarkammer als beiste-
hende oder bevollmächtigte Person auftreten kann,
wer die Voraussetzungen des § 27 Absatz 2 erfüllt und
zum sachgemäßen Vortrag und zur Begleitung der be-
schuldigten Person in der Lage ist.
(2) Der beschuldigten Person ist mit der Ladung die
Besetzung des Disziplinargerichts mit dem Hinweis
bekannt zu geben, dass die etwaige Ablehnung eines
Mitglieds des Disziplinargerichts unverzüglich zu er-
folgen hat.
(3) § 26 Absatz 2und § 27 gelten entsprechend.
(4) Die §§ 33 und 33a gelten mit Ausnahme der Pflicht
zur Verschwiegenheit entsprechend. Beistände der be-
troffenen Person und Zeugenbeistände können den
Ausschluss der Öffentlichkeit von der mündlichen
Verhandlung oder Teilen davon beantragen.

§ 58
Mängel des behördlichen

Disziplinarverfahrens oder der Klageschrift
(1) Bei einer Disziplinarklage hat die beschuldigte
Person wesentliche Mängel des behördlichen Diszi-
plinarverfahrens oder der Klageschrift innerhalb zwei-
er Monate nach Zustellung der Klage oder der Nach-
tragsdisziplinarklage geltend zu machen.
(2) Wesentliche Mängel, die nicht oder nicht innerhalb
der Frist des Absatzes 1 geltend gemacht werden, kann
das Disziplinargericht unberücksichtigt lassen, wenn
ihre Berücksichtigung nach seiner freien Überzeu-
gung die Erledigung des Disziplinarverfahrens verzö-
gern würde und die beschuldigte Person über die Fol-
gen der Fristversäumung belehrt worden ist; dies gilt
nicht, wenn zwingende Gründe für die Verspätung
glaubhaft gemacht werden.
(3) Das Disziplinargericht kann der disziplinarauf-
sichtführenden Stelle zur Beseitigung eines wesentli-
chen Mangels, den die beschuldigte Person rechtzeitig
geltend gemacht hat oder dessen Berücksichtigung es
unabhängig davon für angezeigt hält, eine Frist setzen.
§ 56 Absatz 2 Satz 3 bis 5 gilt entsprechend. Wird der
Mangel innerhalb der Frist nicht beseitigt, wird das
Disziplinarverfahren durch Beschluss des Disziplinar-
gerichts eingestellt.

(4) Die rechtskräftige Einstellung nach Absatz 3 steht
einem rechtskräftigen Urteil gleich.

§ 59
Beschränkung des Disziplinarverfahrens

Das Disziplinargericht kann das Disziplinarverfahren
beschränken, indem es solche Handlungen ausschei-
det, die für die Art und Höhe der zu erwartenden Dis-
ziplinarmaßnahme nicht oder voraussichtlich nicht ins
Gewicht fallen. Die ausgeschiedenen Handlungen
können nicht wieder in das Disziplinarverfahren ein-
bezogen werden, es sei denn, die Voraussetzungen für
die Beschränkung entfallen nachträglich. Werden die
ausgeschiedenen Handlungen nicht wieder einbezo-
gen, können sie nach dem unanfechtbaren Abschluss
des Disziplinarverfahrens nicht Gegenstand eines neu-
en Disziplinarverfahrens sein.

§ 60
Bindung an tatsächliche Feststellungen aus

anderen Verfahren
(1) Die tatsächlichen Feststellungen eines rechtskräf-
tigen Urteils im staatlichen Straf- oder Bußgeldver-
fahren oder im verwaltungsgerichtlichen Verfahren,
durch das über den Verlust der Bezüge bei schuldhaf-
tem Fernbleiben vom Dienst entschieden worden ist,
sind im Disziplinarverfahren, das denselben Sachver-
halt zum Gegenstand hat, für das Disziplinargericht
bindend. Es hat jedoch die erneute Prüfung solcher
Feststellungen zu beschließen, die offenkundig un-
richtig sind.
(2) Die in einem anderen gesetzlich geordneten Ver-
fahren getroffenen tatsächlichen Feststellungen sind
nicht bindend, können aber der Entscheidung ohne er-
neute Prüfung zugrunde gelegt werden.

§ 61
Mündliche Verhandlung

(1) Die mündliche Verhandlung vor dem Disziplinar-
gericht ist öffentlich. Sie soll mit einer geistlichen Be-
sinnung eröffnet werden.
(2) Die Regelungen des Gerichtsverfassungsgesetzes
zum Ausschluss der Öffentlichkeit finden Anwen-
dung. Ferner kann auf Antrag der beschuldigten Per-
son, einer betroffenen Person, einer Zeugin oder eines
Zeugen die Öffentlichkeit für die mündliche Verhand-
lung oder einen Teil davon ausgeschlossen werden.
Der Beschluss des Disziplinargerichts über den Aus-
schluss der Öffentlichkeit ist unanfechtbar.
(3) Die Verkündung des Urteils oder eines das Diszi-
plinarverfahren abschließenden Beschlusses erfolgt in
jedem Falle öffentlich. Durch einen besonderen Be-
schluss des Disziplinargerichts kann unter den Vor-
aussetzungen des Absatzes 2 auch für die Verkündung
der Entscheidungsgründe oder eines Teiles davon die
Öffentlichkeit ausgeschlossen werden. Der Beschluss
ist unanfechtbar.
(4) Bei Ausschluss der Öffentlichkeit kann das Diszi-
plinargericht Vertreterinnen und Vertreter kirchlicher
Stellen oder einer betroffenen Stelle und ihren Bei-
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stand sowie eine betroffene Person und ihren Zeugen-
beistand und Beistand für die mündliche Verhandlung
oder einen Teil davon zulassen. Der Beschluss ist un-
anfechtbar.
(5) Das Disziplinargericht kann den in einer nichtöf-
fentlichen mündlichen Verhandlung anwesenden Per-
sonen die Geheimhaltung von Tatsachen, die durch die
Verhandlung oder durch ein die Sache betreffendes
amtliches Schriftstück zu ihrer Kenntnis gelangen,
durch Beschluss und Belehrung zur Pflicht machen.
Das gilt insbesondere für persönliche Lebensumstän-
de der beschuldigten Person, einer betroffenen Person
und der Zeuginnen und Zeugen. Der Beschluss ist un-
anfechtbar.
(6) Ton-, Bild- und Filmaufnahmen dürfen auch in öf-
fentlichen Verhandlungen ausschließlich im Auftrag
des Disziplinargerichts gefertigt und nicht öffentlich
vorgeführt oder veröffentlicht werden.
(7) Dem vorsitzenden Mitglied obliegt die Aufrecht-
erhaltung der Ordnung in der Sitzung.
(8) Durch Beschluss des Disziplinargerichts können
die beschuldigte Person, Zeuginnen und Zeugen, Bei-
stände oder Bevollmächtigte, Zeugenbeistände, Sach-
verständige und bei der Verhandlung nicht beteiligte
Personen aus dem Verhandlungsraum verwiesen wer-
den, wenn sie den zur Aufrechterhaltung der Ordnung
erlassenen Weisungen nicht Folge leisten.

§ 62
Beweisaufnahme

(1) Das Disziplinargericht erhebt die erforderlichen
Beweise. Die Regelung des § 31 Absatz 3 gilt ent-
sprechend. Niederschriften oder Aufzeichnungen von
Beweiserhebungen des behördlichen Disziplinarver-
fahrens können in der mündlichen Verhandlung wie-
dergegeben und verwertet werden, wenn die beteilig-
ten und befragten Personen vor der Anhörung darauf
hingewiesen wurden, dass die Niederschriften oder
Aufzeichnungen verwertet werden können.
(2) Bei einer Disziplinarklage sind Beweisanträge von
der disziplinaraufsichtführenden Stelle in der Klage-
schrift und von der beschuldigten Person innerhalb
zweier Monate nach Zustellung der Klage oder der
Nachtragsdisziplinarklage zu stellen. Ein verspäteter
Antrag kann abgelehnt werden, wenn seine Berück-
sichtigung nach der freien Überzeugung des Diszipli-
nargerichts die Erledigung des Disziplinarverfahrens
verzögern würde und die beschuldigte Person über die
Folgen der Fristversäumung belehrt worden ist; dies
gilt nicht, wenn zwingende Gründe für die Verspätung
glaubhaft gemacht werden.
(3) Das Disziplinargericht kann eine schriftliche Be-
antwortung der Beweisfrage anordnen, wenn es dies
im Hinblick auf den Inhalt der Beweisfrage und die
Person der Zeugin oder des Zeugen für ausreichend
erachtet. Die Zeugin oder der Zeuge sind darauf hin-
zuweisen, dass sie zur Vernehmung geladen werden
können. Das Disziplinargericht ordnet die Ladung an,

wenn es dies zur weiteren Klärung der Beweisfrage
für notwendig erachtet.
(4) Aus wichtigen Gründen, insbesondere zur Wah-
rung schutzwürdiger Interessen von Zeuginnen und
Zeugen oder zur Sicherung des Ermittlungszwecks,
kann die beschuldigte Person für die Dauer der Ver-
nehmung von der Teilnahme an der Verhandlung aus-
geschlossen oder die Vernehmung an einem anderen
Ort angeordnet werden. Die Entscheidung trifft die die
Vernehmung leitende Person; die Entscheidung ist un-
anfechtbar. Der ausgeschlossenen beschuldigten Per-
son ist das Ergebnis der Vernehmung mitzuteilen. Die
Vernehmung an einem anderen Ort wird den übrigen
an der Verhandlung Beteiligten zeitgleich in Bild und
Ton übertragen. Ihr Recht, Fragen zu stellen, bleibt
unberührt.
(5) Zeuginnen und Zeugen sowie Sachverständige
können vereidigt werden, soweit das Recht der Glied-
kirche oder des gliedkirchlichen Zusammenschlusses
der disziplinaraufsichtführenden Stelle eine Vereidi-
gung zulässt.§ 6 Absatz 3 Satz 2 findet entsprechende
Anwendung.
(6) Vor der Vernehmung werden die Zeuginnen und
Zeugen zur Wahrheit ermahnt. Wenn sie nach Ab-
satz 5 vereidigt werden können, werden sie auf die
Möglichkeit der Vereidigung hingewiesen und über
die strafrechtlichen Folgen einer unrichtigen oder un-
vollständigen Aussage belehrt.

§ 63
Entscheidung durch Beschluss

(1) Bei einer Disziplinarklage kann das Disziplinar-
gericht, auch nach der Eröffnung der mündlichen Ver-
handlung, mit Zustimmung der Beteiligten durch Be-
schluss
1. auf die erforderliche Disziplinarmaßnahme (§ 9)

erkennen, wenn nur ein Verweis, eine Geldbuße
oder eine Kürzung der Bezüge verwirkt ist, oder

2. die Disziplinarklage abweisen.
Zur Erklärung der Zustimmung kann den Beteiligten
von dem Disziplinargericht oder dem vorsitzenden
Mitglied eine Frist gesetzt werden, nach deren Ablauf
die Zustimmung als erteilt gilt, wenn nicht widerspro-
chen wurde.
(2) Der rechtskräftige Beschluss nach Absatz 1 steht
einem rechtskräftigen Urteil gleich.
(3)  Das vorsitzende Mitglied des Disziplinargerichts
entscheidet unter Berücksichtigung schutzwürdiger
Interessen über die Veröffentlichung des Beschlusses.

§ 64
Entscheidung durch Urteil

(1) Das Disziplinargericht entscheidet über Klagen
nach den Absätzen 2 und 3, wenn das Disziplinarver-
fahren nicht auf andere Weise abgeschlossen wird, auf
Grund mündlicher Verhandlung durch Urteil.
(2) Bei einer Disziplinarklage dürfen nur die Hand-
lungen zum Gegenstand der Urteilsfindung gemacht
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werden, die der beschuldigten Person in der Klage
oder der Nachtragsdisziplinarklage als Amtspflicht-
verletzung zur Last gelegt werden. Das Disziplinar-
gericht ist an die Fassung der Anträge nicht gebunden
und kann über das Klagebegehren der disziplinarauf-
sichtführenden Stelle nach § 55 Absatz 2 hinausgehen.
Es kann in dem Urteil
1. auf die erforderliche Disziplinarmaßnahme und

Nebenmaßnahmen erkennen oder
2. die Disziplinarklage abweisen.
(3) Bei der Klage gegen eine Disziplinarverfügung
und gegen eine Entscheidung nach § 19 Absatz 3 und
4 prüft das Disziplinargericht neben der Rechtmäßig-
keit auch die Zweckmäßigkeit der angefochtenen Ent-
scheidung. Das Disziplinargericht darf die angefoch-
tene Entscheidung nicht zum Nachteil der beschuldig-
ten Person abändern; es ist aber an die Fassung der
Anträge nicht gebunden.
(4) § 63 Absatz 3 gilt entsprechend.

§ 65
Grenzen der erneuten Ausübung der

Disziplinarbefugnisse
(1) Soweit die disziplinaraufsichtführende Stelle die
Disziplinarklage zurückgenommen hat, können die ihr
zugrunde liegenden Handlungen nicht mehr Gegen-
stand eines Disziplinarverfahrens sein.
(2) Hat das Disziplinargericht unanfechtbar über die
Klage gegen eine Disziplinarverfügung entschieden,
ist hinsichtlich der dieser Entscheidung zugrunde lie-
genden Handlungen eine erneute Ausübung der Dis-
ziplinarbefugnisse nur wegen solcher erheblicher Tat-
sachen und Beweismittel zulässig, die keinen Eingang
in das gerichtliche Disziplinarverfahren gefunden ha-
ben.

Abschnitt 2
Besondere Verfahren

§ 66
Antrag auf gerichtliche Fristsetzung

(1) Ist ein behördliches Disziplinarverfahren nicht in-
nerhalb von zwölf Monaten seit der Einleitung durch
Einstellung oder vorläufige Einstellung gegen Aufla-
gen, durch Erlass einer Disziplinarverfügung oder
durch Erhebung der Disziplinarklage abgeschlossen
worden, kann die beschuldigte Person bei dem Diszi-
plinargericht die gerichtliche Bestimmung einer Frist
zum Abschluss des Disziplinarverfahrens beantragen.
Die Frist des Satzes 1 ist gehemmt, solange das Dis-
ziplinarverfahren nach § 29 ausgesetzt oder ein Ersu-
chen nach § 31 Absatz 7 anhängig ist.
(2) Liegt ein zureichender Grund für den fehlenden
Abschluss des behördlichen Disziplinarverfahrens in-
nerhalb von zwölf Monaten nicht vor, bestimmt das
Disziplinargericht eine Frist, in der es abzuschließen
ist. Anderenfalls lehnt es den Antrag ab. § 56 Ab-
satz 2 Satz 3 bis 5 gilt entsprechend.

(3) Wird das behördliche Disziplinarverfahren inner-
halb der nach Absatz 2 bestimmten Frist nicht abge-
schlossen, ist es durch Beschluss des Disziplinarge-
richts einzustellen.
(4) Der rechtskräftige Beschluss nach Absatz 3 steht
einem rechtskräftigen Urteil gleich.

§ 67
Antrag auf Aussetzung der vorläufigen

Dienstenthebung und
der Einbehaltung von Bezügen

(1) Die beschuldigte Person kann die Aussetzung der
vorläufigen Dienstenthebung und der Einbehaltung
von Bezügen beim Disziplinargericht beantragen. Der
Antrag ist beim Disziplinarhof zu stellen, wenn bei
ihm in derselben Sache ein Disziplinarverfahren an-
hängig ist.
(2) Die vorläufige Dienstenthebung und die Einbehal-
tung von Bezügen sind auszusetzen, wenn ernstliche
Zweifel an ihrer Rechtmäßigkeit bestehen.
(3) Für die Änderung oder Aufhebung von Beschlüs-
sen über Anträge nach Absatz 1 gelten die Bestim-
mungen der Verwaltungsgerichtsordnung zur Ände-
rung und Aufhebung von Beschlüssen über Anträge
zur Anordnung der aufschiebenden Wirkung entspre-
chend.

Kapitel 3
Disziplinarverfahren vor dem Disziplinarhof

Abschnitt 1
Berufung

§ 68
Statthaftigkeit, Form und Frist der Berufung,

Vertretung
(1) Gegen das Urteil der Disziplinarkammer über eine
Disziplinarklage steht den Beteiligten die Berufung
zum Disziplinarhof zu. Die Berufung ist bei der Dis-
ziplinarkammer innerhalb eines Monats nach Zustel-
lung des vollständigen Urteils schriftlich einzulegen
und zu begründen. Die Begründungsfrist kann auf ei-
nen vor ihrem Ablauf gestellten Antrag von dem vor-
sitzenden Mitglied verlängert werden. Die Begrün-
dung muss einen bestimmten Antrag sowie die im
Einzelnen anzuführenden Gründe der Anfechtung
(Berufungsgründe) enthalten. Mangelt es an einem
dieser Erfordernisse, ist die Berufung unzulässig.
(2) Im Übrigen steht den Beteiligten die Berufung ge-
gen das Urteil der Disziplinarkammer nur zu, wenn sie
von der Disziplinarkammer oder dem Disziplinarhof
zugelassen wird. Die Vorschriften der Verwaltungs-
gerichtsordnung über die Zulassung zur Berufung gel-
ten entsprechend.
(3) Vor dem Disziplinarhof müssen sich die Beteilig-
ten, soweit sie einen Antrag stellen, durch eine Person
mit Befähigung zum Richteramt oder vergleichbarer
juristischer Qualifikation vertreten lassen. Dies gilt
auch für die Einlegung der Berufung und für den An-
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trag auf Zulassung der Berufung sowie für Beschwer-
den und sonstige Nebenverfahren, bei denen in der
Hauptsache Vertretungszwang besteht. § 26 Ab-
satz 2 und § 27 Absatz 2 bis 4 gelten entsprechend.

§ 69
Berufungsverfahren

(1) Für das Berufungsverfahren gelten die Bestim-
mungen über das Disziplinarverfahren vor der Diszi-
plinarkammer entsprechend, soweit sich aus diesem
Kirchengesetz nichts anderes ergibt. Die §§ 56 und 57
Absatz 1 werden nicht angewandt. Zeuginnen und
Zeugen sowie Sachverständige können vereidigt wer-
den, soweit das Recht der Gliedkirche oder des glied-
kirchlichen Zusammenschlusses der disziplinarauf-
sichtführenden Stelle eine Vereidigung zulässt. § 6
Absatz 3 Satz 2 findet entsprechende Anwendung.
(2) Wesentliche Mängel des behördlichen Diszipli-
narverfahrens, die nach § 58 Absatz 2 unberücksich-
tigt bleiben durften, bleiben auch im Berufungsver-
fahren unberücksichtigt.
(3) Ein Beweisantrag, der vor der Disziplinarkammer
nicht innerhalb der Frist des § 62 Absatz 2 gestellt
worden ist, kann abgelehnt werden, wenn seine Be-
rücksichtigung nach der freien Überzeugung des Dis-
ziplinarhofes die Erledigung des Disziplinarverfah-
rens verzögern würde und die beschuldigte Person im
ersten Rechtszug über die Folgen der Fristversäumung
belehrt worden ist; dies gilt nicht, wenn zwingende
Gründe für die Verspätung glaubhaft gemacht werden.
Beweisanträge, die die Disziplinarkammer zu Recht
abgelehnt hat, bleiben auch im Berufungsverfahren
ausgeschlossen.
(4) Die durch die Disziplinarkammer erhobenen Be-
weise können der Entscheidung ohne erneute Beweis-
aufnahme zugrunde gelegt werden.

§ 70
Mündliche Verhandlung, Entscheidung durch

Urteil
Der Disziplinarhof entscheidet über die Berufung,
wenn das Disziplinarverfahren nicht auf andere Weise
abgeschlossen wird, auf Grund mündlicher Verhand-
lung durch Urteil.

Abschnitt 2
Beschwerde

§ 71
Statthaftigkeit, Form und Frist der Beschwerde

(1) Für die Statthaftigkeit, Form und Frist der Be-
schwerde gelten die Vorschriften der Verwaltungsge-
richtsordnung entsprechend.
(2) Gegen Beschlüsse der Disziplinarkammer, durch
die nach § 63 Absatz 1über eine Disziplinarklage ent-
schieden wird, kann die Beschwerde nur auf das Feh-
len der Zustimmung der Beteiligten gestützt werden.
(3) Für das Beschwerdeverfahren gegen Beschlüsse
der Disziplinarkammer, mit denen über einen Antrag

auf Aussetzung nach § 67 entschieden wurde, gelten
die Vorschriften der Verwaltungsgerichtsordnung
über die Beschwerde gegen Beschlüsse im Verfahren
des vorläufigen Rechtsschutzes entsprechend.

§ 72
Entscheidung des Disziplinarhofes

Der Disziplinarhof entscheidet über die Beschwerde
durch Beschluss.

Kapitel 4
Wiederaufnahme des gerichtlichen

Disziplinarverfahrens

§ 73
Wiederaufnahmegründe

(1) Wiederaufnahme des durch rechtskräftiges Urteil
abgeschlossenen Disziplinarverfahrens ist zulässig,
wenn
1. in dem Urteil eine Disziplinarmaßnahme ausge-

sprochen worden ist, die nach Art oder Höhe im
Gesetz nicht vorgesehen ist,

2. Tatsachen oder Beweismittel beigebracht werden,
die erheblich und neu sind,

3. das Urteil auf dem Inhalt einer unechten oder ver-
fälschten Urkunde oder auf einem vorsätzlich oder
fahrlässig falsch abgegebenen Zeugnis oder Gut-
achten beruht,

4. ein Urteil, auf dessen tatsächlichen Feststellungen
das Urteil im Disziplinarverfahren beruht, durch
ein anderes rechtskräftiges Urteil aufgehoben wor-
den ist,

5. an dem Urteil ein Mitglied des Disziplinargerichts
mitgewirkt hat, das sich in dieser Sache einer
schweren Verletzung seiner Pflichten als kirchli-
che Richterin oder kirchlicher Richter schuldig ge-
macht hat,

6. an dem Urteil ein Mitglied des Disziplinargerichts
mitgewirkt hat, das von der Ausübung des Rich-
teramts kraft Gesetzes ausgeschlossen war, es sei
denn, dass die Gründe für den gesetzlichen Aus-
schluss bereits erfolglos geltend gemacht worden
waren,

7. die Person, gegen die sich das Disziplinarverfahren
richtet, nachträglich glaubhaft eine Amtspflicht-
verletzung eingesteht, die in dem Disziplinarver-
fahren nicht hat festgestellt werden können, oder

8. im Verfahren der Disziplinarklage nach dessen
rechtskräftigem Abschluss in einem wegen dessel-
ben Sachverhalts eingeleiteten staatlichen Straf-
oder Bußgeldverfahren unanfechtbar eine Ent-
scheidung ergeht, nach der gemäß § 21 die Diszip-
linarmaßnahme nicht zulässig wäre.

(2) Erheblich im Sinne des Absatzes 1 Nr. 2 sind Tat-
sachen und Beweismittel, wenn sie allein oder in Ver-
bindung mit den früher getroffenen Feststellungen ge-
eignet sind, eine andere Entscheidung zu begründen,
die Ziel der Wiederaufnahme des Disziplinarverfah-
rens sein kann. Neu im Sinne des Absatzes 1 Nr. 2 sind
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Tatsachen und Beweismittel, die dem Disziplinarge-
richt bei seiner Entscheidung nicht bekannt gewesen
sind. Ergeht nach Eintritt der Rechtskraft des Urteils
im Disziplinarverfahren in einem wegen desselben
Sachverhalts eingeleiteten staatlichen Straf- oder Buß-
geldverfahren ein rechtskräftiges Urteil auf Grund von
tatsächlichen Feststellungen, die von denjenigen tat-
sächlichen Feststellungen des Urteils im Disziplinar-
verfahren abweichen, auf denen es beruht, gelten die
abweichenden Feststellungen des Urteils im staatli-
chen Straf- oder Bußgeldverfahren als neue Tatsachen
im Sinne des Absatzes 1 Nr. 2.
(3) In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 3 und 5 ist die
Wiederaufnahme des Disziplinarverfahrens nur zuläs-
sig, wenn wegen der behaupteten Handlung eine
rechtskräftige Verurteilung durch ein staatliches Straf-
gericht erfolgt ist oder wenn ein staatliches strafge-
richtliches Verfahren aus anderen Gründen als wegen
Mangels an Beweisen nicht eingeleitet oder nicht
durchgeführt werden kann.

§ 74
Unzulässigkeit der Wiederaufnahme

(1) Die Wiederaufnahme des durch rechtskräftiges
Urteil abgeschlossenen Disziplinarverfahrens ist un-
zulässig, wenn nach dem Eintritt der Rechtskraft
1. ein Urteil im staatlichen Straf- oder Bußgeldver-

fahren ergangen ist, das sich auf denselben Sach-
verhalt gründet und diesen ebenso würdigt, solan-
ge dieses Urteil nicht rechtskräftig aufgehoben
worden ist, oder

2. ein Urteil in einem staatlichen Strafverfahren er-
gangen ist, das zu einer Entlassung aufgrund einer
Straftat geführt hat oder bei Fortbestehen des
Dienstverhältnisses geführt hätte.

(2) Die Wiederaufnahme des Disziplinarverfahrens
zuungunsten der Person, gegen die sich das Diszipli-
narverfahren gerichtet hat, ist außerdem unzulässig,
wenn seit dem Eintritt der Rechtskraft des Urteils drei
Jahre vergangen sind.

§ 75
Frist und Verfahren

(1) Der Antrag auf Wiederaufnahme des Disziplinar-
verfahrens muss bei dem Disziplinargericht, dessen
Entscheidung angefochten wird, binnen drei Monaten
schriftlich eingereicht werden. Die Frist beginnt mit
dem Tag, an dem die oder der Antragsberechtigte von
dem Grund für die Wiederaufnahme Kenntnis erhalten
hat. In dem Antrag ist das angefochtene Urteil zu be-
zeichnen und anzugeben, inwieweit es angefochten
wird und welche Änderungen beantragt werden; die
Anträge sind unter Bezeichnung der Beweismittel zu
begründen.
(2) Für das weitere Verfahren gelten die Bestimmun-
gen über das gerichtliche Disziplinarverfahren ent-
sprechend, soweit sich aus diesem Kirchengesetz
nichts anderes ergibt.

§ 76
Entscheidung durch Beschluss

(1) Das Disziplinargericht kann den Antrag, auch nach
der Eröffnung der mündlichen Verhandlung, durch
Beschluss verwerfen, wenn es die gesetzlichen Vor-
aussetzungen für seine Zulassung nicht für gegeben
oder ihn für offensichtlich unbegründet hält.
(2) Das Disziplinargericht kann vor der Eröffnung der
mündlichen Verhandlung mit Zustimmung der diszi-
plinaraufsichtführenden Stelle durch Beschluss das
angefochtene Urteil aufheben und die Disziplinarkla-
ge abweisen oder die Disziplinarverfügung aufheben.
Der Beschluss ist unanfechtbar.
(3) Der rechtskräftige Beschluss nach Absatz 1 sowie
der Beschluss nach Absatz 2 stehen einem rechtskräf-
tigen Urteil gleich.

§ 77
Mündliche Verhandlung, Entscheidung des

Disziplinargerichts
(1) Das Disziplinargericht entscheidet, wenn das Wie-
deraufnahmeverfahren nicht auf andere Weise abge-
schlossen wird, auf Grund mündlicher Verhandlung
durch Urteil.
(2) Gegen das Urteil der Disziplinarkammer kann Be-
rufung nach den §§ 68 bis 70 dieses Kirchengesetzes
eingelegt werden.

§ 78
Rechtswirkungen, Entschädigung

(1) Wird in einem Wiederaufnahmeverfahren das an-
gefochtene Urteil zugunsten der Person, gegen die sich
das Disziplinarverfahren gerichtet hat, aufgehoben,
erhält diese von dem Eintritt der Rechtskraft des auf-
gehobenen Urteils an die Rechtsstellung, die sie er-
halten hätte, wenn das aufgehobene Urteil der Ent-
scheidung entsprochen hätte, die im Wiederaufnah-
meverfahren ergangen ist. Wurde in dem aufgehobe-
nen Urteil auf Entfernung aus dem Dienst erkannt, gilt
§ 78 des Kirchenbeamtengesetzes der EKD entspre-
chend.
(2) Die Person, gegen die sich das Disziplinarverfah-
ren gerichtet hat, und die Personen, denen sie kraft
Gesetzes unterhaltspflichtig ist, können im Falle des
Absatzes 1 neben den hiernach nachträglich zu ge-
währenden Bezügen in entsprechender Anwendung
des Gesetzes über die Entschädigung für Strafverfol-
gungsmaßnahmen in der jeweils geltenden Fassung
Ersatz des sonstigen Schadens vom Dienstherrn ver-
langen. Der Anspruch ist innerhalb von drei Monaten
nach dem rechtskräftigen Abschluss des Wiederauf-
nahmeverfahrens bei der disziplinaraufsichtführenden
Stelle geltend zu machen.
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Kapitel 5
Kostenentscheidung im gerichtlichen

Disziplinarverfahren

§ 79
Kostentragung und erstattungsfähige Kosten

(1) Für die Kostentragungspflicht der Beteiligten und
die Erstattungsfähigkeit von Kosten gelten die Be-
stimmungen der Verwaltungsgerichtsordnung ent-
sprechend, sofern sich aus den nachfolgenden Vor-
schriften nichts anderes ergibt.
(2) Wird eine Disziplinarverfügung trotz Vorliegens
einer Amtspflichtverletzung aufgehoben, können die
Kosten ganz oder teilweise der Person, gegen die sich
das Disziplinarverfahren gerichtet hat, auferlegt wer-
den.
(3) In Verfahren über den Antrag auf gerichtliche
Fristsetzung (§ 66) ist zugleich mit der Entscheidung
über den Fristsetzungsantrag über die Kosten des Ver-
fahrens zu befinden.
(4) Kosten im Sinne dieser Vorschrift sind auch die
Kosten des behördlichen Disziplinarverfahrens.
(5) Die Kosten, die der Person, gegen die sich das Dis-
ziplinarverfahren gerichtet hat, auferlegt sind, können
durch Aufrechnung von ihren Bezügen einbehalten
werden.

§ 80
Gerichtskosten

Gerichtliche Disziplinarverfahren sind gebührenfrei.
Auslagen werden nach den Bestimmungen des Ge-
richtskostengesetzes erhoben.

Teil 5
Unterhaltsbeitrag, Begnadigung

§ 81
Unterhaltsbeitrag

(1) Wird auf Entfernung aus dem Dienst erkannt, so
kann die Entscheidung des Disziplinargerichts bestim-
men, dass der aus dem Dienstverhältnis entfernten
Person, soweit sie dessen würdig erscheint und be-
dürftig ist, für die Dauer von sechs Monaten ein Un-
terhaltsbeitrag in Höhe von höchstens 70 Prozent der
Bezüge, die ihr bei Eintritt der Unanfechtbarkeit der
Entscheidung zustanden, gewährt wird. Eine Einbe-
haltung von Bezügen im Zusammenhang mit einer
vorläufigen Dienstenthebung nach § 44 Absatz 2
bleibt unberücksichtigt. Personen, die sich bei Eintritt
der Rechtskraft der Entscheidung im Ruhestand be-
finden, erhalten keinen Unterhaltsbeitrag, soweit sie
aufgrund ihrer Beschäftigung im kirchlichen Dienst-
verhältnis in der gesetzlichen Rentenversicherung ver-
sichert waren.
(2) Die Entscheidung kann die Gewährung des Unter-
haltsbeitrags über sechs Monate hinaus auf längstens
ein Jahr verlängern, soweit dies notwendig ist, um eine
unbillige Härte zu vermeiden; die Umstände sind

durch die Empfängerin oder den Empfänger glaubhaft
zu machen.
(3) Der Dienstherr kann der aus dem Dienstverhältnis
entfernten Person zur Vermeidung einer Nachversi-
cherung in der gesetzlichen Rentenversicherung un-
widerruflich einen Unterhaltsbeitrag in Höhe der ge-
setzlichen Rente gewähren, die aufgrund einer Nach-
versicherung zustehen würde.
(4) Der Anspruch auf den Unterhaltsbeitrag erlischt,
wenn die aus dem Dienstverhältnis entfernte Person
wieder in ein öffentlich-rechtliches Amts- oder
Dienstverhältnis berufen wird.

§ 82
Zahlung des Unterhaltsbeitrags

(1) Die Zahlung des Unterhaltsbeitrags nach § 81 be-
ginnt, soweit in der Entscheidung nichts anderes be-
stimmt ist, zum Zeitpunkt des Verlustes der Bezüge.
(2) Die Zahlung des Unterhaltsbeitrags an Personen
im Ruhestand steht unter dem Vorbehalt der Rückfor-
derung, soweit für denselben Zeitraum eine Rente auf
Grund der Nachversicherung gewährt wird. Zur Si-
cherung des Rückforderungsanspruchs ist eine ent-
sprechende Abtretungserklärung abzugeben.
(3) In der Entscheidung kann bestimmt werden, dass
ein Unterhaltsbeitrag ganz oder teilweise an Personen
gezahlt wird, zu deren Unterhalt die aus dem Dienst-
verhältnis entfernte Person verpflichtet ist. Nach
Rechtskraft der Entscheidung kann dies die diszipli-
naraufsichtführende Stelle bestimmen. § 81 Absatz 2
gilt entsprechend.
(4) Auf den Unterhaltsbeitrag werden Erwerbs- und
Erwerbsersatzeinkommen im Sinne der gemeinsamen
Vorschriften für die Sozialversicherung angerechnet.
Die aus dem Dienst entfernte Person ist verpflichtet,
der obersten Dienstbehörde alle Änderungen in ihren
Verhältnissen, die für die Zahlung des Unterhaltsbei-
trags bedeutsam sein können, unverzüglich anzuzei-
gen. Wird gegen diese Pflicht schuldhaft verstoßen,
soll der Unterhaltsbeitrag ganz oder teilweise mit Wir-
kung für die Vergangenheit entzogen werden. Die
Entscheidung trifft die oberste Dienstbehörde.

§ 83
Unterhaltsleistung bei Mithilfe zur Aufdeckung

von Amtspflichtverletzungen oder Straftaten
(1) Die zuletzt disziplinaraufsichtführende Stelle kann
einer aus dem Dienst entfernten Person die Gewäh-
rung einer monatlichen Unterhaltsleistung zusagen,
wenn die Person ihr Wissen über Tatsachen offenbart
hat, deren Kenntnis dazu beigetragen hat, Amts-
pflichtverletzungen oder Straftaten zu verhindern oder
über ihren eigenen Tatbeitrag hinaus aufzuklären. Die
Nachversicherung ist durchzuführen, sofern nicht § 81
Absatz 3 eingreift.
(2) Der Anspruch auf die Unterhaltsleistung erlischt
bei erneutem Eintritt in den öffentlichen oder kirchli-
chen Dienst sowie bei späterer Verwirklichung eines
Tatbestandes der §§ 76, 77 und 79 Absatz 1 Nr. 3 des
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Kirchenbeamtengesetzes der EKD. Hinterbliebene
versorgungsberechtigte Angehörige im Sinne des § 9
Absatz 4 Nr. 2 und 3 des Verwaltungsverfahrens- und
zustellungsgesetzes der Evangelischen Kirche in
Deutschland erhalten 55 Prozent der Unterhaltsleis-
tung, wenn zum Zeitpunkt der Entfernung aus dem
Dienst das den Anspruch auf Hinterbliebenenversor-
gung begründende Rechtsverhältnis bereits bestanden
hat. Die Zusage einer Unterhaltsleistung an andere un-
terhaltsberechtigte, bedürftige Personen steht im Er-
messen der obersten Dienstbehörde.
(3) Unterhaltsberechtigten Personen, die eine Amts-
pflichtverletzung einer ihnen unterhaltsverpflichteten
Person anzeigen, kann die disziplinaraufsichtführende
Stelle zusagen, ihnen und weiteren unterhaltsberech-
tigten Personen im Falle der Entfernung der unter-
haltsverpflichteten Person aus dem Dienst eine mo-
natliche Unterhaltsleistung oder einmalige oder an-
lassbezogene Hilfen zu erbringen, solange sie diese
Unterstützung benötigen. § 82 Absatz 4 gilt entspre-
chend.

§ 84
Begnadigung

Durch Begnadigung können getroffene Disziplinar-
maßnahmen gemildert oder erlassen werden. Die
Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen
und die gliedkirchlichen Zusammenschlüsse bestim-
men je für ihren Bereich, wer das Begnadigungsrecht
ausübt.

Teil 6
Übergangs- und Schlussbestimmungen

§ 85
Anwendung der Vorschriften über den

Wartestand
Bestehen in einer Gliedkirche keine Vorschriften über
Pfarrerinnen und Pfarrer oder Kirchenbeamtinnen und
Kirchenbeamte im Wartestand, so sind in Anwendung
dieses Kirchengesetzes die Bestimmungen des Kir-
chenbeamtengesetzes der Evangelischen Kirche in
Deutschland über den Wartestand entsprechend anzu-
wenden.

§ 86
Übergangsbestimmungen

(1) Die nach bisherigem Recht eingeleiteten Diszipli-
narverfahren und Wiederaufnahmeverfahren werden
bis zur Vollstreckung nach bisherigem Recht fortge-
führt. Eine nach diesem Kirchengesetz zulässige Dis-
ziplinarmaßnahme darf wegen einer vor dem Inkraft-
treten dieses Kirchengesetzes begangenen Amts-
pflichtverletzung nur verhängt werden, wenn sie auch
nach dem zur Zeit ihrer Begehung geltenden Recht
zulässig war.
(2) Für die Wiederaufnahme von Disziplinarverfahren
nach dem Inkrafttreten dieses Kirchengesetzes, gelten
die Bestimmungen dieses Gesetzes.

(3) Die Frist für das Verwertungsverbot nach § 23 und
ihre Berechnung für die Disziplinarmaßnahmen, die
vor dem Inkrafttreten dieses Kirchengesetzes verhängt
worden sind, bestimmen sich nach diesem Gesetz.
(4) Bestehende Disziplinargerichte, die vor dem In-
krafttreten dieses Kirchengesetzes besetzt wurden,
bleiben bis zum Ablauf ihrer Amtszeit unverändert im
Amt. Für sie gelten die bisherigen Vorschriften für die
Besetzung, Zuständigkeiten und Abstimmungsver-
hältnisse fort. Wird die Zuständigkeit der Disziplinar-
kammer der Evangelischen Kirche in Deutschland er-
klärt oder zusammen mit anderen Gliedkirchen oder
gliedkirchlichen Zusammenschlüssen die Zuständig-
keit einer gemeinsamen Disziplinarkammer begrün-
det, so gelten die Sätze 1 und 2 nur für solche Verfah-
ren, die bei Änderung der Zuständigkeit bereits ge-
richtshängig waren.

§ 87
(Inkrafttreten)

§ 88
(Außerkrafttreten)
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PERSONALNACHRICHTEN

IX.
Personalnachrichten

Aus dem Landeskirchenamt
Frau Ines Budde ist zum 31. März 2021 aus dem
Dienst der Lippischen Landeskirche ausgeschieden.
Frau Budde war im Meldewesen tätig.

Änderungen im Pfarramt
Pfarrer Martin Benker ist mit Wirkung vom 1. Mai
2021 die Pfarrstelle der Ev.-ref. Kirchengemeinde
Langenholzhausen übertragen worden.
Pfarrer Dirk Gerstendorf ist mit Wirkung vom 1. Mai
2021 die landeskirchliche Pfarrstelle für die Arbeit mit
Schülerinnen und Schülern übertragen worden.
Pfarrerin Irmela Lutterjohann-Zizelmann ist mit
Wirkung vom 1. Mai 2021 die Pfarrstelle West der
Ev.-ref. Kirchengemeinde Schlangen übertragen wor-
den.
Pfarrerin Karin Möller ist mit Wirkung vom 1. Mai
2021 eine landeskirchliche Pfarrstelle im ständigen
Vertretungsdienst übertragen worden.
Pfarrer Jörn Schendel ist mit Wirkung vom 1. März
2021 die Pfarrstelle der Ev.-ref. Kirchengemeinde Al-
mena übertragen worden.
Pfarrer Rudolf Westerheide ist mit Wirkung vom
1. Mai 2021 eine landeskirchliche Pfarrstelle im stän-
digen Vertretungsdienst übertragen worden.

Prüfung und Pobedienst
Vikar Dr. Gregor Bloch hat am 23. Februar 2021 sein
Zweites Theologisches Examen bestanden. Mit Wir-
kung vom 1. April 2021 ist er in ein Pfarrdienstver-
hältnis auf Probe übernommen worden.

Wartestand
Pfarrer Stephan Schmidtpeter, Ev.-ref. Kirchenge-
meinde Hillentrup-Spork, ist mit Wirkung vom
1. April 2021 in den Wartestand versetzt worden.

Beurlaubungen
Pfarrer Bendix Balke ist zum 1. April 2021 befristet
für die Zeit vom 1. April 2021 bis zum 31. März 2026
für eine Tätigkeit in der Ev. Kirche im Rheinland be-
urlaubt.

Ruhestand
Pfarrerin Christiane Nolting, zuletzt Inhaberin einer
Pfarrstelle der Evangelischen Kirchengemeinde Lock-
hausen-Ahmsen, ist mit Wirkung vom 1. März 2021
in den Ruhestand versetzt worden.
Pfarrer Michael Stadermann, zuletzt Inhaber der
Pfarrstelle der Ev.-ref. Kirchengemeinde Bega, ist mit
Wirkung vom 1. März 2021 in den Ruhestand versetzt
worden.
Pfarrer Peter Schröder, zuletzt tätig als Landesju-
gendpfarrer, ist mit Wirkung vom 1. Mai 2021 in den
Ruhestand versetzt worden.
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